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Or st er H H e i l .

Erstes Hauptstück.

Von den bürgerlichen Gesetzen.

§. 1.') D e i einer jeden Gesellschaft werden Bestimmungen und Vorschriften
zum Grunde geleget, nach welchen die darin vereinigten Mitglieder ihre Hand-
lungen zur Erreichung eines vorgesetzten Endzweckes einzurichten verbunden sind.

') Zu Z§. 1—3. Die Commission in Böhmen hatte bei der Begutachtung des Ent.
Wurfes vom Jahre 1792 empfohlen, einleitende Bestimmungen staatsrechtlichen Inhaltes
vorauszuschicken, die als politischer Katechismus dienen und die Bevölkerung über das
Verhältniß zwischen Landesfllrst und Unterthan aufklären sollten. I n den «zur Probe"
redigirten Bestimmungen wird der Staat der bürgerlichen Gesellschaft gleich gefetzt, und als
die einer gemeinschaftlichen obersten Gewalt untergeordnete Vereinigung freier Männer
charakterisirt, welche zum Zwecke hat „die allgemeine und die damit verbundene besondere
Sicherheit, Ruhe und Wohlstand zu genießen und zu befördern." Zur Erreichung dieses
Zweckes müssen die Mitglieder der Gesellschaft „alle ihre Kräfte des Geistes und des Körpers,
alles ihr Vermögen und Bemühen verwenden." Die folgenden Bestimmungen beschäftigen
sich vornehmlich mit der Stellung des Landesfürsten und mit der Verpflichtung der
Unterthanen, die Anordnungen des Landesfürsten zu befolgen. Professor Groß in Prag hatte
eine abgesonderte Formulirung der voranzustellenden staatsrechtlichen Sätze vorgelegt. Der
erste dieser Sätze lautet: „Es ist eine wesentliche Amtspflicht des Landesfürsten, die Gerechtsame
seiner Unterthanen nach dem göttlichen Vernunftrecht und dem daraus fließenden allgemeinen
Staatsrechte, wie es die Umstände seines Volks erfordern, deutlich zu bestimmen, und ihre
Handlungen, das ist ihr Thun und Lassen, durch Gesetze, Gebote und Verbote so zu leiten,
wie es der allgemeine und besondere Wohlstand erfordert." I n der Folge wird betont, baß
lein Unterthan vom Landesfürsten, der Gott allein verantwortlich ist, fordern könne, die
Motive der Gesetze bekannt zu geben, und daß schon die apostolische Lehre die Befolgung
der landesfürstlichen Gesetze zur Gewissensftsticht macht, weshalb es auch den Seelsorgern
obliegt „ihren anvertrauten Pfarrkindern, dieses auch durch die göttliche Offenbarung
bewährte Grundgesetz des allgemeinen Staatsrechts faßlicher aufzuklären." Von den Ständen
in Kram wurde ein besonderes Gewicht auf die Aufstellung einer Definition des Gesetzes
gelegt. Die Commission in Steiermark betonte, daß der Unterthan vom Landesfürsten nicht
blos Sicherheit und Schutz, sondern auch Wohlstand erwarte, und daß dies im Gesetze
Ausdruck finden müsse. I n Lemberg wurde von Professor Borzaga die Weglassung des H. 1
des I . G. B. empfohlen, weil in einem bürgerlichen Gesetzbuche kein Raum für einen
Ausspruch über die Pflichten des Landesfürsten fei.

Keeß, welchem die übrigen Mitglieder der Commission in der Sitzung vom 13. Jul i 1793
beistimmten, verwarf die Aufnahme staatsrechtlicher Bestimmungen, weil sie über den Rahmen
eines bürgerlichen Gefetzbuches hinausgehen, und verwies die Aufstellung einer Definition
des Gesetzes in ein Lehrbuch, er erkannte auch die Bemerkung Borzagas als berechtigt an,
meinte jedoch, daß es keinem Bedenken unterliegen könne, sich in einem eingeschobenen Satze
über die Aufgabe des Landesfürsten auszusprechen. Die Commission nahm den §. 1 des



tz. 2. Für die bürgerliche Gesellschaft oder einen Staat sind dergleichen
Grundsatzungen und Rechtsvorschriften noch mehr erforderlich; nur durch diese kann
derselbe seinen Hauptendzweck, die Sicherheit der Personen, des Vermögens und

I . G. V. mit redactionellen Aenderungen an; die Mehrheit beschloß aber gleichzeitig die
Aufnahme eines Zusatzes, welcher jeden Einwohner verpflichtet, sich die Kenntniß der Gesetze
des Staates zu verschaffen. Der Ausspruch dieser Verpflichtung wurde, gegen den Widerspruch
von Haan und Froidevo, für nothwendig erachtet, um darauf die Bestimmung, daß
Unkenntniß des Gesetzes nicht entschuldige, bauen zu können. Dieser Zusatz wurde auf
Anregung Martini's, welcher betonte, daß man nicht von Jedermann verlangen könne, alle
Gesetze zu erlernen, in der Sitzung vom 20. Jul i 1793 in neuerliche Erwägung gezogen.
I n dieser Sitzung legte Martini unter Hinweisung auf die Einleitung zum preußischen
Gesetzbuche eine von ihm verfaßte Redaction der an die Spitze des Gesetzbuches zu stellenden
Bestimmungen vor, welche insbesondere auch „die Notwendigkeit der Gesetze in einem Staate
darzeigen sollen." Am 10. August 1793 wurden die von Martini entworfenen §§. 1—3 mit
unwesentlichen Modificationen angenommen.

Der im Jahre 1794 zur Sanction vorgelegte Entwurf enthielt anstatt der vorstehenden
§§. 1, 2, die im westgalizischen bürgerlichen Gesetzbuche vorkommenden §§. 1—8 in einer
fast wörtlich übereinstimmenden Fassung.

Die beim Directorium eingesetzte Commission sprach sich in der Sitzung vom
14. December 1795 gegen diese Bestimmungen aus, weil sie „für den gemeinen Mann nicht
faßlich fein würden, dennoch aber zu schiefen Auslegungen Anlaß geben könnten." Besondere
Bedenken erregte die im w. g. G- V. geänderte Textirung des §. 8, daß das Oberhaupt
des Staates Vorschriften „entwirft"; «denn dies könnte auf den Irrwahn führen, als müßten
hier solche Vorschriften noch Jemand Anderem zur Bestätigung vorgelegt werden." Anstößig
fand man auch den §. 5 (wie im w. g. G. B.), weil er „bedenkliche Ideen vom «nntraotu
«ooillii bei dem gemeinen unstudirteu Manne" rege machen könnte. Mi t großer Scharfe sprach
sich Fechtig, der Landesreferent für die Vorlande, gegen die Aufnahme solcher Bestimmungen
aus, die nicht rein dispositiver Natur siud. Die motivirenden Aussprüche schienen ihm „eher
in eine sogenannte Constitution" zu gehören; er hielt sie für „Rechtfertigungen," deren Auf«
nähme „jetzt gerade noch doppelt am unrechten Platze wäre, denn sie schienen Furcht zu
verrathen." Der Hinweisung auf das preußische Gesetzbuch begegnete er mit der Bemerkung,
daß dasselbe mehr einem Schulbuche gleiche, und als „gelehrtes Wert dem Verfasser Ehre"
mache. Uebrigens meinte er, „der Preußische Geschmack ist schon just nicht allemal der beste"
und forderte „alles Zeug von Menschenrechten, natürlicher, bürgerlicher Freiheit" auszulassen.
Dagegen schlug er vor, die §§. 1, 2 I . G. B. wieder aufzunehmen. Die Mehrheit der
Commission erachtete, daß das Kundmachungspatent der geeignete Ort wäre, um „die echten
Begriffe der natürlichen, dann der gesetzlichen, bürgerlichen Rechte und Pflichten" aufzustellen,
und eine belehrende Erklärung von der Notwendigkeit der bürgerlichen Ordnung, womit
die Wohlfahrt des Staats sowohl, als jene eines jeden einzelnen Staatsbürgers verbünde»
ist, ferner von der rechtmäßig gesetzgebenden Gewalt des Landesfürsten, dann von den Pflichten
und dem schuldigem Gehorsam und Vertrauen der Unterth anen, sowohl in Bezug auf die
bürgerlichen Gesetze, als überhaupt auch in Hinsicht auf die darunter nicht begriffenen Poli-
tischen Gefetze und Verordnungen" aufzunehmen. Sonnenfels machte dagegen geltend, daß
es nicht geeignet wäre, derartige Bestimmungen mit den vorübergehenden Anordnungen,
welche den naturgemäßen Inhalt eines Kundmachungspatentes bilden, zu vermengen. Er
wünschte den in den zwei ersten Hauptstücken des vorliegenden Entwurfes enthaltenen Stoff
in einer Einleitung, welche „von dem Rechte des Bürgers, der bürgerlichen Freiheit, der
Pflicht des Bürgers, dem allgemeinen Grund der Gesetze zu befolgen, vom bürgerlichen
Privatrecht, und dessen Einteilung" handeln sollte, und in vier Hauptstücken: „Von den
verschiedenen persönlichen Verhältnissen der Bürger." „Von den Pflichten des Staats-
bürgers in Ansehung der Gesetze überhaupt." „Von dem Rechte des Staatsbürgers gegen
Staatsbürger." „Von dem Rechte des Staatsbürgers gegen Fremde und entgegen" — zu
erledigen.

Bei der Berathung über den vorstehenden §, 3 fand man für nöthig, den Ausdruck
„für alle Erbländer des österreichischen Staats", durch „für alle böhmische und österreichische
Erbländer" zu ersetzen. Diesem Paragraphe wollte die Directions-Commission „die Erklärung
des Begriffs von den gesetzlichen bürgerlichen Rechten und Pflichten" folgen lassen, und
hierbei aussprechen, das Recht des Bürgers begreife in sich „sowohl das Vermögen zu thun
was durch die Gesetze nicht verboten, als zu unterlassen, was durch die Gesetze nicht geboten
ist", und dem Jemanden eingeräumten Rechte stehe zuweilen die Pflicht eines Andern etwas
zu leisten, immer aber die Jedermann obliegende Pflicht, den Genuß eines Rechtes nicht
zu stören, gegenüber.



übrigen Rechte erzielen. Diese von dem Staatsoberhaupte gegebenen rechtlichen Vor-
schriften heißen Gesetze.

§. 3. Der Inbegriff der Gesetze, durch welche die Rechte, Pflichten und
Obliegenheiten aller Bürger und Landeseinwohner unter sich bestimmt werden,
macht eigentlich das Privat-, Civi l - oder bürgerliche Recht aus; solches wird nun
für alle deutschen Erbländer des österreichischen Staats in diesem Gesetzbuche vor-
getragen.

§. 4.2) Daß die Gefetze eines Staates Kraft und Wirkung gewinnen, dazu
wird die öffentliche Kundmachung derselben vorausgesetzet; diese muß auf eine

') Die böhmische Commission wünschte bei der Begutachtung des Entwurfes, vom
Jahre 1792 die Aufnahme einer „Definition der dem Landesfürsten eigenen obersten Gewalt",
ferner eine Eintheilung der verschiedenen Arten von Gesetzen, sowie der Merkmale, welche
„das Eigentliche und Charakteristische" eines allgemeinen Gesetzes bilden, und dasselbe von
den für einzelne Behörden erlassenen Anordnungen unterscheiden. Vom böhmischen Gubernium
wurde deshalb insbesondere empfohlen, daß jede allgemeine Norm ohne Unterschied ihrer
Benennung vom König unterschrieben werde, und durch ihren Wortlaut zu erkennen gebe,
daß sie in vim 1sFÌ8 gelte. Professor Groß in Prag wollte auch ausgesprochen wissen, daß
der Landesfürst in privatrechtlichen Angelegenheiten dem Gesetze unterstehe, und daß er
außerdem „aus eigenem Antriebe der innerlichen Verbindlichkeit seine zu dem allgemeinen
Wohlstand abzielende Gesetze" beobachte. I n Galizien verlangte Landrath Wronowski, baß
die Stände vor der Publication eines Gesetzes gehört werden, um Vorstellungen machen
zu können, falls das neue Gesetz „mit den vaterländischen Gesetzen und Ortssatzungen
nicht übereinstimme, oder den Inwohnern und Urbarialbesitzungen Nachtheil und Schaden
bringen sollte". Das Gubernium, das Landrecht und die Stände in Böhmen, sowie die
Commission in Kram betonten die Notwendigkeit, alle Gesetze in den Landessprachen zu
erlassen. Die krainerischen Stände bezeichneten dagegen die Uebersetzung von Gesetzen, wie
die Gerichtsordnung, in die krainerische Sprache als unmöglich und unnütz, weil es
dieser Sprache an den erforderlichen technischen Ausdrücken fehlt, und die neu zu bildenden
Ausdrücke nicht allgemein verständlich wären, sowie weil die des Lesens größtentheils
unkundige Bevölkerung von der Uebersetzung keinen Gebrauch machen könnte. Fast alle
Commissionen nahmen die hinsichtlich der Knndmachung der Gesetze wahrgenommenen Uebel-
stände zum Anlaß, um Verbesserungsvorschläge zu machen. Den meisten derselben liegt
die Absicht zu Grunde, die Gesetze in jeder Gemeinde öffentlich ablesen zu lassen. Beson^
ders ausführlich beschäftigte sich das böhmische Gubernium mit diesem Gegenstande; das-
selbe wollte jede Gemeinde mit einem gedruckten Exemplare eines jeden Gesetzes betheilen,
mit der Sammlung derselben die Seelsorger betrauen, außerdem die Gesetze in feierlicher
Weise öffentlich ablesen, an allen öffentlichen Orten anschlagen sowie durch die Zeitungen
bekannt machen lassen, und die Seelsorger sowie alle Lehrer mit Einschluß der Dorfschul-
lehrer zur Publication und Erläuterung der Gesetze in Anspruch nehmen. Die böhmischen
Stände hegten Bedenken gegen die Intervention der Geistlichen bei Kundmachung der
Gesetze, da sie eine zweckmäßige Einflußnahme der Geistlichkeit bezweifelten.

I n der Sitzung vom 13. Jul i 1793 einigte sich die Gesetzgebungscommission auf
Antrag des Referenten Keeß, den in §. 2, I . G. B. enthaltenen Satz, welcher die landes-
fürstliche Gewalt als Quelle der Verbindlichkeit der Gesetze bezeichnet, wegzulassen, „weil
er zu den Verhältnissen der Bürger unter sich nicht gehört". Die Kundmachung der Gesetze
wurde von Keeß als Pflicht des Landesfürsten aufgefaßt, und aus diesem Grunde die
gesetzliche Regelung der Art der Kundmachung, von welcher er annahm, daß sie nicht überall
m gleichförmiger Weise erfolgen könne, abgelehnt. Die Commission stimmte zwar bei, meinte
jedoch, die Art der Kundmachung könne nicht ganz dem Ermessen des Directoriums über-
lassen werden, weshalb man sich vorbehalten sollte, die Art der Kundmachung für die durch
die Commission bearbeiteten Gesetze zu regeln. I n Beziehung auf die Sprachenfrage betonte
Keeß, daß der Text in derjenigen Sprache, in welcher ein Gesetz vom Landesfürsten
erlassen wurde, immer als maßgebend angesehen werden müsse. Die Uebersetzung in andere
Sprachen, die er nicht für unbedingt ausführbar ansah, sei „eine politische Anstalt, an der
ganz wohl geschieht, die aber in das Gesetzbuch nicht gehört". Die Commission sprach sich
dahin aus, es sei eine billige Forderung der Einwohner aller Länder, daß die Gesetze „auch
in der im Lande üblichen Muttersprache kundgemacht werden", über die Erfüllung dieser
Forderung sei jedoch nicht in diesem Gesetzbuche zu handeln. Gegen die Forderung, die
Stände vor Kundmachung eines Gesetzes zu vernehmen, bemerkte Keeß, der Landesfürst
könne sich in einem monarchifchen Staate nicht die Hände binden, ohne den Begriff der
Monarchie zu zerstören, außerdem fei zu beachten, daß in Oesterreich, wenn man von Tirol



solche Ar t geschehen, daß jeder Bürger so schleunig als möglich davon Kenntniß
und Wissenschaft erlange.

§. 5.3) Die Verpflichtung des Gesetzes fängt vom Zeitpunkte der geschehenen
Kundmachung an; es wäre denn vom Gesetze selbst eine längere Zeitfrist bestimmt.

absehe, dasjenige Element, „was unter dem Begriffe der Stände im Reiche austritt, den
kleinsten und für den Contributions- und Defenstonsstand den schwächeren Theil des Reiches
ausmacht. Auch die Commission betonte, daß man es dem Landesfürsten überlassen müsse,
in welcher Weise er sich die für die Gesetzgebung erforderliche „gemeinnützige Aufklärung"
verschaffen wolle, und daß es wohl zu bezweifeln fei, „ in wie weit die Stände des Landes
die übrigen Classen des Volkes zu repräsentiren vermögen". Die vorliegende Redaction
wurde in der Sitzung vom 10. August 1793 nach dem Vorschlage Martini's, der nur eine
unerhebliche stylistische Modification erfuhr, angenommen.

') Zu §8. 5, 6. I n Niederösterreich und in Böhmen wurde bei der Begutachtung
des Entwurfes vom Jahre 1792 darauf hingewiesen, daß die Kundmachung in den einzelnen
Orten eines Landes zu sehr verschiedener Zeit erfolge, daß man daher die Wirksamkeit eines
Gesetzes nicht füglich von seiner Kundmachung beginnen lassen könne, weshalb für jedes
Gesetz der Beginn seiner Wirksamkeit insbesondere zu bestimmen wäre. Die Stände in
Krain hatten empfohlen, die Wirksamkeit drei Monate nach dem Tage beginnen zu lassen,
von welchem ein Gesetz an die Landesstelle gelangt. — Die Ungiltigkeit einer gegen das
Gesetz vorgenommenen Handlung wollte Professor Hupka in Wien, welcher sich auf ß. 6,
I . G. B. bezog, nur dann eintreten lassen, wenn das Gesetz diese Folge ausdrücklich an-
droht . I n ähnlicher Weise sprach sich auch Professor Woldrich in Prag aus. Das Guber-
nium und die Stände von Böhmen verlangten, die zur Giltigkeit einer Handlung wesent-
lichen Feierlichkeiten sollen als solche im Gefetze bestimmt gekennzeichnet sein. Professor Iellenz
in Freiburg wollte derjenigen Gesetzesstellen insbesondere gedenken, in denen nur ein Rath
ertheilt wird, und beifügen, daß die Nichtbefolgung eines solchen Rathes nicht eine Nullität
z.ir Folge hat. Die Nachsicht der durch eine Gesetzesverletzung verwirkten Folgen wollte
man in Tirol von Gesetzeswegen Demjenigen gewähren, welcher nachweist, daß es ihm
unmöglich war, das Gesetz kennen zu lernen, und die Entscheidung über die wegen Gesetzes-
unkenntniß oder Rechtsirrthum zu gewährende Abhilfe in die Hand der Landesbehörden
legen. Professor Peer in Innsbruck bemerkte „das Volk erlange nach der Erfahrung die
Kenntniß von den Gesetzen durch die längere Ausübung"; wenn daher nicht schon durch
das Gesetz für die zu gewährende Abhilfe gesorgt würde, so müßte man den Landesfllrsten
unaufhörlich in Anspruch nehmen. Auch in Böhmen fand man es nicht befriedigend, daß
„Alles dem Landesfürsten vorbehalten sein solle"; man wollte deshalb die Grundsätze, nach
welchen die höheren Behörden die Restitution zu ertheilen hatten, im Gesetze ausgedrückt
wissen, so daß die Entscheidung des Landesfüisten nur in besonders wichtigen oder zweifel»
haften Fällen anzurufen wäre. Professor Groß wollte wenigstens die Entscheidung über die
Restitution, welche den durch allgemeine gesetzliche Vorschriften begünstigten Personen' zu
gewähren ist, und welche ihnen nicht bloß zur Abwendung eines Nachtheils, sondern auch
zur Erlangung eines versäumten Vortheiles zu ertheilen wäre, dann den Landesbehörden
zuweisen, wenn nicht das Interesse der landesfllrstlichen Kammer in Frage steht. I n Krain
wurde hervorgehoben, daß die Restitution nicht ohne ein vorhergehendes ordentliches Ver-
fahren ertheilt werden follie. Professor Iellenz in Freiburg, sprach sich für die Beseitigung
der Bestimmung über die Restitution aus. Wenn durch die Restitution Rechte des Staates
gegenüber einem Privaten aufgegeben werden sollen, so könne dies nur durch die Gnade
des Landesfürsten geschehen, welche ihre Norm nicht durch das Gesetz erhalte. Dagegen
sei der Landesfürst in keinem Falle berechtigt, einem Privaten ein erworbenes Recht durch
einen Machtspruch, welcher die Wiederherstellung eines verlorenen Rechtes gewährt, zu
rauben, lieber einen Restitutionsanspruch müßte man in jedem Falle vor Gericht verhandeln
lassen. Es sei aber durchaus nicht zu empfehlen, einen solchen Anspruch einzuräumen, den
man, wenn nur für eine ausreichende Kundmachung der Gesetze gesorgt sei, ohne Zweifel
entbehren könne.

Keeß erachtete, daß man ein Gesetz factisch zurückwirken lasse, wenn dessen Wirk-
samkeit mit dem Zeitpunkte der Kundmachung beginnen sollte, und den Parteien die Möglich-
keit benommen werde, ihre Verhältnisse mit Rücksicht auf das neue Gesetz zu ordnen;
er nahm auch Anstoß an den Unzukömmlichkeiten, die daraus entstehen müssen, daß das
Gesetz an jedem Orte in einem anderen Zeitpunkte kundgemacht werde, und daher nicht
gleichzeitig für ein ganzes Land zu wirken beginne. Nach seiner Ansicht sollte daher die
Kundmachung nur ausnahmsweise, bei Gefahr im Verzüge, als Beginn der Wirksamkeit
behandelt, in der Regel aber in jedem Gesetze der Tag für den Beginn seiner Wirksamkeit
insbesondere festgefetzt werden- Die Commission beschloß jedoch in der Sitzung vom



Nach diesem Maße erhalten die Handlungen ihre rechtliche Giltigkeit oder Un-
giltigkeit, ihre vortheilhaften oder nachtheiligen Folgen.

§. 6. Is t ein Gesetz gehörig kundgemacht, so kann Niemandem der Vor-
wand der Nichtkenntniß zur Entschuldigung dienen; nur bei Straffällen soll Der-
jenige, welcher Gründe einer schuldlosen Unwissenheit anführen kann, gehört
werden.

13. Jul i 1793 auszusprechen, daß die Wirksamkeit eines Gesetzes mit dem Zeitpunkte seiner
Kundmachung beginne, wenn nicht eine andere Frist dafür ausdrücklich festgesetzt werde. —
Dagegen pflichtete die Mehrheit der Commission der Anficht des Referenten Keeß infofern
bei, als dieser eine Unterscheidung zwischen „aotibug illieitis ssä tamsn valiäis und den
actidu8 tain illicitig ynain invaliäis" mit der Motivirung verwarf, daß Dasjenige, was
für das gemeine Wohl gleichgiltig sei, nicht verboten werden solle, daß dagegen eine ver»
botene Handlung, wenn man das Gesetz nicht wirkungslos machen wolle, auch als ungiltig
behandelt werden müsse. Nur Haan nahm Anstoß daran, daß Ik^es praecipisntsZ immer
auch irr i tante sein sollen, und wünschte dem richterlichen Ermessen bei der Würdigung der
Folgen einer Gesetzesverletzung einigen Spielraum zu lassen. Die übrigen Mitglieder der
Commission meinten dagegen, „daß es immer fitrträglicher ist, daß in einzelnen, ohnehin
seltenen Fällen etwas härter fürgegangen, als daß in den allgemeinen Grundsätzen eine
Zerrüttung gemacht, und in weit wichtigeren und häufigeren Fällen Ungerechtigkeiten begangen
werden." Man beschloß dämm auch in der Sitzung vom 20. Jul i 1793 den §. 6 I . G. A.
wegzulassen. Nach den Anträgen des Referenten wurde auch am 13. Jul i 1793 die Erwäh-
nung von Straffolgen als in ein bürgerliches Gesetz nicht gehörig ausgeschieden; denn „die
guten oder bösen Folgen jeder Handlung führen die Belohnung und Strafe mit sich, die
aus der Gesetzmäßigkeit oder Gesetzwidrigkeit jeder Handlung in den Verhältnissen der Bürger
unter sich entstehen." Auch darin stimmte die Commission dem Referenten bei, daß man
einer Restitution durch die Gnade des Landesfürsten, welche ja immer in die Rechte eines
Dritten eingreifen müßte, nicht Raum geben könne, daß jedoch die Entschuldigung der
iFnoiÄntia ^ui-ig, wenn der Nachweis der Unmöglichkeit der Kenntniß des Gesetzes geliefert
werde, zuzulassen sei; nur Froidevo hatte sich gegen die Berücksichtigung dieser Entschul-
digung ausgesprochen. — I n redactioneller Beziehung beschloß die Commission den §. 3 des
I . G. B. zu theilen, und sich in dem ersten Theile über die Behandlung der ignoranti»
Hurig und über die Zulassung des Beweises, daß es nicht möglich gewesen sei, sich von der
Kundmachung des Gesetzes zu unterrichten, auszusprechen.

Die vorliegende Textirung wurde in der Sitzung vom 10. August 1793 nach dem
Antrage Martini's, der nur eine unwesentliche Modification erfuhr, angenommen, nachdem
schon in der Sitzung vom 20. Jul i 1793 auf Andringen Martini's der Beschluß gefaßt
worden war, die iFnorantia Hur!» in Civilsachen unberücksichtigt zu lassen, da „die Unwissen-
heit des Gesetzes zwar von der verwirkten Strafe befreien, niemals aber die geschehene
Handlung ungiltig machen" könne.

Der zur Sanction im Jahre 1794 vorgelegte Entwurf enthielt die §§.,4—6 in
geänderter Reihenfolge und in einer mit §§. 10 —12 w. g. G. B. nahezu übereinstim-
menden Redaction. Der zweite dieser Paragraphe endete mit folgendem, den Schluß des
§. 6 des vorliegenden Entwurfes bildenden Satze: „Nur bei Straffällen kann der Richter
auf die Gründe einer schuldlosen Unwissenheit Rücksicht nehmen."

Die Directions - Commission beseitigte in der Sitzung vom 14. December 1795
diesen Satz, weil ihr derselbe „mehr zur Instruction der Gerichtshöfe als zur allgemeinen
Bekanntmachung mit dem Gesetze geeignet zu fein schien." Fechtig insbesondere meinte, „daß
die verschmitztesten und boshaftesten Menschen dadurch in vielen Fällen veranlasset werden
dürften, sich auf Entschuldigungen mit Unwissenheit des Gesetzes vorzubereiten." I n derselben
Sitzung wurde auch die in das w. g. G- B. übergegangene Vorschrift, sich mit den Gesetzen
bekannt zu machen, angefochten. Die Minorität wollte sie weglassen; die Majorität beantragte
die Beschränkung dieser Vorschrift auf diejenigen Gesetze, deren Kenntniß ein Staatsbürger
„für seine Handlungen und Geschäfte" braucht. Ferner wurde beanständet, daß die Wirkungen
der Einführung eines Gesetzes nur insoweit, als sie die Giltigkeit oder Ungiltigkeit einer
Handlung nach sich ziehen, gekennzeichnet wurden. Man fand dies zu eng, da im Falle der
Begehung einer gesetzwidrigen Handlung nicht immer die Frage der Giltigkeit derselben auf-
zuwerfen fei, und da die Konsequenzen sich in anderer Richtung, z. B. in der Verpflichtung
zur Leistung von Schadenersatz äußern können; man hielt auch nicht dafür, daß dieser
Mangel durch die Hinweisung auf vortheilhafte oder nachtheilige Folgen beseitigt werden
könnte. Die Commifsion zog es vor, im Allgemeinen von den rechtlichen Folgen einer
Handlung zu sprechen.



§. 7.^) Wer immer sich in den Landen, für welche die Gesetze gegeben
werden, aufhält, er seie nun ein Eingeborner oder Fremder, der ist zur Befolgung
derfelben verpflichtet; nur eine ausdrückliche Ausnahm mag ihn davon freisprechen.

*) Zu §s- 7—9. Bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792 wünschte
Professor Hupka in Wien es betont zu sehen, daß Jedermann, ohne Unterschied des Standes,
Geschlechtes und Ranges dem Gesetze unterliege; in Böhmen wurde dagegen eine Erwähnung
der Ausnahmen, welche von der Beobachtung eines Gesetzes befreien, für nothwendig
erachtet. I n Beziehung auf die Anwendbarkeit inländischer Gesetze auf die Handlungen
Fremder wurden von verschiedenen Seiten Aenderungen angeregt. Professor Hupka hob hervor,
daß nach dem Rechte des Wohnsitzes eines Menschen „der Zustand seiner Person mit den
davon abhängenden Rechten, persönlichen Eigenschaften und Befugnissen zu beurtheilen" sei.
I n Böhmen wurde für die Fremden die Entschuldigung der Gesetzesunkenntniß in Anspruch
genommen. I n Kärnthen wurde der Meinung Ausdruck gegeben, daß die Fremden nur an
die 1«F«3 negativa« unbedingt gebunden seien, und sich an die Is^es po5itiva3 nur dann
zu halten haben, wenn sie eine Rechtshandlung im Inlande vornehmen wollen. Von Seite
der oberösterreichischen Stände wurde mit Rücksicht auf das neu erworbene Innviertel, dessen
Bewohner ihren Wohnsitz zum großen Theile sowohl in Oesterreich als in Baiern haben,
gefordert, daß die im Auslande errichteten letztwilligen Erklärungen auch dann, wenn sie
über ein inländisches Immobile verfügen, nach dem Rechte des Ortes der Errichtung zu
beurtheilen feien. Professor Groß in Prag empfahl die Aufnahme von begünstigenden Pro«
cessuellen Bestimmungen, welche die Beschleunigung der Rechtssachen der Fremden ermöglichen
sollten. Vom Gubernium und den Ständen in Böhmen wurde die Schlußbestimmung des
§. 5 I . G. B-, welche die Unterstellung der Unterthanen unter die Befehle des Landesfürsten
ausspricht, als zu allgemein bemängelt, und die Aufnahme von Bestimmungen über die
Emigration als wünschenswerth bezeichnet. I n Beziehung auf den letzteren Wunsch wurde
ausgesprochen, daß die Freizügigkeit, „auf welche schon Kaiser Leopold deutete," allerdings
empfehlenswerth wäre, wenn man nicht auf das Militärsystem Rücksicht zu nehmen hätte.

I n der Sitzung vom 20. Jul i 1793 legte man besonderen Werth auf die Aufstellung
der Regel, daß jeder Einwohner an die Gesetze des Inlandes gebunden sei, sofern er nicht
eine ihm zu statten kommende Ausnahme nachweisen könne. I n Beziehung auf diese Aus-
nahmen wurden vornehmlich die Verhältnisse der Exterritorialen in's Auge gefaßt. Der
diesem Gedanken Ausdruck gebende Z. 7 ist am 10. August 1793 nach dem Vorschlage
Martini's unverändert angenommen worden. An Stelle der §Z. 8, 9 hatte zuerst am
20. Jul i 1793 eine Bestimmung Aufnahme gefunden, nach welcher alle bei inländischen
Gerichten anhängig gemachten Rechtssachen nur nach inländischem Rechte beurtheilt werden
sollten. Man meinte dadurch der Aufgabe zu entsprechen, Jedermann die Gerechtigkeit nach
gleichem Maße zu ertheilen. Außerdem ging man von der Erwägung aus, daß man vom
inländischen Richter die Kenntniß fremden Rechtes nicht verlangen könne, und daß die
Zeugnisse, welche von Parteien über fremdes Recht vorgebracht werden, unverläßlich seien.
Diese Bestimmung wurde in der Sitzung vom 27. Jul i 1793 von Stuftan sehr entschieden
bekämpft. Er wies darauf hin, daß man unmöglich verlangen könne, daß Ausländer ihre im
Auslande unternommenen Handlungen nach inländischem Rechte einrichten. Wenn nun die
früher nicht vorhergesehene Notwendigkeit eintrete, hier auf Grund eines im Auslande
geschlossenen Nechtsgeschäftes Recht zu suchen, ein Fall, der sich im Handelsverkehre nicht
selten ereignen dürfte, so müßte es im Falle der Divergenz der beiderseitigen Gesetzgebungen
zu unerträglichen Konsequenzen führen, wenn eine nach dem Rechte des Ortes der Errich-
tung des Rechtsgeschäftes zweifellos giltige Handlung nach dem Rechte des Erkenntnißgerichtes
als ungiltig erklärt werden sollte. Nach der früher angenommenen Bestimmung müßte z. B.
eine ohne vorhergehendes Aufgebot im Auslaude geschlossene, und dort zweifellos giltige Ehe
von einem inländischen Gerichte, falls dessen Entscheidung angerufen würde, als ungiltig
erklärt werden. Die Divergenz der Gesetzgebungen könnte übrigens von einer chicanösen
Partei zum Anlaß genommen werden, um eine Rechtssache bei den Gerichten desjenigen
Landes anhängig zu machen, dessen Gesetzgebung eine günstige Entscheidung erwarten lasse.
Aehnliche Bestrebungen kommen erfahrungsgemäß insbesondere vor, um die Aufhebung des
Ehebandes zu erschleichen. I n derartigen Fällen habe man bisher die Parteien, selbst
wenn den Erfordernissen genügt wurde, welche die Kompetenz der inländischen Gerichte
begründen, an die Gerichte des Landes der. Eheschließung gewiesen, um nicht die Hand zur
Unterstützung unlauterer Bestrebungen zu bieten. Diesen Erwägungen folgend, sprach sich die
Commission dafür aus, daß durch die Iurisdictionsbeftimmungen in entsprechender Weise
dem Versuche vorzubeugen sei, Streitigkeiten über die im Auslande errichteten Rechtsgeschäfte
in trauäeiu lo^is vor inländische Gerichte zu ziehen. Außerdem entschied sie sich, ihren frü-
Heren Beschluß ändernd, dafür, den Beweis über fremdes Recht, vorbehaltlich des dem



§. 8. Einwohner dieser Staaten sind auch.in Geschäften, die sie in fremdem
Gebiete vornehmen, an die diesortigen Gesetze so weit gebunden, als ihre per-
sönliche Fähigkeit andurch eingeschräuket wird.

§. 9. Geschäfte, welche von auswärtigen Personen in fremden Staaten er-
richtet werden, sind, wenn darüber in diesen Ländern Recht gesucht w i rd , nach
den hiesigen Gesetzen zu beurtheilen; es wäre denn, daß in Beziehung auf Zeit und
O r t der Handlung ein anderes Recht bewiesen würde.

§. 10.5) Dgg kundgemachte Gesetz verbindet nur in Ansehung der nachher
folgenden Handlungen; auf die vergangene Zeit und also auch auf die vorher
erworbenen Rechte kann das Gesetz nicht wirken. Wird aber die Fortdaner der
vorhin zugestandenen Rechte dnrch das Gesetz als erloschen erklärt, so kann bei
nachherigen Vorfallenheiten auf solche Rechte kein Anspruch mehr gelten.

Proceßgegner zustehenden Gegenbeweises, zuzulassen. Die Redaction der diesem Beschlüsse
entsprechenden §§. 8 und 9 wurde in der Sitzung vom 10. August 1793 nach dem Vor»
schlage Haan's festgestellt. Die Theilung der dem §. 5 I . G. B. entsprechenden Bestimmungen
erfolgte, um die für Inländer und für Ausländer maßgebenden Normen von einander
zu sondern.

Der im Jahre 1794 zur Sanction vorgelegte Entwurf enthielt die vorstehenden Be»
stimmungen iu der Redaction der §§. 14—16 w. g. G. V.

Die Directions-Commission verwies dieselben in der Sitzung vom 14. März 1796
in das zweite Hauptstück, und trennte sie von einander. Die Majorität erachtete es außerdem
für nothwendig, hinsichtlich der vom Inländer im Auslande vorgenommenen Handlungen
die Beobachtung der inländischen Gesetze auch insofern zu fordern, als „die Rechtsgiltigteit
solcher Handlungen und Geschäfte in diesen Staaten an Förmlichkeiten gebunden ist, die nach
der bei den einzelnen Gegenständen weiter unten folgenden Bestimmung zu ihrer Wesenheit
gehören." Haan meinte, es sei überflüssig, der Förmlichkeiten insbesondere zu gedenken, da
in jedem Falle das Vorhandensein der Erfordernisse eines Geschäftes, das im Inlande eine
Wirkung haben solle, nach inländischem Rechte beurtheilt werden müsse. Von Koller wurde
dagegen geltend gemacht, daß Niemand mit einem Oesterreicher im Auslande ein Geschäft
werde abschließen wollen, da man sich die Kenntniß der hier vorgeschriebeneu Förmlichkeiten
im Auslande nicht verschaffen könne; er sprach sich demgemäß für die Beibehaltung des
§. 5, H. 1 I . G. B. aus. Hinsichtlich der von Fremden geschlossenen Geschäfte wollte Son-
nenftls die Wahl des maßgebenden Rechtes unbedingt dem Belieben der Parteien überlassen
wissen, ohne zu unterscheiden, ob das Geschäft im Inlande oder im Auslande geschlossen
wurde. Die Majorität aber schrieb für den Fall, als das Geschäft im Inlande geschlossen
wurde, die Anwendung des inländischen Rechtes unbedingt vor, und wollte nicht einmal der
„zur Beruhigung der Fremden" gemachten Anregung Rottenhann's folgen, nach welcher,
falls die Folgen des Geschäftes im Auslande entstehen, nach dem Rechte des Auslandes
entschieden werden sollte.

s) Professor Hupka wünschte bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792 es
ausdrücklich ausgesprochen zu sehen, daß bedingte Geschäfte, wenn auch die Bedingung erst
nach dem Beginne der Wirksamkeit eines neuen Gesetzes eingetreten ist, diesem Gesetze nicht
unterliegen. I u Böhmen wurde die Ansicht vertreten, daß die Fortsetzung der Ausübung
eines erworbenen Rechtes durch ein neues Gesetz nicht berührt werden könne, während in
Galizien behauptet wurde, daß die Fortsetzung der Ausübung eines Rechtes sich immer nach
dem jeweiligen zur Zeit derselben geltenden Gesetze richten müsse. Für den Fall der Auf-
hebung eines Verbotes, durch welches die Fortsetzung der Ausübung eines früher erworbenen
Rechtes untersagt wurde, ist in Oberösterreich das Wiederaufleben dieses Rechtes, in Inner-
österreich hingegen die Unmöglichkeit dieses Wiederauflebens behauptet worden.

I n der Sitzung vom 20. Jul i 1793 wurde von Froidevo der Grundsatz vertreten,
daß auch erworbene Rechte durch neue Gesetze aufgehoben werden können. Die Redaction
des §. 10 ist am 10. August 1793 nach dem Vorschlage Martini's, welcher eine unerhebliche
Modification erfuhr, festgesetzt worden.

Der zur Sanction im Jahre 1794 vorgelegte Entwurf enthielt den vorstehenden §. 10
in einer mit §. 1? w. g. G. B. fast wörtlich übereinstimmenden Redaction.

Die Directions'Commission erachtete es für nothwendig, zu betonen, daß durch die
Anordnung der Rückwirkung im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt selbst erworbene Rechte
aufgehoben werden können, und beschloß am 14. December 1795 diesem Gedanken hier
Ausdruck zu geben.
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§. 11.6) Die Worte des Gesetzes müssen nach ihrer eigentlichen Bedeutung
und dem gemeinüblichen Sprachsinne genommen und verstanden werden.

°) Zu 83- 11, 12. Die Stände von Tirol und Schlesien, dann der Magistrat in
Innsbruck perhorrescirten bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792 jede sich
nur auf den Sinn eines Gesetzes stützende Auslegung, und meinten, daß die im Jahre 1792
vorgeschlagene Abänderung des §. 26 I . G. B. dem Richter zu viel Freiheit gewähren, und
eine neue Quelle für die Ränke der Advocaten eröffnen würde. Die Commission in Kärnthen
und die Stände in Krain hegten gleichfalls Besorgnisse wegen einer vom Buchstaben des
Gesetzes abweichenden Interpretation, und wünschten, daß jeder derartige Fall zur Kenntniß
des Landesfürsten gebracht werde, damit man bei der Gesetzgebung auf die Fälle, in denen
der Ausdruck eines Gesetzes sich als dunkel erwies, Rücksicht nehmen könne. Das Landrecht
in Böhmen hielt dafür, daß man die Belehrung des Landesfürsten nicht blos für zukünftige
Fälle hervorzurufen habe, und daß man daher mit der Entscheidung eines Falles, welcher
wegen seiner Dunkelheit Anlaß zu einer Anfrage gab, bis zum Herablangen der erbetenen
Belehrung innehalten müsse. Die oberösterreichischen Stände wünschten, daß bei den Erör-
terungen über die Auslegung eines Gesetzes die Berufung auf früher ergangene Urtheile
nicht zugelassen werde, und wiesen darauf hin, daß auch das Entstehen von Gewohnheiten
aus gleichförmigen Rechtssprüchen ausgeschlossen sei. Die Commission in Krain meinte,
daß man wohl die einschränkende und die ausdehnende, keineswegs aber die erklärende
Interpretation verbieten könne. Die Stände von Kärnthen wollten nicht, „daß der Richter
auch damals an das Gesetz gebunden sein solle, wenn der selbsteigene Geist des erlassenen
Gesetzes eine Abweichung davon fordert"; ferner wünschten sie, daß denjenigen Parteien,
welche dadurch, daß es dem Richter nicht gestattet ist, von der Strenge des Gesetzes abwei«
chend der Billigkeit Raum zu geben, beeinträchtiget wurden, gestattet werde, Abhilfe beim
Landesfürsten zu erbitten. Der Vertreter dieser Stände hatte die Möglichkeit von Fällen
anerkannt, „wo eine allzu genaue Beobachtung des Buchstaben des Gesetzes darum nicht
möglich sei, weil dadurch der Endzweck des Gesetzes verfehlt werde, zu dessen Erreichung
doch eigentlich das Gefetz gegeben worden." Ncbstdem, daß er betonte, „die Erfüllung des
Geistes der Gesetze müsse doch bei jeder Gesetzgebung immer das vorzüglichste Augenmerk
sein", schlug er vor, in Ansehung der in dem neuen Gesetzbuche uicht entschiedenen Fragen
das zur Zeit geltende Recht als Subfidiarrecht fortbestehen zu lassen. Die Stände in
Niederösterreich empfahlen, dem Richter zu gestatten, „bei einem sich äußernden Unterschiede
zwischen den Worten des Gesetzes und dem auffallenden Sinne desselben sich nach diesem
letzteren zu benehmen, auf gleiche Art vou der wörtlichen gesetzlichen Vorschrift und der
hierin enthaltenen Strenge der Rechte abzuweichen, und vielmehr der natürlichen Billigkeit
Platz zu geben, wenn diese Billigkeit mit dem Sinne jener Vorschrift ungezweifelt verein-
barlich ist." Zur Begründung dessen wurde geltend gemacht, daß man sich durch das Binden
an den Buchstaben eines Gesetzes mit dem Willen des Gesetzgebers in Widerspruch setzen
würde, und daß der Richter, wenn ihm die Berücksichtigung der Anforderungen der Billig-
keit verwehrt wäre, nur als mechanifches Werkzeug in Betracht käme. Die Unmöglichkeit, im
Gesetze für alle Eventualitäten vorzusorgen, mache es unerläßlich, dem Richter auch das Vor-
gehen nach den Grundsätzen der natürlichen Billigkeit zu gestatten, da man sonst die Zahl
der Gesetze in's Unendliche vermehren müßte. Zu Bedenken könne dies nicht Anlaß geben,
da man voraussetzen müsse, daß als Richter unparteiische und aufgeklärte Männer fungiren,
und da ihnen die Entscheidung nach den Grundsätzen der natürlichen Billigkeit nur insoweit
gestattet sein soll, als dies dem Sinne der Gesetze entspricht. Ohne diese Befugniß würden
gerade die tüchtigsten Richter, wenn sie von dem Buchstaben des Gesetzes gefesselt würden,
sich in ihrer Wirksamkeit am meisten gelähmt fühlen. I n demselben Votum wurde em»
pfohlen, die im §. 25 I . G. B. enthaltenen Bestimmungen, betreffend die Vorträge der
Parteien als in den Vereich der Gerichtsordnung fallend, auszulassen. I n Beziehung auf
die Interpretation der Privilegienurkunden wurde gleichfalls betont, daß nach dem Sinne
derselben vorzugehen sei; für den Fall eines Zweifels an dem Sinne einer Privilegiums»
Urkunde wurden Interpretationsregeln aufgestellt, durch welche minder belangreiche Bedenken
beseitigt werden sollten, so daß man sich an den Landesfürsten nur bei auftauchenden bedeu-
tenden Bedenken zu wenden hätte. Professor Groß in Prag betonte, daß es unmöglich sei,
im Gesetze alle Fälle zu entscheiden, und allen berechtigten Zweifeln in vorhinein zu begegnen,
daß man, wenn der Nichter an den Wortlaut gebunden bliebe, ein approbir^es juridisches
Lexikon besitzen müßte, das in Oesterreich in sieben Sprachen zu lauten hätte. Er beantragte
demgemäß, die Vorschrift der buchstäblichen Anwendung, auf solche Gesetze zu beschränken,
welche ein vorhergehendes Gesetz aufheben, oder Strafbestimmungen enthalten, oder „aus
einer besonderen Ursache von der Rechtsähnlichkeit abweichen, oder die eine verschwiegene
und schwerlich oder gar nicht zu ergründende Ursache haben." Die Stände und das Land-
recht wünschten eine Vermehrung der im s. 27 I . G. S . hinsichtlich der Privilegien auf-
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§. 12. Findet der Richter einen Rechtsfall durch die Worte des Gesetzes
nicht entschieden, so muß er auf den erklärten S inn desselben, auf Gründe eines

gestellten Interpretationsregeln, während das Gubernium in Böhmen die Weglassung
dieser Interpretations««, eln empfahl.

I n seinen Bemerkungen über die gestellten Anträge sprach sich Keeß dahin aus, daß
die eine Belehrung des Gesetzgebers erbittenden Anfragen immer nur für zukünftige Fälle
gestellt werden sollen, und nie die Entscheidung eines anhängigen Falles aufhalten dürfen.
Er bekämpfte insbesondere diejenigen Anträge, welche nach seiner Meinung dahin führen
könnten, daß man sich unter dem Vorwande, im Sinne des Gesetzes zu handeln, mit oem
Wortlaute desselben in Widerspruch setzen würde. Dadurch wäre die Gleichförmigkeit der
Gesetzanwendung sehr gefährdet, und Jedermann die Versuchung nahegelegt, das Gesetz nach
seinem Sinne zu beugen. Er berief sich auf England, wo dem Volke die meiste Gelegenheit
gegeben sei, sich über Sinn und Absicht eines Gesetzes zu informiren, dennoch aber am
Buchstaben des Gesetzes strenger als sonst irgendwo gehalten werde, und wo die Gesetze in
großer Achtung stehen. Ebenso bestritt er die Behandlung der Billigkeit als Leitfaden der
richterlichen Entscheidung. Pflicht des Landesfürsten sei es allerdings, sich bei der Gesetz-
gebung von der Billigkeit leiten zu lassen, welche die Gerechtigkeit von der Härte unterscheide.
Dem gegebenen Gesetze gegenüber dürfe man aber Niemandem mehr gestatten, sich unter dem
Vorwande der Billigkeit der Anordnung des Gesetzgebers zu entziehen. Mi t Berufung auf
Montesquieu hob Keeß auch hervor, daß Manches, was für den Einzelnen unbillig scheine,
im Interesse der Gesammtheit unerläßlich wäre. Er gab zu, daß es immer Viele geben werde,
die sich zu Anfragen gedrängt fühlen werden, und fügte die Bemerkung bei: „Es gehört nur
Gelassenheit und Geduld dazu, sie zu belehren; die Vollkommenheit ist immer nur ein Werk
der Zeit."

Bei der Berathung am 10. August 1793 wurde der von Martini vorgeschlagene §. 11
unverändert angenommen. I m §. 12 wurde die Hinweisung auf den erklärten Sinn eines
Gesetzes in der Erwägung aufgenommen, „daß man die von dem Richter sich felbst gegebenen
rations Ik^ig nicht gelten lassen kann", und daß daher die Erklärung eines Gesetzes nur
vom Gesetzgeber ausgehen könne. Ferner beschloß man am Schlüsse anstatt des Naturrechtes,
auf welches Martini die Richter verweisen wollte, die allgemeinen Rechtsgrundsätze als Sub-
sidiarquelle anzuerkennen, „weil die Lehrer des Naturrechts in gewissen Grundsätzen unter
sich selbst nicht einig sind."

Der im Jahre 1794 zur Sanction vorgelegte Entwurf enthielt die vorstehenden Be-
stimmungen in der Redaction der §§. 18, 19 w. g. G. B.

Die Directions-Commission sprach sich in der Sitzung vom 11. Jänner 1796 dagegen
aus, daß die Auslegung eines Gesetzes auf die Absicht des Gesetzgebers gestützt werden
könne, und daß es dem Richter gestattet sei, im Zweifel über die Anwendung eines Gesetzes
nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu entscheiden. Man besorgte, daß der richterlichen Willkür
dadurch ein zu weiter Spielraum eröffnet, und die Gefahr hervorgerufen würde, daß die
Gesetze nicht in der beabsichtigten Weise angewendet werden. Die Mehrheit beschloß, den
Richter zu verpflichten, im Falle eines Zweifels die Belehrung des Gesetzgebers anzurufen.
Dadurch meinte man, würde an oberster Stelle die nöthige Einsicht in den Gang der
Gesetzesanwendung erzielt, und die Möglichkeit geboten werden, für dieAusfüllung der Lücken
der Gesetzgebung rechtzeitig Sorge zu tragen. Um einer Ueberhäufung mit Ansuchen um
Belehrung vorzubeugen, sollten die Obergerichte ermächtigt werden, ungerechtfertigte Ansuchen
unter Verweisung auf die anzuwendenden Gesetzesstellen zurückzuweisen, und das Anrufen
des Gesetzgebers nur in wirklich zweifelhaften Fällen zuzulassen. Dagegen wurde von Fechtig
eingewendet, daß die Obergerichte durch diese Aufgabe genöthigt würden, ihren im Instanzen-
zuge abzugebenden Entscheidungen zu pr'äjudiciren. Er bekämpfte übrigens dieses Verfahren,
welches zu einer bedauerlichen Verzögerung der Rechtspflege führen müßte, vornehmlich aus
dem Grunde, weil es auf der irrigen Annahme beruht, daß es möglich sei, erschöpfende, für
alle Fälle ausreichende Gesetze zu geben, welche nur ausnahmsweise einer Erläuterung oder
Ergänzung bedürfen. Da dies aber unmöglich fei, so müsse man den Richter für die Fälle
der Unzulänglichkeit eines Gesetzes an ein Subsidiarrecht verweisen. Als ein solches könne
man aber nicht das Naturrecht, sondern nur das derzeit bestehende allgemeine und Provin-
cialrecht gelten lassen. Nur dieses Recht sei dem Volke bekannt, und dasselbe müsse natur»
gemäß zur Ausfüllung der Lücken neuer Gesetze verwendet weiden, da es durch die neuen
Gesetze, infoweit als diese Lücken zeigen, nicht außer Wirksamkeit gesetzt werden konnte. Um
die Gesetzgebung auf diefe Lücken aufmerksam zu machen, empfahl Fechtig, die Gerichte zu
verpflichten, alle Fälle anzuzeigen, in denen die Entscheidung nicht auf Grund des bürger-
lichen Gefetzbuches getroffen werden könne, wobei er annahm, daß die Gesetzgebung in
periodischen Zeitabschnitten von etwa fünf Jahren die nöthigen Maßnahmen zur Ergänzung
der Gesetze treffen werde.
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andern damit verwandten Gesetzes, auf ähnliche Fälle, die im Gesetze bestimmt
entschieden sind, Rücksicht nehmen, und darnach fein Urtheil fällen; bleibt ihm noch
ein Zweifel übrig, fo hat er denselben mit Hinsicht auf die sorgfältig gesammelten
und erwogenen Sachumstände uach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen aufzulösen.

§. 13.7) Eine Abänderung oder gar die Aufhebung des Gesetzes, fo wie
Erläuterungen desselben können nur durch ausdrückliche Willenserklärung des Gesetz-
gebers geschehen.

§. 14. Die für einzelne Fälle getroffenen Verfügungen, oder die von Ge-
richten in besondern Rechtsfällen gesprochenen Urtheile sind keineswegs hinreichend,
ein altes Gesetz aufzuheben oder ein neues einzuführen.

§. 15.") Ebensowenig kann der Landesgebrauch oder die Gewohnheit, das
ist eine oftmalige Wiederholung eben derselben Handlung von gesetzlicher Wirkung

') Zu 8s. 13, 14. Aus Anlaß der Besprechung des §. 8 I . G. B. empfahl Professor
Iellenz in Freiburg demselben eine Bestimmung nachfolgen zu lassen, durch welche der
Meinung, daß das Gesetz mit dem Wegfallen seiner Ursache zu wirken aufhöre, entgegen»
getreten und ausgesprochen würde, baß ein Gesetz feine verbindliche Kraft nur durch aus-
drückliche landeSfürstliche Aufhebung oder durch Ablauf der Zeit, für welche es gegeben war,
verliere.

Keeß erhob gegen die Aufnahme einer solchen Bestimmung keine Einwendung. Die
Redaction der §§. 13, 11 wurde nach dem Vorschlage Martini's mit unerheblichen Modifi«
catione« am 10. August 1793 angenommen.

s) Bei der Erörterung der Bestimmungen des Entwurfes vom Jahre 1792 über das
Gewohnheitsrecht verlangten die Stände in Tirol die Aufhebung der die alten Gewohnheiten
abändernden josephinischen Gesetze und insbesondere die Beseitigung des den unehelichen
Kindern, dann den abgefertigten ehemaligen Mönchen und Nonnen gewährten Erbrechtes,
ferner die Wiederherstellung der alten Erbfolgeordnung, des verwandtschaftlichen Ein»
standsrechtes, des den Ehemännern an dem Vermögen ihrer Frauen gewährten Frucht-
nießungsrechtes und des gesetzlichen Pfandrechtes der Ehefrauen. Von den niederösterreichischen
Ständen wurde die Aufrechlhaltung der in der Landesverfassung begründeten Gewohnheiten
befürwortet. Hierbei wurde das Recht des Landesfürsten nicht bezweifelt, die Landesverfassung,
welche größtentheils „auf Landesgewohnheiten und auf der Observanz beruhet," ungeachtet
der erfolgten Bestätigung „einstürzen zu machen"; jedoch bemerkt „die gesetzliche Einräumung
einer solchen willkürlichen Macht widerstrebe aber offenbar den landesvä'teilichen Regierungs-
grundsätzcn des itzigen Monarchen." Die Stände in Böhmen und Oberösterreich, die
Professoren Hupka und Groß, das Gubernium in Böhmen sprachen sich nur für die Auf»
Hebung derjenigen oonti-a lesssin entstandenen alten Gewohnheiten aus, welchen durch das
neue Gesetz derogirt werde. Die Commissione« in Tirol und Kram, das Gubernium in
Böhmen, die Professoren Groß und Peer, die niederösterreichischen Stände wollten auch für
die Zukunft Gewohnheiten neben dem Gesetze bestehen lassen, um die Lücken der Gesetze
auszufüllen. Der Vertreter der niederösterreichischen Stände bezeichnete die «Gewohnheiten
und Observanz" als „erste Grundlage aller Legislation", und meinte, daß Gewohnheiten
«auf der von dem größeren Theile anerkannten Convenienz" beruhen, und die Erfahrung
für sich haben, durch welche selbst „die weisesten Gesetze" geprüft werden müssen, sowie daß
oft..die weisesten Gesetze blos durch Gewohnheiten veranlaßt worden" sind. Von anderer
Seite wurde betont, daß es füglich nicht angehe, alle bestehenden Gewohnheiten außer Wirk-
samkeit zu setzen, ohne von dem Inhalte derselben irgend eine Kenntniß zu habeu, daß man
daher vor Kundmachung des neuen Gefetzbuches alle Gewohnheiten sammeln und sich über
die in denselben enthaltenen Normen ausdrücklich aussprechen sollte, daß es übrigens, da
mau das Recht von Korporationen zu statutarischen Anordnungen anerkenne, an einem
Grunde fehle, den Gewohnheiten „wenigstens die Kraft eines durch Thathandlungen oder
stillschweigend eingegangenen Vertrages" beizulegen. Prof. Groß meinte, die Aufhebung der
neben dem Gesetze bestehenden Gewohnheitsrechte wäre eine „despotische Strenge wider die
bürgerliche Freiheit". Die Stände von Böhmen sprachen sich unbedingt gegen die Gellung
von Gewohnheiten aus, und wollten zur Ausfüllung der Lücken der Gesetzgebung die
Behörden beauftragen, die erforderlichen Gesetze beim Landesfürsten hervorzurufen. Der
Magistrat in Innsbruck bezeichnete das Verbot von Gewohnheiten als eine Grundfeste der
Gesetze, und verwarf auch die Verweisung der Gesetze auf Landesbräuche. Gegen die Geltung
von Landesbräuchen sprachen sich auch die Commission in Kram und das Gubernium in
Böhmen aus. Das letztere wies übrigens darauf hin, daß, wenn man überhaupt die Berück«
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sein; jedoch kann aus der ununterbrochenen Fortsetzung gleichförmiger Handlungen,
auf die A r t der im Gesetze nicht bestimmten Anwendung geschlossen werden.

sichtigung von Gebräuchen zulassen wollte, auch Localgebräuche in Betracht gezogen werden
müßten, da Gewohnheiten, welche „bei Gemeinheiten gelten", als „stillschweigende Verträge"
anzusehen seien. I n Tirol wollte man die Geltung eines Gebrauches nicht blos davon
abhängig machen, daß er von der Majorität geübt wird, fondern nach landesfürstlichem
Ermessen auch die Uebung des vernünftigeren Theiles als maßgebend behandeln lassen,
wodurch sich Keeß zu der Aeußerung bestimmt fand, daß dann die Entscheidung wohl
„meistens gegen den größeren Haufen" ausfallen müßte, daß es aber nicht thunlich wäre,
zu entscheiden, wer der vernünftigere Theil sei. Er schloß mit der Bemerkung: „Wer der
Opinion Platz läßt, muß die Wahrheit der Ruhe aufopfern."

I n Beziehung auf den Beweis des Vorhandenseins eines bestimmten Landesbrauches
wollte sich Professor Groß in Prag hinsichtlich selten wiederkehrender Angelegenheiten mit
der Constatirung einer zweimaligen Uebung begnügen, Professor Iellenz in Freiburg aber
empfahl, von einer bestimmten Dauer der Uebung ganz abzusehen, da der Eintritt der
Vorausgesetzten Einwilligung des Landesfürsten von dieser Dauer ganz unabhängig sei.
Professor Hupka in Wien betonte, daß ein anzuerkennender Landesbrauch „nicht der gesunden
Vernunft zuwider" fein dürfe, und daß dabei die „Absicht, eine Verbindlichkeit zu gründen",
vorhanden gewesen sein müsse. Die Majorität, auf deren Zustimmung die Geltung eines
Landesbrauches gestützt wurde, wollte man in Kram nach der Zahl Derjenigen berechnet
wissen, welche in dem Falle waren, nach diesem Brauche zu handeln, und die Stände von
Böhmen betonten, daß ein gegen einen Landesbrauch erhobener Widerspruch nur dann zu
berücksichtigen sei, wenn er von Erfolg begleitet war, ..da selbst die größten, im Begriffe
des vernünftigeren Theiles unumstößlich angenommenen Wahrheitssätze von Menschen wider»
sprechen, sowie auch gegen die gemeinnützigsten Sachen von dem unaufgeklärten Theile der
Menschen Anfälle gewagt würden". Der Vertreter der niederösterreichifchen Stände erkannte
die Rechtssprüche als Quelle des Gewohnheitsrechtes an, und berief sich darauf, daß
dieselben von aufgeklärten Personen nach reifer Ueberlegung gefällt, und oft von verschiedenen
Instanzen überprüft werden, daß sie demnach mindestens gleichwerthig feien mit den Hand-
lungen der Privaten, deren Wiederholung die gewohnheitsrechtlichen Sätze schaffe. Er stützte
sich auf folgendes Motiv: „Weil, so wie aus Gewohnheiten überhaupt die besten praktischen
Gesetze entstünden und die Gesetzgebung erleichterten, umsomehr sich vermuthen ließe, daß
Gewohnheiten, welche sich auf solche Rechtsansprüche gründen, einen echten Stoff zur weisen,
praktischen Legislation zu liefern vermögend fein würden". I n Oberösterreich wurde beson»
derer Werth auf die Wichtigkeit gelegt, welche richterliche Entscheidungen für den Beweis
von Gewohnheitsrechten haben, und betont, daß Derjenige, welcher sich auf ein Gewöhn«
heitsrecht berufe, dasselbe beweisen müsse. Die Mehrheit der Professoren an der Universität
in Wien wollte diesen Beweis nur durch öffentliche Urkunden führen lassen, indem sie gegen
die Anwendbarkeit des Zeugenbeweises und des ParteieneideS geltend machte, daß es dann
der Willkür Einzelner überlassen bliebe, «für alle Unterthanen eine verbindende Richtschnur
einzuführen". Von zwei Votante« wurde empfohlen, die sich auf Gewohnheiten berufenden
Entscheidungen von Zeit zu Zeit fammeln zu lassen, um hierauf bei legislatorischen Arbeiten
Bedacht nehmen zu können.

Keeß hatte sich gegen die Berücksichtigung dieser Bemerkungen ausgesprochen. Aus
dem Protokolle über die Sitzung vom 27. Jul i 1793 erhellt, daß man „unter Gewohn-
heiten nicht nur jene Rechte, so durch stillschweigende oder öffentliche Verträge (worunter
die serviwtss gehören), sondern auch jene, die durch einen langwierigen oder unfürdenk-
lichen Besitz erhalten werden", verstand, und sich vorbehielt, hiervon in den Hauptstücken
über Verträge, Dienstbarkeiten, Besitz zu sprechen.

Die Redaction des §. 15 wurde in der Sitzung vom 10. August 1793 festgestellt.
Martini hatte vorgeschlagen, es zur Bedingung zu machen, daß eine zu beweisende Uebung
von drei Obergerichlen in drei gleichförmigen Urtheilen bestätigt und auch von der obersten
Iustizstelle als gesetzmäßig erkannt wurde. Die Commission beseitigte diese Bedingung,
schränkte aber andererseits die Anwendbarkeit der in Frage stehenden Bestimmung ein.
Nach dem Antrage Martini's sollte es überhaupt zulässig sein, aus der Fortsetzung gleich,
sonniger Handlungen auf den Sinn und die Abficht eines Gesetzes Schlüsse zu ziehen.
Die Commifsion meinte, daß es fehr schädlich wäre, „einer, unter was immer für einer
Gestalt eingewurzelten Gewohnheit die gesetzliche Wirkung beizulegen", und daß daher
höchstens „aus der ununterbrochenen Fortsetzung gleichförmiger Handlungen auf die Art
der in Gesetzen nicht bestimmten Anwendung geschlossen werden könnte". Als Beispiel
einer solchen Uebung wurde die Gewohnheit angeführt, daß der Aeltefte theilt, und der
Jüngste wählt.
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§. 16.2) Satzungen sind gewisse Grundregeln, welche die Mitglieder einer
kleineren Gesellschaft unter sich abgeschlossen haben. Wenn diese den allgemeinen

') Professor Peer in Innsbruck betonte bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792, daß Satzungen nur insoweit bestehen können, als sie den landesfitrftlichen
Gesetzen und den Anordnungen der vorgesetzten Behörden nicht entgegenstehen. Dagegen
hob Professor Groß in Prag hervor, daß es einer landesfürstlichen Genehmigung dort nicht
bedürfe, wo die Gemeinden durch die Landesordnung zur Errichtung von Satzungen befugt
sind. Durch folche Satzungen können aber die Gemeindevorsteher ohne Einholung einer
höheren Genehmigung nur Dasjenige vorschreiben, „was sie erkennen, daß es der Gemeinde
zu Guten kommen möchte". Derartigen Anordnungen wurde die Belastung der Mitbürger,
die Begünstigung einzelner Zünfte beispielsweise gegenübergestellt; daran wurde die Auf-
zählung von Angelegenheiten der Localpolizei, welche einen Gegenstand von Satzungen
bilden können, angereiht. Die Behörden und Stände in Böhmen vermißten die genaue
Bezeichnung der Corporationen, welche zur Aufstellung von Satzungen befugt sind, die
Begrenzung ihres Wirkungskreises, sowie die Normirung der Art, in welcher diesen
Satzungen die Sanction zu ertheilen sei. Die Stände von Niederösterreich wollten ihr
Recht wahren, nach Maßgabe ihrer bestätigten Privilegien Satzungen ohne vorherige Einholung
der landesfürstlichen Genehmigung zu errichten. I n Galizien wurde verlangt, daß alle
Satzungen vor Einholung der landesfürstlichen Genehmigung dem ständischen Collegium
mitgetheilt werden, damit die Stände von ihrem Privilegium, welches sie zum Erheben
von Vorstellungen berechtigt, Gebrauch machen können. Die tirolischen Stände benützten
diesen Anlaß, um in der Form einer Bestätigung von Landesstatuten die Aufhebung der
josephinischen Gesetze über das grundherrliche Einstands- und Vorkaufsrecht, über die gesetz-
liche Erbfolge nach einem WeltprieNer, über das gesetzliche Pfandrecht der Ehefrauen und
über die Geschlechtscuratel zu erbitten. I n Oberösterreich wurden Bestimmungen beantragt,
nach welchen nur die dem Beschlüsse der Mehrheit der Gemeindeglieder entsprechende Satzung
verpflichten, trotzdem aber es der Minorität freistehen sollte, die Untersuchung des Sach»
Verhaltes durch die Behörde und deren Entscheidung zu begehren.

Keeß sprach sich gegen die Berücksichtigung dieser Bemerkungen aus, und meinte ins-
besondere hinsichtlich der im Interesse der Stände gestellten Antrage, daß dieselben nur
bezwecken, die den Unterthanen durch die neuere Gesetzgebung gewährten Erleichterungen
wieder zu beseitigen. Bei der Beiathung vom 20. Jul i 1793 vertrat Froidevo die Ansicht,
es fei nur auszusprechen, daß Satzungen der Gemeinden, Innungen und Körperschaften
als Privatverträge anzusehen seien. Die Redaction des §. 16 wurde nach dem Vorschlage
Martini's, der eine Aenderung erfuhr, um dessen Anwendbarkeit auch auf die Beschlüsse
der Landgemeinden zu erzielen, am 10. August 1793 angenommen. Der im Jahre 1794
zur Sanction vorgelegte Entwurf enthielt die §§. 15, 16 in einer mit §§.22, 23w. g.G.B.
übereinstimmenden Redaction.

Bei der Directions-Commission wurde in den Sitzungen vom 14. December 1795
und vom 11. Jänner 1796 die Mannigfaltigkeit der österreichischen Länder und Völker
insbesondere von Fechtig hervorgehoben, und unter Hinweisung auf Frankreich, wo die
Revolution wegen der Gleichförmigkeit der Bevölkerung überall raschen Eingang fand, als
ein Vorzug gepriesen. Daran wurden Klagen über dle bisher in der Gesetzgebung üblich
gewesene Generalisirung geknüpft, und derselben die Schuld an der bedenklichen An-
häufung der Gesetze, sowie an den zahlreichen Aenderungen der Gesetze beigemessen. Hierauf
folgte die Forderung, daß die den Verhältnissen der einzelnen Länder anpassenden Landes-
gewohnheiten aufrecht erhalten werden. Als Beispiele solcher Gewohnheiten wurden in
Beziehung auf Tirol angeführt, die dort erhaltenen Reste der Geschlechtstutel und das den
Ehefrauen zustehende gesetzliche Pfandrecht. Anerkannt wurde übrigens, daß die Landes,
gewohnheiten der Bestätigung durch den Landesfürsten bedürfen, und daß sie zu diesem
Zwecke in jedem Lande gesammelt, geprüft und in einer der Anordnung des Stoffes im
B. G. B. entsprechenden Reihenfolge aufgezeichnet werden follen. I m Gesetze selbst wollte
die Commission nur dem Gedanken Ausdruck geben, daß Statuten und Landesgewohn»
heiten insoweit gelten, als sie vom Landesfürsten bestätigt werden; im Kundmachungspatente
sollte aber die wegen Untersuchung der bestehenden Statuten und Gewohnheiten nöthige
Verfügung getroffen und zugleich ausgesprochen werden, daß dieselben bis zur Entscheidung
des Landesfürsten in Geltung bleiben.

Den Schluß des ersten Hauptstückes im Entwürfe vom Jahre 1794 bildeten die
8§. 26, 27 w. g. G. V.

Am 25. Jänner 1796 empfahl die Directions-Commission den §. 26 als überflüssig
zu streichen, und nahm am 14. März 1796 den §. 27 in einer von Sonnenfels her»
rührenden Redaction an, welche das Gesetzbuch in vier Theile zerfallen läßt, von denen der
erste die Persönlichen, der zweite die dinglichen Rechte, der dritte Vertrags, und Ersatzrechte
und der vierte den Proceß behandelt.



15

bürgerlichen Gesetzen nicht zuwider laufen, so mögen sie immerhin wie andere Ver-
träge bestehen.

Zweites Hauptstück.

Mon bürgerlichen Mechten und Pflichten überhaupt.
§. 1.') Wenn Menschen in einer bürgerlichen Gesellschaft vereiniget sind,

so hören deshalb die ihnen angebornen Rechte so wenig auf, als ihre natürlichen

l) Professor Iellenz in Freiburg empfahl, bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792 zur Erklärung der Jedermann zustehenden bürgerlichen Freiheit auszusprechen,
daß die Unterthanen befugt sind, „ihre Handlungen in den Fällen, da Gesetze vorhanden
sind, nach diesen Gesetzen, in jenen hingegen, wo keine vorhanden sind, nach ihrer Willkür
einzurichten." Von Professor Groß in Prag wurde beantragt, dafür zu sorgen, daß die „Ein-
wohner des Staates ohne Ansnahme eine standesmäßige Freiheit und Gleichheit, die in gleicher
gesetzmäßiger Verbindlichkeit bestehet", genießen. Professor Hupka in Wien glaubte betonen
zu sollen, daß «alle Unterthanen ohne Unterschied des Alters, Standes, Ranges und Ge-
schlechtes" — „im Allgemeinen gleiche Rechte" haben. Er gedachte auch der Gemeinden,
denen „nicht nur alle Rechte, die aus der Natur und dem Zweck der Gesellschaft fließen, und sich
als Mittel zur Erreichung des gemeinschaftlichen Endzweckes verhalten, sondern auch alle
Rechte, welche einzelnen Unterthanen zustehen", gebühren sollen, soweit diese Rechte nicht blos
physischen Personen zukommen können. Auch das böhmische Gubernium empfahl, an dieser
Stelle von den verschiedenen juristischen Personen zu handeln, welchen die bürgerliche Freiheit
gleich den physischen Personen zukommen soll. Die niederösterreichischen Stande, welche
gleichfalls der rechtlichen Stellung der Gemeinden gedachten, meinten, daß diese nur insofern
rechtsfähig sind, als sie vom Landesfürsten bestätigt wurden. Zum Erwerbe unbeweglicher
Güter sollten sie, abgesehen von den besonderen Beschränkungen, welchen geistliche Gemeinden
unterliegen, einer besonderen landesfürstlichen Bewilligung bedürfen. I m Uebrigen wurden
sie in Beziehung auf die Beschränkung der Handlungsfähigkeit den Minderjährigen gleich-
gestellt und der Aufsicht eines Schutzherrn oder den landesfürstlichen Behörden untergeordnet.
Die Rechte der Landmannschaft wurden nur den geistlichen Gemeinden und den unter dem
unmittelbaren landesfürstlichen Schütze stehenden Gemeinden und auch diesen nur unter der
Voraussetzung der Aufnahme in die ständische Vereinigung zugänglich gemacht. Den Vogt»
Herrn wurde das Recht abgesprochen, in freien Städten und Märkten, in welchen ihnen ein
Obereigenthum an den Grundstücken nicht gebührt, Grundrechte zu fordern. Dagegen wurde
der Anspruch auf Grundrechte den Grundobrigkeiten gegenüber denjenigen Gemeinden
gewahrt, in welchen jenen ein Obereigenthum an den Grundstücken zukommt, auf welches
sie nicht verzichtet haben. Besonderer Schutz wird für diejenigen Fälle zugesagt, in welchen
die Gemeinden durch die Behauptung eines obrigkeitlichen Verzichtes Befreiungen von den
Grundlasten erschlichen haben, und betont, daß die Rechte der Gemeinden nur nach den
landesfürstlichen Statuten zu beurtheilen seien, sowie, daß im Zweifel gegen die Einschrän«
kung der Grundrechte zu entscheiden sei. Die Aufrechthaltung aller aus dem Unterthänigkeits-
verhältnisse entspringenden Verbindlichkeiten wird nach jeder Richtung hin gefordert, und nur
zugegeben, daß Adelige, „ in der wirklichen Bürgerpflicht stehende Bürger," Geistliche, Staats-
und Patrimonialbeamte, sowie deren Frauen und minderjährigen Kinder auch dann nicht in
einem persönlichen Unterthänigkeitsverhältnisse stehen können, wenn sie im Gebiete einer
Grundobrigkeit wohnen. Alle, die nicht Bauern oder Adelige sind, werden dem Bllrgerstande
zugeschrieben, anerkannt wird jedoch die Sonderstellung Derjenigen, welche in bürgerlichen
Gemeinden die Bürgerpflicht abgelegt haben. I n Beziehung auf die Stellung dieser Bürger
im engeren Sinne des Wortes und auf ihr Verhältniß zu den unangesessenen Inwohnern
wird auf das bestehende Recht hingewiesen. Diejenigen Personen, welche von der persönlichen
Untertänigkeit eximirt sind, weiden übrigens auch von der Herrschaft der Municipalrechte
eximirt. Als Adelige werden Diejenigen anerkannt, welchen der Adel von einer hierzu berech-
tigten Person verliehen worden ist, zugleich wird aber auch betont, daß der Adel keine
Anwartschaft auf die Landmannschaft gewährt, und daß die Gewährung derselben die Abstam»
mung von altadeligen Geschlechtern oder wenigstens die Erhebung in den Reichs- oder erb-
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Pflichten; nur eine gewisse Richtung und Beschränkung derselben findet alsdann
insoferne statt, als diese zur Erreichung des oben angeführten Endzweckes nöthig ist.

§. 2.2) Z u den von dem Menschen untrennbaren Naturrechten gehört vor-
züglich das Recht, sein Leben zu erhalten, und die dazu erforderlichen Mi t te l oder
Sachen sich eigen zu machen, seine Geistes- und Leibeskräfte auszubilden und zu
veredeln, sich und seine Sachen zu vertheidigen, einen unbescholtenen Leumund zu
behaupten, und überhaupt mit dem, was ihm angehöret, nach freier Willkür schalten
und walten zu können.

§. 3. Wer seinen rechtlichen Willen erklärt, Jemanden etwas zu leisten, der
macht ein Versprechen. Wird ein Versprechen angenommen, so entstehet durch
beiderseitige Einwilligung ein Vertrag. Es gehöret demnach unter die allgemeinen
Rechte der Menschen auch das Recht, Verträge zu schließen und andurch Sachen,

ländischen Ritterstand voraussetzt. Die Eigenschaft des Adels kann nur durch gerichtliches
Urtheil auf Grund des Gesetzes entzogen werden, die Eigenschaft des Bürgers geht aber
mit der Aenderung der Verhältnisse, auf welchen dieselbe beruht, verloren.

I n Beziehung auf §. 2 I . G. B. empfahl das innerösterreichische Appellationsgericht
von einer ausländischen Gefangenschaft zu sprechen, weil das Gefangenhalten auch in solchen
Ländern vorkommen könne, die sich noch nicht als Feinde erklärt haben. Professor Groß in
Prag wollte Bestimmungen über die Verwaltung des Vermögens eines Gefangenen hinzufügen,
und hierbei die Erben des Gefangenen, falls sie nichts zu dessen Befreiung unternommen
haben, als erbunfähig erklären. Die böhmischen Stände wünschten neben den Gefangenen auch
Diejenigen zu nennen, welche im öffentlichen Dienste abwesend sind, und die Wiedereinsetzung
der Zurückkehrenden m ihre Rechte davon abhängig zu machen, daß dieselbe binnen 3 Jahren
und 18 Wochen nach der Rückkehr begehrt wird. Das böhmische Gubernium wollte die Aus-
dehnung der fraglichen Bestimmung auf Alle, welche legal abwesend sind. Professor Iellenz
in Freiburg hob die Notwendigkeit hervor, darüber beruhigt zu sein, daß eine während der
Gefangenschaft abgegebene Willenserklärung eine ungezwungene war. Die Stände in Tirol
wünschten, daß der Eid eines Unbescholtenen genügen solle, um darzuthun, daß eine von
ihm während der Gefangenschaft abgegebene Erklärung erzwungen war. Der Magistrat
von Innsbruck betonte, daß die während der Gefangenschaft abgegebene Willenserklärung
nur dann von Wirkung sein könne, wenn sie „nach vaterländischen Gesetzen" erfolgt sei.
Keeß sprach sich für die Weglassung dieser Bestimmung aus, da er eine besondere Verfügung
über die Wirkungen der Gefangenschaft für überflüssig hielt.

Bei der Berathung vom 17. August 1793 wurde §. 1 nach dem Vorschlage Martini's
mit einer redactionellen Aenderung angenommen. Martini hatte von Menschen gesprochen,
welche sich zu einer bürgerlichen Gesellschaft vereinigen, wogegen eingewendet wurde, daß die
Menschen sich nicht erst zu vereinigen haben, sondern bereits vereinigt sind.

') Zu ß§. 2—7. Die §§. 2, 4—7 wurden nach dem Vorschlage Martini's mit uner-
heblichen Aenderungen am 17. August 1793 angenommen; der §. 3 wurde an demselben
Tage neu hinzugefügt.

I n dem zur Sanction im Jahre 1794 vorgelegten Entwürfe waren die ersten Para-
graphe des zweiten Hauptstückes mit ß§. 28, 29, 31—34 w. g. G. B. fast wörtlich über-
einstimmend.

Die Directions-Commission empfahl am 14. März 1796 die Weglasfung dieser Be-
stimmungen, weil sie annahm, daß dieselben zu Mißverständnissen und zu „Verirrungen in
den Gesinnungen Anlaß geben könnten." Besonderen Anstoß nahm man an dem „Rechte,
seine Leibes» und Geisteskräfte zu veredeln" und meinte, daß die Anerkennung dieses Rechtes
„mit dem Conscriptions« und Recrutirungssysteme gewissermaßen im Widerspruche stehen"
würde. Aussprüche über angeborne Menschenrechte, natürliche Freiheit betrachtete man über-
haupt als nicht in das bürgerliche Gesetzbuch gehörig. An Stelle dieser Bestimmungen
wollte Fechtig die §§. 1—3 des zweiten Hauptstückes des I . G. B. in geänderter Redaction
aufnehmen, und in einem Zusätze zu §. 1 der Aufhebung der Leibeigenschaft, sowie der Aufrecht»
Haltung der Unterthänigkeit, dann der hiermit verbundenen Lasten und der aus derselben
abgeleiteten Pflicht des Gehorsams gegen die Obrigkeit gedenken. I n Folge dieser Anregung
wurde auch am 11. April 1796 beschlossen, nach den Bestimmungen über Erwerb und Verlust
der Staatsbürgerschaft den Ausspruch einzuschalten, daß die Leibeigenschaft in Oesterreich
aufgehoben sei, und daß ein die Grenze betretender Leibeigener frei werde. Oswalder wünschte
außerdem ausdrücklich ausgesprochen zu sehen, daß auch das Verhältniß, nach welchem der
Unterthan als Zugehör des Grundstückes behandelt wurde, aufgehoben sei.
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das heißt Alles, was zu. irgend einem Gebrauch dienlich ist, zu erwerben, oder
an einen Andern etwas zu übertragen.

§. 4 . I n Ansehung dieser eben angeführten Naturrechte höret die ursprüng-
liche Gleichheit der Menschen auch im Kreise des gesellschaftlichen Bürgerlebens
nicht auf, und kann in Rücksicht dieser Rechte das, was dem Einen erlaubt ist,
dem Andern nicht verboten, und was dem Einen verboten ist, dem Andern nicht
erlaubt sein.

§. 5. Ganz anders verhält es sich mit den erworbenen Privatrechten. Diese
müssen nach Verschiedenheit der Erwerbung ebenfalls sehr verschieden sein; daher
ist in Ansehung der Glücksgüter und anderer zufälligen Vorrechte der Abstand und
die Ungleichheit unvermeidlich, ja nothwendig.

§. 6. Aber eben aus dieser Verschiedenheit erhellet das Vorzügliche einer
vereinigten bürgerlichen Gesellschaft. Durch deren gemeinschaftlichen Willen und
Kraft wird der Schwache gegen den Stärkeren, der Ohnmächtige gegen den Mäch-
tigen geschützt und vertheidiget. Die geringe Beschränkung des natürlichen Freiheits-
rechtes wird durch die Sicherstellung aller übrigen angeborenen und erworbenen
Rechte reichlich vergütet.

§. 7.2) Einem jeden Staatsbürger stehet der Gebrauch und die Benützung
feiner durch das Gesetz nicht beschränkten Rechte frei, und darin bestehet die bürger-
liche Freiheit; vermög dieser darf Niemand den Andern in Ausübung feiner Rechte,
und im ruhigen, freien Betriebe dessen, was sein eigen ist, stören, verkürzen oder
einen Schaden zufügen.

§. 8.*) Der Urheber des Schadens ist allemal verpflichtet, solchen so viel
als möglich zu ersetzen. Es soll auch in Rücksicht auf den Ersatz kein Unterschied
Platz finden, ob der Schaden mit List und Vorsatz, das ist mit Wissen und Willen
oder nur aus Nachlässigkeit und schuldbarer Unwissenheit zugefügt worden ist.

§. 9. Die Nachlässigkeit fällt Jenem zur Last, welcher in seinem Amte und
Berufe oder anderen Verrichtungen die angemessenen Kräfte anzuwenden verab-
säumet hat. Die Unwissenheit aber ist von dem zu verantworten, welcher das
nicht weiß, was er hätte wissen können und sollen, oder in gemeldten Umständen
etwas versieht, das heißt, an erforderlicher Aufmerksamkeit ermangeln läßt.

F. 10. Eine schuldlose Unwissenheit kann demnach so wenig Jemand zuge-
rechnet werden, als ein bloser Zu fa l l , welcher damals vorhanden ist, wenn eine
Beschädigung erfolget, die entweder nicht vorzusehen oder doch nicht zu ver-
meiden war.

§. 11.5) Nenn ein Mitgl ied der bürgerlichen Gesellschaft dafür hält , daß
feine Berechtigungen durch einen Andern auf was immer für eine Weife beein-

') Von den schleichen Ständen wurde bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792 aus der Anerkennung der Jedermann zustehenden gesetzlichen Freiheit die Fol-
gerung abgeleitet, daß Niemandem ein gesetzlich erworbenes Recht wider seinen Willen und
ohne sein Verschulden entzogen werden kann, außer, „wenn der Landesfürft aus Staats«
Ursachen es verordnet" oder „wenn eine Ortsobrigkeit in einem Nothfalle es für nothwendig
erachtet"; in allen derartigen Fällen müsse aber dem Beschädigten eine vollständige Entschä-
digung zukommen.

)̂ Zu 88- 8—10. Nach dem Schluß der Berathung über das zweite Capite! wurden
diese Bestimmungen in der Sitzung vom 24. August 1793 auf Antrag Martini's angenommen,
und an dieser Stelle eingereiA.

I n der Sitzung der Directions»Commission vom 14. März 1796 verwies man diese
Bestimmungen in den von den Ersatzrechten handelnden dritten Theil.

s) Zu 88- 1^ —15. Diese Bestimmungen wurden, abgesehen von unwesentlichen
rebactionellen Aenderungen nach dem Vorschlage Martini's, am 17. August 1793 angenommen.

Die Directions-Commission sprach sich am 14. März 1796 für die Verweisung dieser
Bestimmungen in den vierten Theil, und so weit es sich um die Grenzen d« erlaubten

Loäei 'I'bere«i2iiu3. V. 2
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trächtiget worden, so ist es ihm keineswegs erlaubt, durch eigenmächtige Gewalt,
die mit der öffentlichen Sicherheit sich nie verträgt, sich Recht zu verschaffen.
Vielmehr sind alle Diejenigen, welche sich in ihren Gerechtsamen verkürzt zu sein
glauben, verbunden, ihr Recht bei der durch die Gesetze bestimmten Gerichtsstelle
zu suchen, das heißt, im Wege Rechtens Genugthuung zu fordern.

§. 12. Selbst die Rechtsstreitigkeiten, welche zwischen dem Landesfürsten
und den Landeseinwohnern sich ergeben, sind von den eigends dazu bestellten Richtern
zu erörtern und zu entscheiden. Ueberhaupt muß der Weg Rechtens Jedermann,
der durch außergerichtliche Verfügungen in seinen Privatrechten sich beeinträchtiget
zu sein glaubet, zugänglich sein.

§. 13. Entscheidungen, welche ohne das vorgeschriebene richterliche Verfahren
ergehen, oder sogenannte Machtsprüche sollen nie von Kraft und Wirkung fein.

§. 14. I n denjenigen seltenen Fällen, in welchen die richterliche Hilfe zu
spät käme, und in welchen die Rechtsverletzung auf keinerlei Art mehr gut gemacht
werden könnte, ist auch die Selbsthilfe, und die im Naturrechte gegründete Noth-
wehre erlaubt.

§. 15. Ueberhaupt kann man Dasjenige, was den natürlichen angeborenen
Rechten, der menschlichen Freiheit und guten Leumuth angemessen ist, insolange
für noch bestehend und rechtskräftig annehmen, als man nicht die gesetzmäßige Be-
schränkung dieser Rechte zu beweisen im Stande ist. Wer also vorgiebt, er habe
gewisse Rechte überkommen, welche jedoch die Beschränkung der Rechte seiner M i t -
bürger nach sich ziehen, oder wer mit Rechtsforderungen auftritt, die sich auf Hand-
lungen und Thatsachen gründen, dieser hat vorerst die Wahrheit seiner Angaben
und die Gründe seiner Forderungen klar darzuthun.

§. 16.6) D ^ bürgerlichen Gesetze sind auch für die Gebrechen des Körpers
und die Unerfahrenheit der Jugend besorgt, und reichen ihnen hilfliche Hand;
daher sie besondere Vorsorge treffen für die rasenden, wahnsinnigen und anderen
Menschen, die den Vernunftgebrauch nicht haben, für die Kinder, die das siebente
Lebensjahr, für die Unmündigen, die das vierzehnte, für die Minderjährigen, die
das vierundzwanzigste Jahr noch nicht erreicht haben, für die Blödsinnigen, die
mit dem gehörigen Vernunftgebrauch nicht ausgerüstet sind, für die Verschwender,
denen der Richter die Verwaltung ihres Vermögens zu untersagen sich bemüssigt fand.

§. 17.7) Ein besonderer Beistand wird auch in manchen Fällen dem weib-
lichen Geschlechte und dem hohen Alter, das ist Denjenigen, welche das siebzigste

Selbsthilfe handelt, in das Strafrecht aus. Fechtig meinte übrigens, es bedürfe keiner gesetz-
lichen Ermächtigung zur Selbsthilfe, denn „wollte z. B. in bürgerlichen Fällen der Schuldner
entweichen, so packt der Gläubiger ihn schon selbst." Allgemein wurde eine Einschränkung
der Freilassung des Rechtsweges auf die zum Rechtswege geeigneten Fälle für nothwendig
angesehen. Fechtig erkannte hierbei den Mangel einer festen Grenzlinie zwischen Rechtspflege
und Verwaltung an, und hielt dafür, es gebe unzählige Fälle, „welche im politischen Wege
anzubringen sind, und wo die politischen Stellen hernach am Ende erst ermessen können,
daß die Sache nicht ihrer Unterscheidung unterliege, sondern einzig das insuiu st tumn
betreffe, mithin aä viaiu Huri8 gehöre."

°) Die Redaction des §. 16 ist 'in der Sitzuug vom 17. August 1793 festgesetzt
worden; nach dem Vorschlage Martini's war der Inhalt desselben in vier Paragraphe ver'
theilt, in welchen der Beschränkungen der Handelsfähigkeit gedacht, in Beziehung auf Un-
mündige insbesondere die nothwendige Sorge für die Person, in Beziehung auf Minder-
jährige aber die Vermögensverwaltung betont wurde, und auch die Unanwendbarkeit des
Strafgesetzes auf Kinder Erwähnung fand.

') I m Vorschlage Martini's war das 60. Lebensjahr als Grenze des hohen Alters
bezeichnet worden; abgesehen von der Aenderung der Altersgrenze sind in der Sitzung vom
17. August 1793 an dem Antrage Martini's nur unerhebliche redactionelle Aenderungen
vorgenommen worden.
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Jahr bereits zuriickgeleget haben, zugewendet, besonders, wenn sie sich in diesen
Fällen auf den Schutz des Gesetzes berufen.

§. 18.6) Ungeborne Kinder haben von der Zeit ihrer Emftfängniß einen
Anspruch auf den Beistand des Gesetzes. Insoweit es um ihre Rechte und nicht
die Rechte eines Dritten zu thun ist, werden sie als geboren geachtet.

§ .19.2) I m Bezweiflungsfalle, ob ein Kind lebendig oder todt auf die
Welt kam, wird nach den Rechten das Erstere vermuthet. Wenn Jemand das
Gegentheil behauptet, so muß er es beweisen.

§. 20.!") M r d es bezweifelt, ob ein abwesendes Mitglied dieses Staates
noch am Leben feie, so kann sein Tod nicht eher vermuthet werden, bis er das
Alter von 8l) Jahren erreicht, und überdies sein Aufenthalt wenigstens feit zehn
Jahren unbekannt ist.

§. 2 1 . " ) I s t aber des Abwesenden Aufenthalt durch volle 30 Jahre un-
bekannt geblieben, so kann ohne Rücksicht auf dessen Alter von denen, welchen
daran gelegen ist, seine Todeserklärung nachgesuchet werden.

s) Professor Hupka in Wien hatte die Aufnahme einer ähnlichen Bestimmung bean-
tragt, in welcher zugleich die Obsorge für die Rechte der Ungeborenen angeordnet wurde.
I n ähnlichem Sinne hatten sich auch die niederösterreichischen Stände geäußert und hervor-
gehoben, daß dieser Schutz auch den ungeborenen Fremden, soweit den Fremden Rechte
zugestanden sind, zukommen solle. I n der Sitzung vom 17. August 1793 wurde §. 18 nach
dem Vorschlage Martini's, der nur unerhebliche stilistische Modificationen erfuhr, angenommen.

°) Von Professor Hupka in Wien wurde empfohlen, auszusprechen, daß die Erstgeburt
in der Regel keine Vorrechte gewähre, daß dieselbe aber, wenn von ihr besondere Rechte
abhängig gemacht werden, genau zu erweisen sei, widrigenfalls man zu einem Vergleiche
oder Loose greifen müsse, wodurch übrigens dritte Personen, deren Rechte dadurch berührt
werden, nicht gehindert sein sollen, den Beweis zu führen, wer z. B. unter Zwillingen
der Erstgeborne sei. Die niederösterreichischen Stände meinten, im Zweifel sei zu vermuthen,
daß ein Kind lebend zur Welt gekommen sei. Die Mißgeburten erklärten sie als rechts-
unfähig, und wiesen die Entscheidung darüber, ob ein lebendes Wesen als Mißgeburt anzu-
sehen sei, der politischen Behörde zu.

Der §. 19 wurde nach dem Antrage Martini's, der nur unerhebliche redactionelle
Aenderungen erfuhr, in der Sitzung vom 17. August 1793 angenommen.

'") Die Todeserklärung scheint zuerst im Jahre 1733 in Böhmen, Mähren und
Schlesien eingeführt worden zu sein. Sie war damals von Fall zu Fall bei Hof anzusuchen;
eine gewährende Erledigung ist mir für den Fall eiuer mindestens dreißigjährigen Abwesen-
heit in Aussicht gestellt wordeu. Vou dieser Todeserklärung scheint nur auf vermögensrecht-
lichem Gebiete Gebrauch gemacht worden zu sein, ohne baß sie die ursprüngliche Auffassung,
daß die durch die Abwesenheit eines Menschen entstandene Lücke durch die Verjährung aus-
zufllllen sei, verdränge« zu können vermochte. Die oberste Iustizstelle machte sich in dem Ver-
trage vom 23. December 1788 zum Vertreter dieser Auffassung, stellte das Einschreiten um
Todeserklärung als zwecklose Behelligung der Centralstelleu dar, und erwirkte die Ermäch-
tigung zu dem Hofdecrete vom 2. Jänner 1789, I . G. S . Nr. 944, welches die Todes-
erklärung abschaffte.

Bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792 beantragte Professor Hupka
in Wien, 100 Jahre als „das höchste Ziel des menschlichen Alters" anzunehmen. Ein vor
dieser Zeit eingetretener Tod müsse bewiesen werden, der Beweis, daß das Leben länger
als 100 Jahre gedauert habe, bleibe aber zulässig.

Der von Martini gemachte Vorschlag bildet die Grundlage des am 17. August 1793
angenommenen §. 20. Abgesehen von einigen unwesentlichen redactionellen Aenderungen
beschloß die Commission, die vcnnuthete Lebensdauer auf 80 Jahre auszudehnen, während
Martini sich für 70 Jahre ausgesprochen hatte. Außerdem wurde der Eingang, in welchem
Martini anordnete, daß der Nichter für Abwesende, welche keinen Sachwalter zurückgelassen
haben, nöthigenfalls einen solchen zu bestellen habe, weggelassen.

" ) I n einem bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792 gestellten Antrage
des Professors Hupka in Wien war an eine zweiunddreißigjährige Abwesenheit die Folge
geknüpft, daß der Nachlaß des Abwefenden seinen rechtmäßigen Erben auszufolgen sei, von
welchen jedoch der Zurückkehrende die Zurückerstattung, und zwar, je nachdem sie sich im
bösen oder guten Glauben befanden, im vollen Umfange oder nur in Ansehung des noch
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§. 22 .^ ) Is t es erwiesen, daß ein Abwesender oder Vermißter auf einem
Schiffe, dckß scheiterte, gewesen, oder im Kriege verwundet worden fei , oder in
einer andern ebenso nahen Todesgefahr sich befunden habe, und kann derselbe
nach all' angewandter Nachforschung nicht ausfindig gemacht werden, so mag dessen
gerichtliche Todeserklärung nach Umständen nach zwei oder höchstens drei Jahren
vor sich gehen.

§. 23 .^ ) Entsteht der Zweifel, welche von zweien oder mehreren Perfonen
zuerst mit Tod abgegangen sei, so muß der, welcher den früheren Hintr i t t des
Einen oder des Anderen behauptet, solchen auch beweisen; kann er es nicht, so
werden nach rechtlicher Vermuthung Beide als zu gleicher Zeit verschieden anerkannt.
Auf diese Weise kann von Uebertragung der Rechte des einen auf den andern Ver-
storbenen gar keine Frage mehr sein.

§. 2 4 . " ) Besondere Rechte, die einer Gattung von Bürgern, als dem weib-
lichen Geschlechte oder den Minderjährigen durch das Gesetz überhaupt zugestanden
werden, heißen Rechtswohlthaten; Begünstigungen aber, die der Gesetzgeber ge-
wissen einzelnen Personen, oder auch ganzen Körpern verleihet, werden Privilegien
genannt.

§. 25. Die Rechtswohlthaten streiten auf keine Ar t mit dem in der bürger-
lichen Gesellschaft beibehaltenen Gleichheitsrechte. Privilegien aber, die immer als
eine Ausnahme vom Gefetze, oder als eine Beschränkung des Freiheitsrechtes der
übrigen Bürger anzusehen sind, mögen nur dadurch gerechtfertiget werden, daß sie
als ein Mi t te l , die allgemeine Absicht des Staates zu erreichen, verliehen werden.

§ . 2 6 . ^ ) Privilegien, die durch ein falsches Vorgeben oder durch Verdrehung

vorhandenen Restes begehren konnte. Für den Fall, als nach Auffindung eines Todten der
Zweifel entsteht, ob er einen gewissen Zeitpunkt, von welchem der Anfall eines Rechtes
abhängt, erlebt habe, soll, wenn ein Beweis durch Zeugen nicht geführt werden kann, die
Vernehmung von Sachverständigen stattfinden, und im Zweifel angenommen werden, daß
der Verstorbene diesen Zeltpunkt erlebt habe.

Der Vorschlag Martini's erfuhr in der Sitzung vom 1?. August 1793 nur unerheb-
liche stilistische Aenderungeu.

" ) Zu §8- 22, 23. Professor Hupta in Wien hatte einen dem §. 23 entsprechenden
Antrag gestellt.

Die Vorschläge Martini's wurden mit unwesentlichen redactionellen Aenderungen am
24. August 1793 angenommen.

" ) Zu §3- 17—23. Die Directions-Commission beschloß am 14. März 1796, die
§§. 17—23 hier auszuscheiden, und in diejenigen Hauptstücke zu verweisen, welche specielle
Bestimmungen über den Gegenstand derselben enthalten.

" ) Zu ßß. 24, 25. Vor der Besprechung der Normen über Privilegien hatte Pro-
fessor Iellenz in Freiburg bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792 die Auf»
nähme einer allgemeinen Bestimmung vorgeschlagen, durch welche ausgedrückt werden sollte,
„daß hier sowohl von den Privilegien, als auch von den sogenannten Huridus sinFularidu»
der verschiedenen Bürgerclassen, z. B. von dem Vorrechte der Minderjährigen zur Resti-
tution, von dem Rechte der Weiber bei den Bürgschaften gehandelt werde."

Keeß meinte, daß eine derartige Bestimmung nicht in das bürgerliche Gefetzbuch,
sondern «zur Scholafterei" gehören würde. Martini schlug gleichwohl solche Bestimmungen
vor, welche in der Sitzung vom 24. August 1793 mit geringen redactionellen Aenderungen
angenommen wurden, und den Inhalt der vorstehenden §§. 24, 25 bilden.

I n der Sitzung der Directions-Commission vom 11. April 1796 empfahl Fechtig
die Weglassung dieser allgemeinen Bestimmungen, da sie keine Anordnung enthalten, und
daher in ein Lehrbuch gehören. Die Mehrheit beschloß jedoch die Aufnahme dieser Bestini«
mungen in geänderter Redaction, und verband mit denselben den Ausspruch, daß Privi»
legten „als Ausnahmen von der Gleichheit der Rechte — nach dem buchstäblichen Wort«
verstände der Verleihung auszulegen" sind.

") I n Böhmen wurde bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792 betont,
daß Privilegien nicht zum Nachtheile Dritter ertheilt werden können. Die Stände in
Böhmen wollten Jedermann berechtigen, die Aufhebung eines erschlichenen Privilegiums zu
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und Verhehlung der Wahrheit erschlichen worden sind, oder zum Nachtheil eines
Dritten gereichen, sind von keiner rechtlichen Kraft.

§. 2 7 . " ) Alle Privilegien, welche der Person, einer Sache, einem Amte,
oder einer andern Eigenschaft ankleben, oder auf eine gewisse Zeit zu einem be-
stimmten Endzwecke, oder unter einer gewissen Bedingung verliehen worden sind,
erlöschen mit der Person, der Sache, dem Amte, der Zei t , wie auch, wenn die
Bedingung nicht erfüllt wird, oder der Endzweck wegfällt.

§. 2 8 . " ) Gleichermaßen erlischt ein Privilegium, wenn der damit Begünstigte
ausdrücklich darauf Verzicht thut. Diese kann aber aus dem blofen Nichtgebrauche

veranlassen; das böhmische Gubernium empfahl überdies, die Behörden zu verpflichten, den
Fall der Erschleichung eines Privilegiums von Amtswegen anzuzeigen. Vom böhmischen
Gubernium wurde die Weglassung der — nicht erschöpfenden — Bestimmungen über die
Collision von Privilegien befürwortet, und zugleich auf die Verpflichtung des Richters hin«
gewiesen, im Falle eines Zweifels die Entscheidung des Landesfürsten einzuholen. Von
anderer Seite wurde die Ergänzung dieser Bestimmungen insbesondere durch Entscheidung
der Collision gleichzeitig verliehener Privilegien vorgeschlagen. Professor Borzaga sprach sich
dafür aus, baß keines der collidirenden Privilegien ausgeübt weiden dürfe. I n Kärnthen
wollte man diese Folge nur dann eintreten lassen, wenn eine Theilung nicht thunlich ist.
Professor Hupka in Wien beantragte eine Bestimmung, welche die Wirkung eines Privi-
legiums auf das Gebiet des Landes surften, welcher dasselbe ertheilte, einschränkt, und Aus-
nahmen hiervon mit Berufung auf das Völkerrecht nur hinsichtlich solcher Begünstigungen
zuläßt, „welche eine gewisse Würde oder Charakter und Rang geben".

Der in der Sitzung vom 24. August 1793 angenommene §. 26 entspricht dem
Antrage Martini's, welcher nur unerhebliche Modificationen erfuhr.

Die Directions-Commission nahm am 11. April 1796 eine redactionelle Aenderung
vor, nach welcher ein mit dem Rechte eines Dritten collidirendes Privilegium als erschlichen
zu behandeln ist.

" ) Von mehreren Seiten waren bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792
ergänzende Bestimmungen über die Dauer der Privilegien vorgeschlagen worden. Professor
Hupka in Wien wünschte insbesondere Normen über die Verleihung eines Privilegiums an
eine Familie, über die Wiederherstellung einer Sache, an welcher ein Privilegium haftet,
und über die Beschränkung eines Privilegiums durch Bezeichnung des Endzweckes oder
Aufstellung einer Bedingung. I n Innerösterreich wurde auch von den Privilegien „sxpyn-
garuiu, tunsrig, äoti8, der förmlichen Wechfelbriefe" gesprochen, und gewünscht, daß man
die Dauer dieser Privilegien als von der Dauer der Forderungen abhängig bezeichne. Das
Landrecht in Böhmen wollte an dieser Stelle aussprechen, daß Privilegien aufgehoben
werden können, «wenn der Vortheil des Staates oder der Provinz, wegen welcher sie ver»
liehen worden, in Nachtheil und Schaden sich verwandelt", fügte jedoch bei, daß der
Begünstigte, wenn das Privilegium titulo onsi-ozo erworben war, im Falle der Auf»
Hebung desselben entschädigt werden solle.

Die Redaction des §. 27 wurde in der Sitzung vom 24. August 1793 nach dem
Vorschlage Martini's, welcher eine geringe stilistische Aenderung erfuhr, festgestellt.

I n der Sitzung der Directions»Commission vom 11. April 1796 wurde auf Antrag
von Sonnenfels ausgesprochen, daß ein Privilegium aus Gründen des öffentlichen Wohles
durch den Landesfürsten als erloschen erklärt werden könne. Die Mehrheit stimmte aber
dem Antragsteller insofern nicht bei, als dieser den Anspruch des Privilegirten auf ver-
hältnißmäßlge Entschädigung für den «erweislichen, ihm entgangenen Nutzen" anerkennen
wollte, da man in diesem Falle „nicht zugeben könne, daß ein allgemeiner Nutzen mit dem
Schaden eines einzelnen Mitgliedes der Gesellschaft erworben werde". Oswalder und Strobl
wollten den Anspruch auf Entschädigung nur insoweit anerkennen, als das Privilegium
entgeltlich erworben war, oder als em „beträchtlicher Aufwand durch die Aufhebung ohne
Nutzen bleibt". Die Mehrheit erachtete, daß die Anerkennung eines Entschädigungsanspruches
nicht in das Gefetzbuch gehöre, unbegründete Forderungen provociren würde, und mit dem
bei Ertheilung eines jeden Privilegiums gemachten Vorbehalte „zu vermehren, zu ver-
mindern oder gar aufzuheben" nicht im Einklänge wäre.

" ) I n Kram beantragte man bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792
zur Ergänzung der Bestimmungen über die Beschränkungen eines Verzichtes auszusprechen,
daß durch einen Verzicht die Rechte Dritter nicht verletzt weiden dürfen. I n Kärnthen
empfahl man dagegen alle Beschränkungen des Verzichtes, die eine Bürde für den Privi-
legirten wären, an dieser Stelle wegzulassen. Ein Votant sprach sich dahin aus, daß ein
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keineswegs gefolgert werden. Wird ein listiger Mißbrauch des Privilegiums ge-
richtlich dargethan, so ist dadurch das Privilegium verwirkt.

§. 29.'s) Was bei den hiesigen Landeseinwohnern Rechtens ist, erstreckt sich
auch auf Fremde. Ihnen werden demnach, gleiche Rechte, wie den Eingebornen

Privilegium nicht durch Unterlassung des Gebrauches erlöschen könne, und berief sich darauf,
daß ein Zwang zur Benützung „eine Kränkung der einem Jeden gebührenden gesetzmäßigen
Freiheit des Eigenthums" wäre, dann darauf, daß ein Privilegium, das nur durch eine
besondere Verleihung erworben werde, ohne einen besondern aufhebenden Act nicht verloren
gehen könne, sowie man auch nach der jetzigen Gesetzgebung kein Recht durch Gewohnheit
entstehen lasse. I n Böhmen wünschte man dagegen, daß für den Verlust durch Nichtgebrauch
eines Privilegiums die Zeit von zehn Jahren bestimmt werde. I n Böhmen, Tirol, Kärnthen,
Oberösterreich, Niederösterreich wurde Entschädigung für ein entgeltlich erworbenes Privi-
legium, falls dasselbe zum allgemeinen Besten aufgehoben wird, verlangt; in Niederöster-
reich wurde eine Entschädigung auch für ein zur Belohnung verliehenes Privilegium in
Anspruch genommen. Von den Ständen in Tirol wurde gewünscht, die „t iwio on«»-»»»
oder mit Blut erworbenen Freiheiten" von der Verpflichtung der Einholung der Vestati«
gung auszunehmen, da sonst die Rechtsnachfolger durch die Nachlässigkeit ihres Vormannes
eines Rechtes beraubt werden könnten. I n Kärnthen wurde hervorgehoben, daß ein
erloschenes Privilegium keinen Gegenstand einer Bestätigung bilden könne, zugleich aber
auch betont, daß das Eintreten eines Vestätigungsfalles nicht die Erlöschung des Privilegiums
bewirke, und daß dieses bis zum Ablaufe der Frist für die Einholung der Bestätigung,
beziehungsweise bis zur Ertheilung derselben fortdauere. Professor Hupla in Wien vertrat
die Ansicht, daß die Bestätigung eines Privilegiums den verloren gegangenen Besitz des-
selben wieder verschaffe. Er wünschte die Aufnahme mehrerer Zusätze; in denselben sollte
ausgesprochen werden, daß die Verlängerung eines zeitlich begrenzten Privilegiums nicht
vom Tage des Ausspruches, sondern vom Ablaufe der vorangegangenen Privilegiums«
Periode zu berechnen sei, ferner, daß von den Privilegien die gesetzlichen Rechtswohlthaten
zu unterscheiden feien, welche den Minderjährigen, Frauen, Soldaten, Geistlichen, Erben,
Bürgen, Abwesenden, Concursschuldnern zukommen, endlich daß im Falle der Collision von
besonderen Rechten das schwächere Recht dem stärkeren zu weichen habe, und daß im Zweifel
dem Rechte des Beklagten der Vorzug zu geben sei.

Der §. 28 entspricht dem am 24. August 1793 angenommenen Antrage Martini's.
I n dem im Jahre 1794 zur Sanction vorgelegten Entwürfe bildete der Inhalt des §. 28
den Gegenstand von zwei Paragraphen; hinsichtlich der Entziehung eines Privilegiums
wegen Mißbrauches war hervorgehoben worden, daß sich dieselbe auf einen gerichtlich
geführten Beweis stützen müsse.

Die Directions-Commission beschloß am 11. April 1796, einen stillschweigenden Ver»
zicht dann als vorhanden anzunehmen, wenn von einem Privilegium innerhalb einer Zeit,
„ in welcher zur Benützung desselben die nöthige Vorkehrung hätte geschehen können", kein
Gebrauch gemacht wurde, oder wenn, falls das Privilegium in einer Befreiung besteht, die
Verjährungszeit unbenutzt verstrichen ist. Sonnenfels und Oswalder machten dagegen die
Freiheit des Eigentumsrechtes und den Mangel der allgemeinen Voraussetzungen der
Verjährung geltend. Die Mehrheit erachtete die angenommene Aenderung „der rechtlichen
Ordnung gemäß, od osrtiwäinein ^urinin st äominii", und verwies insbesondere auf die
Gefährdung des öffentlichen Interesses, welche dann entstehen würde, wenn ein zur För-
derung der Industrie verliehenes Privilegium unbenutzt, trotzdem aber jeder Dritte von
der gleichen Thätigkeit ausgeschlossen bliebe. I n derselben Sitzung wurde ferner beschlossen,
der Behörde, welche ein Privilegium ertheilt, auch die Entscheidung über die Verwirkung
durch Mißbrauch vorzubehalten, da sie zu dieser Entscheidung am besten geeignet sei.

" ) Bei der Erörterung des ß. 31 des Entwurfes vom Jahre 1792, welcher dem
Z. 4 I . G. B. mit einer Modification entspricht, wurde von den Ständen mehrerer Länder
in verschiedener Weise die Wiedereinführung des Einstandsrechtes verlangt. Die Stände von
Tirol verlangten nach dem grunbherrlicheu Einstandsrechte. Die Stände von Kram, welchen
sich die Landesstelle in Kram und das steirische Gubernium anschloß, sprachen sich für das
nachbarliche Einstandsrecht aus, welches als ein Mittel, den Uebelständen der übermäßigen
Parcellirung zu begegnen, gewürdigt wurde. Die steirischen Stände wollten das land-
ständifche Einstandsrecht gewahrt und außerdem die Fortdauer der besonderen, den nicht
ständischen Besitzer treffenden Lasten aufrecht erhalten wissen. Von der Commission in
Kärnthen und von den mederösterreichlschen Ständen wurde die Anerkennung des vertrags-
mäßigen Einstandsrechtes betont; die letzteren wollten aber, daß daneben die Aufrecht-
Haltung der in der Verfassung begründeten ständischen Befugnisse ausgesprochen werde.
Hierbei hatten sie insbesondere das den Ständen gebührende Einstandsrecht vor Augen,
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zugestanden; doch liegt ihnen ob, zu erweisen, daß der Staat, zu welchem sie ge-
hören, die diesortigen Staatsbürger auch wie seine eigenen Unterthanen behandle,

welches sie aus politischen Gründen und insbesondere darum verteidigten, um die Mög»
lichkeit auszuschließen, daß Jemand, der jetzt ein Unterthan sei, durch den Kauf einer Be-
sitzung zur Ausübung obrigkeitlicher Befugnisse gelange. Auch die böhmischen Stände ge-
dachten ausdrücklich nur des vertragsmäßigen Einstandsrechtes, legten aber ein entscheidendes
Gewicht auf die Aufrechthaltung der verfassungsmäßigen, den Erwerb von Immobilien
betreffenden Befchränlungen. Der Magistrat von Prag forderte, daß die Erwerber von
Immobilien, falls ihnen die durch die Verfassung geforderten Eigenschaften abgehen, diese
Eigenschaften nachträglich erwerben, und daß im Uebrigen nur bücherlich sichergestellte Ein«
standsrechte Berücksichtigung finden follen. Professor Iellenz in Freiburg beschränkte sich darauf,
des vertragsmäßigen Emstandsrechtes zu gedenken; Professor Peer in Innsbruck empfahl, den
Besitzern von Physisch abgetrennten Hausantheilen das Einstandsrecht einzuräumen.

Die Commission in Galizien verlangte die Aufrechthaltung der alten Gefetze und
Privilegien, welche das Indigenat als Vorbedingung der Fähigkeit, unbewegliche Güter zu
erwerben, fordern, und weder die Bürger der Landesstädte noch fremde Edelleute zu diesem
Erwerbe zulassen. Die fchlesischen Stände erkannten zwar an, daß das Incolat nicht noth-
wendig sei, um ständische Liegenschaften erwerben zu können, sie forderten jedoch, daß Un-
adelige, welche solche Güter erwerben, die Erhebung in den Adelstand binnen Jahresfrist
erwirken. Professor Groß in Prag fprach sich gleichfalls dafür aus, daß Derjenige, welcher
ein Immobile erwirbt, binnen Jahr und Tag die hierzu nach dem Landesrechte erforderliche
Eigenschaft erwerben solle, widrigenfalls dieNealinstanz die ihm gehörige Liegenschaft öffentlich
zu versteigern hätte. Professor Borzaga in Lemberg empfahl, an dieser Stelle im Allgemeinen
auf diejenigen Gesetze hinzuweisen, welche die Erbfähigkeit, sowie die Fähigkeit zum Er-
werbe von Immobilien beschränken.

Zu §. 32 des Entwurfes vom Jahre 1792, welcher dem ß. 5 I . G. V- entspricht,
wurde von den Ständen in Tirol bemerkt, daß die Landmannschaft nur durch Eintragung
in die adelige Matrikel erworben werden könne, und die niederösterreichischen Stände be-
touten, daß die Mehrbelastung derjenigen Besitzer, welche nicht zu den Landständen gehören,
fortzudauern hätte.

I n den Bemerkungen zu §. 33 des Entwurfes vom Jahre 1792, entsprechend dem
§. 6 I . Gi V., wünschten die Stände von Tirol das grundherrliche Einstands» und Vor-
kaufsrecht gewahrt zu sehen. Die niederösterreichischen Städte strebten an, Ausnahmen für
sich von denjenigen Bestimmungen zu erhalten, welche den Erwerb städtischer Liegenschaften
nur Denjenigen gestatten, welche dieselben mit Rücken besitzen und das Bürgerrecht er»
werben. Der Magistrat von Graz schlug vor, daß Denjenigen, welche eine erworbene
städtische Liegenschaft nicht mit Rücken besitzen, und auch nicht das Bürgerrecht erwerben
wollen, die Pflicht auferlegt werde, die Ablösung der Liegenschaft anzubieten. Melde sich
innerhalb eines Jahres Niemand hierzu, so sei ihr Besitz frei von jeder Anfechtung. I n
Beziehung auf Bauerngüter empfahl er das Fortbestehen des nachbarlichen Emstandsrechtes.
Die galizische Commission machte in Ansehung der Bauerngüter, welche „eigentlich den
Herrschaften zugehören", einen Vorbehalt zur Wahrung des Obereigenlhums der Herr-
schaften. Die niederösterreichischen Stände wollten an dieser Stelle die Gründe aufzählen,
welche einen Grundherrn berechtigen, die Einwilligung zur Veräußerung des einem Unter-
than gehörigen Grundstückes zu versagen. Professor Groß in Prag sprach sich für Aufrecht»
Haltung des dem Grundherrn zustehenden und binnen zwei Monaten auszuübenden Ein-
standsrechtes aus. I n Oesterreich ob der Enns gedachte man des Verbotes, mehrere Bauern-
güter an sich zu bringen. Die Landesstelle in Kram hob hervor, daß es der Obrigkeit
nicht gestattet sei, die ihr untergebenen Bauerngüter zu erwerben.

Bei der Begutachtung des §. 34 des Entwurfes vom Jahre 1792, entfprcchend dem
§. 7 I . G. B., äußerte die Commission in Tirol , daß „der Landesfürst bei Lehens-
verleihungen, Verpfändungen oder Verwendungen seiner Dominien" die Eingeborenen eines.
Landes nicht nur vor den Fremden, sondern vor den Angehörigen der anderen Erbländer
bevorzugen solle.

Die Stände von Tirol bemerkten, daß auch Fremde Immobilien erwerben dürfen,
und daß das Erforderniß, im Lande zu wohnen, nur hinsichtlich der sogenannten Schildhöfe
in Betracht komme. I n Oberösterreich wurde die Meinung ausgesprochen, daß Diejenigen,
welche bäuerliche Liegenschaften erwerben wollen, ihren Wohnsitz auch im Inland nehmen
sollen. Die niederösterreichischen Stande verlangten, daß an dieser Stelle die Wahrung der
ständischen Befugnisse und, insbesondere hinsichtlich des Erwerbes von bäuerlichen, im ge-
theilten Eigenthume stehenden Liegenschaften, das Erforderniß der grundobrigkeitlichen Ein»
willigung zum Ausdruck gelange. Die böhmischen Stände forderten, daß Fremde binnen
einem Jahr und sechs Wochen das Incolat, beziehungsweise das Bürgerrecht erwerben sollen.
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sonst muß das Wiedervergeltungsrecht ausgeübet werden. Dergleichen Fälle müssen
doch von dem Gerichtsstande, welcher sie verhandelt, der obersten Iustizstelle ange-
zeiget werden.

§. 3 0 . " ) Wenn ein Ausländer durch Antri t t eines Amts oder Gewerbs.
durch gesetzmäßige Besitznehmung eines unbeweglichen Guts, durch ununterbrochenen

Die Commission in Kärnthen empfahl, die Anwendung dieser Bestimmung, in welcher nur
von landschaftlichen und bürgerlichen Gütern gesprochen werde, auch auf bäuerliche Liegen-
schaften auszudehnen. Die schleichen Stände erwähnten, daß die Erwerbung der Eigen-
schaft eines Inländers „durch Landes- und Erbhuldigung, durch Eintragung in das Ver«
zeichniß der Stände, Bürger« oder Mannschaftsbuch" zu geschehen habe. Von einem Votante«
in Niederösterreich wurde den Fremden zwar nicht die Fähigkeit, Eigenthum von Immo»
bilien zu erwerben, wohl aber die Besitzfähigkeit abgesprochen, und hierzu bemerkt, daß der
Uebergang der von einem Fremden erworbenen Liegenschaft an einen Dritten nicht erklärbar
wäre, wenn man den Fremden nicht als Eigenthümer anerkennen würde.

Professor Iellenz in Freiburg meinte, daß man von der Regel, welche den Fremden ver«
pflichtet, zum Zwecke des Erwerbes einer Liegenschaft die Eigenschaft eines Inländers anzu»
nehmen, in Concurs- und Executionsfällen eine Ausnahme werde zulassen müssen, weil
sonst der Hypothekarcredit darunter leiden würde. Derselbe sprach sich auch dahin aus, daß
Fremde an inländische Gesetze nur insoweit gebunden seien, als diese ausdrücklich sür Fremde
erlassen sind, oder als dies die allgemeine Ruhe erheischt, oder als die Fremden sich diesen
Gesetzen durch ihre Handlungen freiwillig unterworfen haben. Professor Groß in Prag wollte
in dem Falle, als ein Fremder, zu welchen er insbesondere die Juden rechnet, sich durch
Vorschiebung eines Namensträgers in den Besitz einer Liegenschaft einschleichen sollte, diese
zu Gunsten der Kammer confisciren, und den Nammsträger bestrafen lassen.

I n Beziehung auf den Erwerb unbeweglicher Güter von Todeswegen durch Fremde,
wovon §. 8 I . G. H. handelt, wiederholten die niederösterreichischen Stände und Professor
Groß in Prag ihre über den Erwerb von Immobilien durch Fremde überhaupt gemachten
Bemerkungen.

Die in §. 9 I . G. B. enthaltene Bestimmung über den Erwerb bäuerlicher Liegen»
schaften wurde von den niederösterreichischen Ständen mit Rücksicht auf die von denselben an
anderer Stelle empfohlenen Zusätze als überflüssig bezeichnet; die böhmischen Stände
wünschten dagegen an dieser Stelle ausgesprochen zu sehen, daß Fremde eine bäuerliche
Liegenschaft nur mit Zustimmung der Grundobrigkeit und mit Wissen der Landesstelle
erwerben können.

Der Z. 29 wurde in seiner vorliegenden Fassung in der Sitzung vom 24. August
1793 angenommen. Der Vorschlag Martini's erfuhr hierbei einige Aenderungen. Die erheb-
lichste derselben besteht darin, daß die Fassung Martini's, welche die Anwendung der Reci-
procität für den Fall, als im Auslande eine ungleiche Behandlung geübt wird, anordnete,
durch die Vorschrift erfetzt wurde, welche den durch den Fremden zu führenden Beweis der
gleichen Behandlung zur Bedingung der in Aussicht gestellten Gleichberechtigung macht.

Von der Directions-Commission wurde am 14. März 1796 die Wiederherstellung des
§. 7, H. 2 , I . G. B., beschlossen, und demselben der Ausspruch angefügt, daß ein öster-
reichischer Staatsbürger nicht zugleich der Bürger eines anderen Staates sein könne. Am
11. April 1796 wurde beschlossen, die ausdrückliche Androhung der Retorsion dem Auslande
gegenüber zu vermeiden, und den Beweis der Beobachtung der formellen Reciprocität im
Auslande nicht zu fordern, wenn diese Beobachtung bekannt ist.

" ) Bei der Begutachtung des §. 30 des Entwurfes vom Jahre 1792, (entsprechend
dem §. 3 I . G. B.) sprachen sich mehrere Stimmen für die Aufnahme von Normen über
die Erlangung der Eigenschaft eines Inländers aus. Die Stände in Kram meinten, die
Fremden haben die Eigenschaft von Inländern angenommen, „da sie die allgemeinen Landes«
anlagen mit den Inländern zu tragen angefangen". Das Landrecht in Kram sprach sich
dahin aus, daß Ausländer durch zehnjährigen Aufenthalt im Inlande oder durch eine vom
Staate angenommene, ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung der Absicht einzuwandern
zu Unterthanen werden. I n ähnlichem Sinne äußerte sich die Commission in Kärnthen,
ohne jedoch einer stillschweigenden Erklärung Raum zu geben. Professor Hupka in Wien betonte
die Notwendigkeit von Bestimmungen über die Erlangung der Eigenschaft eines Inländers,
da Fremde erst dann, wenn sie Inländer geworden sind, Immobilien erwerben dürfen. Er
fetzte dem zehnjährigen Aufenthalte gleich, das Aufschlagen des Wohnsitzes, den Antritt
eines öffentlichen Amtes oder Gewerbes und den Erwerb eines unbeweglichen Gutes;
außerdem gedachte er der Abstammung von Unterthanen. I n Niederöfterreich wurde betont,
daß es, wenn anilnu« äoluioiUÄnäi vorhanden sei, eines zehnjährigen Aufenthaltes nicht
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zehnjährigen Aufenthalt, durch Einverleibung in eine Zunft oder I nnung , durch
Errichtung einer inländischen Fabrik oder Manufactur, oder auf was immer für
sonstige Art den unverkennbaren Willen, in diesortigen Landen zu verbleiben, erkläret
hat, wird er ohne Ausnahme wie ein Eingeborner des Landes zu behandeln sein.

§. 31.2") HH^ weit diese Bestimmung auf die Iudenschaft, oder andere
Personen, welche der christlichen Religion nicht zugethan sind, sich anwenden lasse,
darüber setzen die bereits kundgemachten besonderen Verordnungen gehöriges Ziel
und Maß, und darnach hat man sich auch genau zu achten.

bedürfe, um Unterthan zu werden. Die böhmischen Stände unterschieden zwischen Ein«
gebornen und Ausländern, welche sich im Inland dauernd niedergelassen haben, und gewährten
Beiden diejenigen Rechte, welche nach der Landesverfassung „den Unterthanen und Aus»
landein insgemein eingeräumet sind". Vom böhmischen Gubernium wurde die Festsetzung
der Zeit gewünscht, welche nothwendig ist, um Fremde zu Unterthanen zu machen, weil
„Fremde unmöglich an alle Gesetze des Staats gebunden sein könnten". Die gesetzliche
Firirung dieser Zeit wurde auch vom böhmischen Appellationsgerichte urgirt.

I n der Sitzung vom 24. August 1793 ist §. 30 mit Berufung auf eine am 27. März
1792 herabgelangte kaif. Entschließung aufgenommen worden.

Die Directions - Commission beschloß am 14. März 1796 die Aufnahme detaillirter
Bestimmungen über Erwerb und Verlust der Staatsbürgerschaft. I n Beziehung auf den
Erwerb der Staatsbürgerschaft wurde betont, daß die Manifestation der Absicht, sich im
Inlande bleibend niederzulassen, zu diesem Erwerbe noch nicht genügen könne, daß man
zur Wahrung, der eigenen Sicherheit die stillschweigende Erwerbung der Staatsbürgerschaft
von der Bedingung abhängig machen müsse, daß der Fremde während seines Aufenthaltes
im Inlande nicht wegen eines Verbrechens bestraft worden sei, und daß die Verleihung der
Staatsbürgerschaft durch die staatliche Behörde, zur Verhütung einer Benachtheilung der
Gemeinden, auf dem Verordnungswege an das vorhergehende Einvernehmen der Orts«
obrigkeit gebunden werden solle. I n Beziehung auf den Verlust der Staatsbürgerschaft
durch Verehelichung wurde die Entscheidung der Frage vorbehalten, ob dieser Verlust auch
dann eintritt, wenn die Inländerin einen Fremden geheirathet hat, der seinen bleibenden
Wohnsitz im Inlande hat, und nach der Heirath auch beibehält.

" ) Das Vowm des Professor Groß in Prag über §.30 des Entwurfes vom Jahre 1792,
entsprechend dem §. 3 I . G. B-, enthält folgende Stelle: „Die aber keinen beständigen
Aufenthalt in diesen Staaten haben, sondern die Ankunft eines andern Königs wünschen,
hoffen, glauben und darum Gott bitten, diese sind nicht als wahre Patrioten und Unter»
thanen, sondern als geduldete Kosmopoliten zu betrachten, diese verdienen keine gleichen Rechte
mit patriotischen Unterthanen." I n Verbindung hiermit wird insbesondere dagegen Ver-
wahrung eingelegt, daß diesen Kosmopoliten zur Bedrückung der Fabrikanten und Handwerker
Vorkaufsrechte in Beziehung auf Rohstoffe eingeräumt werden. Die Begründung dieser
Aeußerung verweist auf die Juden, welche „um baldige Ankunft des Messias und Zerstörung
des römischen Reiches bitten". Auch die Collegen des Professor Groß betonten, daß die Juden
als Fremde zu behandeln seien. Die Commission in Görz empfahl, den Juden den Erwerb
von Liegenschaften nur dann, wenn sie dieselben selbst bearbeiten, zu gestatten, und nur
unter dieser Voraussetzung die Anwendung des Einstandsrechtes gegen sie auszuschließen.
Der Magistrat von Graz betonte, daß die Juden nach der Landesverfassung unfähig sind,
Liegenschaften zu erwerben.

Die Aufnahme des §. 31 in feiner vorliegenden Fassung wurde am 14. September
1793 aus Anlaß der Berathung über das Eherecht beschlossen.

Von der Directions - Commission wurde diese Bestimmung am 14. März 1796 ge-
strichen, weil an anderer Stelle hinsichtlich der aus den Religionsverhältnissen entstehenden
Beziehungen im Allgemeinen auf die politischen Vorschriften zu verweisen sei.
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Drittes Hauptstück.

Aon den Aechten zwischen Weleuten.
§. 1.') Der Staat erhält feine Fortdauer durch die eheliche Gesellschaft.

Sie wird errichtet, wenn eine Manns- und eine Weibsperson ihren Willen, lebens-
lang beisammen zu bleiben, Kinder miteinander zu zeugen und zu erziehen, auch
wechselseitige Hilfe sich zu leisten, gesetzmäßig erklären, das ist, einen giltigen Eh e-
vcrtrag schließen.

§. 2.2) Die Eheverlobung oder das Versprechen, künftig einander zu heirathen,
soll niemals ein Zwangsrecht zur Ehelichung hervorbringen.

'1 Professor Peer in Innsbruck hatte in seinen Bemerkungen zu H. 62 des Entwurfes
vom Jahre 1792, welcher dem §. 26 I . G. V. entspricht, beanständet, daß die Absicht,
Kinder zu erzeugen, als für den Ehevertrag wesentlich behandelt werde, da sonst die Ehe
Derjenigen, welche, ohne impotent zu sein, „nach dem gewöhnlichen Laufe der Natur keine
Hoffnung hatten, Kinder zu erzeugen", als ungiltig betrachtet werden könnte, und weil die
freiwillige Enthaltsamkeit als unzulässig erschiene. Von mehreren Seiten wurde dagegen
gewünscht, daß in der Definition des Eheverlrages nicht blos der Erzeugung, sondern auch
der Erziehung der Kinder gedacht werde.

Die vorliegende Redaction wurde nach dem Antrage Martini's mit unwesentlichen
textuelle« Aenderungen am 31. August 1793 angenommen.

Von der Directions - Commission wurde in der Sitzung vom 26. August 1796 der
Eingang, welcher auf die Erhaltung des Staates Bezug nimmt, weggelassen.

') Zu 88- 2, 3. Ein Votant in Niederösterreich hatte sich dafür ausgesprochen, daß
eine Frauensperson, welche „unter der ausdrücklichen Vedingniß der nachfolgenden Ehe-
lichung sich dem Willen des Mannes ergeben habe", allerdings berechtigt sein solle, die Ehe-
schließung, zu fordern. Professor Groß in Prag beschränkte sich darauf, zu empfehlen, daß der
Seelsorger Diejenigen, welche ein Eheverlöbniß eidlich bekräftigt haben, „in christlicher Sanft»
muth an die Erfüllung des Eides wiederholt zu erinnern habe". Von anderer Seite wurde
dagegen in Niederösterreich, Oberösterreich und Kärnthen beantragt, zum I . G. B. zurück«
zukehren, und dem durch den Entwurf vom Jahre 1792 an der correspondirenden Stelle
zugelassenen Ersatzansprüche, im Falle der Nichterfüllung eines Verlöbnisses, unter keiner
Bedingung Raum zu geben. Man hatte hierbei die unerfahrene Iuaend vor Augen, welche
vor Ausbeutung zu schützen sei. Ein Votant in Niederösterreich wollte nur diejenigen Ehe-
verlöbnisse berücksichtigt wissen, welche vor Zeugen geschlossen wurden. Professor Hupka meinte
mit Berufung auf das Patent vom 16. September 1785, I . G. S . Nr. 468, daß man
den im Auslande geschlossenen Verlöbnissen die verbindliche Kraft ausdrücklich entziehen solle.
Derselbe, sowie die Professoren Groß in Prag, Peer in Innsbruck und die schlesischen
Stände schlugen vor, die Gründe festzusetzen, welche zum Zurücktreten vom Eheverlöbnisse
berechtigen sollen. Bei der Erörterung dieser Vorschläge hielt man in Prag dafür, daß es
gestattet fein solle, durch Verabredung einer Conventionalstrafe den mit der Feststellung der
Ursache des Zurücktreten« verbundenen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen.

I n der Sitzung vom 31. August 1793 wurden die vorstehenden Bestimmungen mit
unwesentlichen textuellen Aenderungen nach dem Antrage Martini's von der Mehrheit an-
genommen. Nur Keeß hatte das Zurückgehen auf das I . G. B. und die Beseitigung der
Bestimmung über eine durch das Zurücktreten vom Eheverlöbnisse begründete Ersatzftflicht
empfohlen. Er betonte, daß das I . G. B. dadurch, daß es dem Eheverlöbnifse jede bin-
dende Wirkung benahm, wohlthätig gewirkt habe, und von keiner Seite angefochten worden
fei. Dadurch, daß man Ersatzansprüche für den Fall des Zurücktretens zulasse, werde die
Auffassung sich verbreiten, daß das Eheverlöbniß doch verpflichte, und alle Mißstände,
welche man beseitigen wollte, werden wiederkehren. Besonders bedauerte er, daß man sich
des vieldeutigen Wortes «muthwillig" bedient habe, um die Voraussetzung der Ersatzpflicht
zu kennzeichnen, da die Betheiligten in Verhältnissen dieser Art durch naheliegende Rücksichten
gehindert seien, sich über die Ursachen des Zurücktretens von einem Eheverlöbnisse unum-
wunden auszusprechen, und da es in Folge dessen leicht geschehen könne, daß ein wohl
begründeter Rücktritt als ein muthwilliger erscheine.

Die Directions »Commission sprach sich in der Sitzung vom 26. August 1796 dafür
aus, von dem Erfordernisse eines muthwilligen Rücktrittes abzusehen, und einen Ersatz»
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§. 3. Wäre aber ein Theil durch die muthwillige Zurücktretung des anderen
Theiles beschädiget worden, so ist der Urheber des Schadens den Ersatz zu leisten
schuldig.

§. 4.2) Die Rechte und Verbindlichkeiten der Eheleute werden durch den
wesentlichen Endzweck ihrer Vereinigung, durch die positiven Gesetze, und durch
die geschlossenen Verabredungen bestimmt. Beide sind gleich verbunden, sich eheliche
Pflicht und Treue zu leisten.

§. 5.4) Dem Manne, als Haupt des Hauses, steht besonders zu, die häus-
lichen Geschäfte zu leiten; ihm liegt aber auch ob, das Weib nach seinem Stand
und Vermögen zu nähren, und nöthigen Falles zu vertreten.

§. 6.2) Das Weib hingegen nimmt den Namen des Mannes an, und genießt
die Rechte seines Standes; sie soll seinem Wohnsitze folgen, ihm in seinem Nahrungs^

anspruch demjenigen Theile, welcher keinen Anlaß zum Rücktritte gab, zuzuerkennen, den
Anspruch aber auf den Ersatz der in Erwartung der Eheschließung gemachten Auslagen
einzuschränken. Man erachtete, daß das Zugesteheil weitergehender Ansprüche den Zweck
vereiteln würde, den man im Auge hatte, als dem Eheverlübnisse die verpflichtende Kraft
entzogen wurde. Dieser Zweck bestand ja darin, die Verführung hoffnungslos zu machen,
und die Uebelstände erzwungener Ehen zu beseitigen. Auf die Bestimmung über Ehever»
löbnisse wollte die Directions-Commission die Normen über Ehehindernifse. und zwar zunächst
diejenigen, welche das Eingehen einer Ehe unbedingt verbieten, und deren Beobachtung von
Amtswegen zu überwachen ist, sonach aber diejenigen, welche auf der Vermulhung des
Mangels des Parteiwillens beruhen, folgen lassen.

') Die Commission in Böhmen erachtete bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792 für nothwendig beizufügen, daß ein giltiger Ehevertrag nach den katholischen
Grundsätzen Sacrament wird. Von dem Landrechte in Böhmen, der Commission in Krain
und einem Votanten in Oberösterreich wurde hervorgehoben, daß zur Begründung des ehe»
lichen Verhältnisfes nebst dem Abschlüsse des Ehevertrages die kirchliche Trauung erfordert
werde. Professor Groß in Prag erklärte den Ehevertrag für einen christlichen, der vorzüglich
nach „den natürlichen, göttlichen und geistlichen Rechten" zu beurtheilen sei, und verwies
darum Ehestreitigkeiten an das geistliche Gericht. Wodl-ich, Professor des Kirchenrechtes in
Prag, vertheidigte dagegen die weltliche Ehegerichtsbarkeit. Beim Magistrate in Lemberg
sprach man sich mit Berufung auf ein polnisches Landesstatut vom Jahre 1543 für die
Wiederherstellung der geistlichen Ehegerichtsbarkeit aus. Professor Borzaga in Lemberg empfahl
dagegen die Aufnahme der Bestimmung des Hofd. vom 19. Mai 1786, I . G. S. Nr. 550
e. ?, welche Klagen auf Erfüllung eines Ehevertrages an die staatlichen Gerichte verweist.

Die vorstehende Bestimmung wurde am 31. August 1793 nach dem Antrage Martini's
mit unwesentlichen textuellen Aenderungen angenommen. Nur Froidevo, welchem die übrigen
Mitglieder nicht beistimmten, hatte empfohlen, die Erwähnung der positiven Gesetze weg»
zulassen, „weil die katholische Religion hiermit in keiner Verbindung stehet".

i) Die galizische Commission hatte zu §. 83 des Entwurfes vom Jahre 1792, welcher
den §. 47 I . G. B. abändert, empfohlen, die letztere Bestimmung, welche dem Manne eine
Gewalt über die Frau einräumt, wiederherzustellen, da derMann diese Gewalt schon darum be-
dürfe, um seine Frau vertreten zu können. Professor Hupka in Wien wollte betonen, daß der
Entschluß des Mannes „in gemeinschaftlichen Angelegenheiten den Ausschlag giebt". Die
Commission in Brunn empfahl hervorzuheben, daß der Mann einer Vollmacht nicht bedürfe,
um feine Frau vertreten zu können.

Die vorstehende Bestimmung wurde am 31. August 1793 nach dem Antrage Martini's
mit einer von Keeß vorgeschlagenen redactionellen Aenderung, welche hervorhebt, daß die
Erhaltungspflicht des Mannes sich nach feinem Stande und Vermögen zu richten hat, an»
genommen. Froidevo hatte empfohlen, in Beziehung auf die Vertretung der Frau durch
den Mann zu der Bestimmung des I . G. B. zurückzukehren, welche den Mann zur gericht»
lichen und außergerichtlichen Vertretung seiner Frau verpflichtet. Die Mehrheit zog jedoch
die vorstehende Textirung vor, und ging hierbei von der Ansicht aus, daß der Mann feine
Frau „ohne ihren Wissen und Willen nie vertreten darf".

5) Die Stände in Kärnthen empfahlen bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792 zuzulassen, daß im Ehevertrage in Beziehung auf die Standesrechte der Frauen
Ausnahmen verabredet werden, damit die morganatischen Ehen, ..wodurch doch die Heirathen
erleichtert würden", nicht ausgeschlossen werden. Professer Iellenz in Freiburg betonte, daß
die Frauen ohne Unterschied des Standes verpflichtet weiden follen, den Mann der Sorge
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stände, so weit sie es vermag, Hilfe leisten, und die von ihm getroffenen Maß-
regeln, insoweit die Hausordnung es erfordert, willfährig befördern, und auch ihres
Ortes beobachten.

§. 7.6) Wer des Gebrauches der Vernunft ganz beraubt, oder wegen seines
Alters einer reifen Ueberlegung nicht fähig ist, von dem kann keine zuverlässige
Willenserklärung erwartet werden; darum sind Rasende. Wahnsinnige, Kinder und
Unmündige zur Schließung eines Ehevertrags gar nicht geeignet.

§. 8.') Auch die Einwilligung zur Ehe ist damals ohne Wirkung, wenn
solche durch Forchi und Gewalt absichtlich erzwungen, oder durch einen wesent-

um die Hauswirtschaft nach Kräften zu überheben. Professor Hupka in Wien beantragte,
durch einen Zusatz auszusprechen, daß die Frau die Einwilligung des Mannes oder in deren
Ermanglung die gerichtliche Genehmigung einzuholen habe, „wenn sie ein besonderes Ge-
werbe treiben, oder wohl gar Verbindungen eingehen will, wodurch den Rechten des Mannes
auf ihre Person Abbruch geschähe".

Bei der Bernthung am 31. August 1793 wurde die vorstehende Bestimmung nach
dem Antrage Martini's mit zwei Ergänzungen angenommen, welche hervorheben, daß die
Frau einerseits die Standesrechte des Mannes genießt, daß sie aber andererseits verpflichtet
ist, dem Manne in seinem Nahrungsstande nach Kräften Hilfe zu leisten.

°) Diese Bestimmung wurde am 31. August 1791 nach dem Antrage Martini's, der
nur eine unerhebliche redactionelle Aenderung erfuhr, angenommen. Keeß hatte, ohne Zu-
stimmung zu finden, den Ausdruck „reife Ueberlegung" angefochten, weil er zu viel fordere.

Die Directions « Commission erachtete am 26. August 1796 für nothwendig, hervor-
zuheben, daß die Eheunfähigkeit der Unmündigen nicht auf einer Unvolllommenheit des
Willens, sondern auf dem Mangel der körperlichen Reife beruhe. I n derselben Sitzung
waren alle Votante« der Ansicht, daß das Vorhandensein einer erblichen Krankheit des einen
Theiles zur Vermuthung des Mangels der Einwilligung des anderen Theiles, der von dieser
Krankheit keine Kenntniß hatte, berechtige. Sonnenfels begnügte sich nicht damit, und vertrat
mit großer Entschiedenheit die Meinung, daß man zur Verhinderung einer elenden Nach-
kommenschaft Demjenigen, welcher mit einer erblichen Krankheit behaftet ist, die Eheschließung
nicht gestatten dürfe. Er hatte hierbei, mit Berufung auf ärztliche Gutachten, die Epilepsie,
den Wahnsinn und das Podagra im Auge. Die Mehrheit schloß sich seiner Auffassung nur
in Beziehung auf die Epilepsie an, welche als ein von Amtswegen wahrzunehmendes Ehe»
hinderniß erklärt wurde. I n Beziehung auf den Wahnsinn erachtete man einen besonderen
Ausspruch nicht für nöthig, da Wahnsinnige an und für sich von Eingehung einer Ehe aus«
geschlossen sind. An die Vererblich teil des Podagra, „dieser Krankheit der blos nur wohl«
habenden Classen", schien man zu zweifeln.

7) Von mehreren Stimmen in Niederösterreich, Oberösterreich und Böhmen wurde
bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792 die Ansicht vertreten, daß ein Irrthum
in den wesentlichen Eigenschaften der Person, auch wenn diese nicht zum Gegenstande einer
besonderen Verabredung gemacht worden sind, die Ehe ungiltig mache. Professor Groß in Prag
behandelte, im Falle der Standesungleichheit der beiden Brautleute, die irrige Annahme
eines höheren Standes als einen solchen wesentlichen Irrthum, welcher den Höherstehenden
berechtigt, die Ehe als ungiltig erklären zu lassen. Hierbei stellt er folgende Rangordnung
auf: Freigelassene, Freigeborne, Edelleute, Personen höheren Standes, stiftmäßige Personen.
Ein Votant in Niederösterreich wollte einen Irrthum, welcher nicht die Person selbst, sondern
nur deren Eigenschaften betrifft, überhaupt nicht als Ungiltigkeitsgrund anerkennen, weil
es schwer wäre, zu bestimmen, welche Eigenschaften als wesentlich anzusehen seien, und weil
man die Entscheidung hierüber dem die Einwilligung der Eheleute entgegennehmenden Seel-
sorger füglich nicht überlassen könnte. — I n Beziehung auf den Einfluß des Zwanges
wünschten die Professoren Hupka in Wien, Wodiich in Prag und das böhmische Gubernium
hervorzuheben, daß es gleichgiltig sei, ob der Zwang von einem der Brautleute oder von
einem Dritten ausgeübt wurde. Professor Borzaga in Lemberg gedachte insbesondere der
Nöthigung, welche von einem Vater gegenüber der sich äußernden Abneigung seines Kindes
geübt werde. Professor Groß in Prag behandelte die Anwendung von Zwang schon dann als
Ungiltigkeitsgrund, wenn derselbe zwar nicht unwiderstehlich, jedoch so beschaffen war, daß
man ihm nur schwerlich widerstehen konnte. Die inneröfterreichische Commission betonte bei
Besprechung des im ß. 21 I . G- B. behandelten Ehehindernisses der Entführung, daß der
Zwang gegen die Frauensperson gerichtet sein muß, und daß demnach eine mit Zustimmung
derselben vollzogene, wenn auch gewaltsame Entführung nicht als Anwendung eines die
Giltigleit der Ehe ausschließenden Zwanges aufgefaßt werden könne. Das böhnnsche' Guber»
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lichen I r r thum, nemlich in der Person selbst des künftigen Ehegatten listigerweise
erschlichen, oder von einer entführten, und in die vorige Freiheit noch nicht gesetzten
Person ertheilet worden ist.

§. 9.U) Wäre eine Weibsperson zur Zeit des eingegangenen Ehevertrags
etwa nicht von ihrem verstorbenen Ehemann, sondern von einem Dritten wirklich
schwanger, dieser Umstand aber ihrem Ehemann unbekannt geblieben, so kann der-
selbe, sobald er von der vorgängigen Schwangerschaft Beweise erhält, fordern,
daß die Ehe für ungiltig erkläret werde.

§. 10.2) Alle andere, wahre oder vorgebliche Irrthümer der Eheleute ver-
dienen gegen die Giltigkeit des Ehevertrags keine Rücksicht. Jeder Ehewerber muß
vorher mit aller Ueberlegung zu Werke gehen, und allenfalls die Erfüllung der
gehofften oder auch verabredeten Bedingungen erst abwarten.

nium bemerkte, daß das Ehehinderniß der Entführung die Anwendung von Gewalt voraus»
setzt, welche die Annahme der Einwilligung zur Ehe und darum deren Giltigkeit ausschließt.

I n der Sitzung vom 31. August 1793 wurde die vorstehende Bestimmung nach dem
Antrage Martini's mit einer von Keeß vorgeschlagenen redactionellen Aenderung angenommen,
welche insbesondere hervorhebt, daß nur ein betrügerischer Weise hervorgerufener Irrthum in
der Person, nicht aber ein Irrthum in den Eigenschaften als Ungiltigkeitsgrund behandelt
werden könne.

I n der Sitzung der Directions » Commission vom 26. August 1796 wurde auf den
von Sonnenfels gestellten Antrag eine Bestimmung aufgenommen, welche zur Verhütung
der unlauteren Mittel, durch welche ein Vormund eine wohlhabende Mündel für sich oder
eines seiner Kinder zur Ehe bestimmen könnte, verbietet, daß eine Mündel während der
Vormundschaft, oder binnen einem Jahre nach Beendigung derselben, ihren Vormund oder
eines feiner Kinder heirathe. Hierbei berief man sich ans die im römischen Rechte für einen
solchen Fall festgefetzte Strafe der Ehrlosigkeit. Dieses Ehehinderniß wurde als ein absolut
trennendes behandelt. Eine wesentliche Aenderung wurde ferner in Beziehung auf den
Einfluß des Irrthums vorgenommen. Unter Hinweisung darauf, daß den einer Eheschließung
vorausgehenden Nachforschungen aus Rücksichten des Auslandes sehr enge Grenzen gezogen
sind, wurde anerkannt, es sei „jeder Irrthum in Ansehung eines Umstandes, unter welchem
eine gesittete und vernünftige Person nicht in die Ehe gewilligt haben würde", als ein
wesentlicher zu behandeln. I n Folge dessen wurden mehrere Bestimmungen aufgenommen,
welche berechtigen, die Aufhebung der Ehe wegen eines Irrthums in Beziehung auf die
BeHaftung mit einer ansteckenden Krankheit, auf die Veriibung eines mit entehrender Strafe
bedrohten Verbrechens, oder auf die Verbüßung einer im Anstände überstandenen ent-
ehrenden Strafe zu verlangen. Hierbei wurde dem canonischen Rechte gegenüber hervor«
gehoben, daß es mit der Würde des Sacramentes nicht vereinbar sei, die Auflösung solcher
Verbindungen zu hindern, welche durch betrügerische Irreführungen erzielt worden sind.

') I n Böhmen, Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und den Vorlanden, Krain,
Istrien wurde bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792 hervorgehoben, daß
man dem Manne nicht zumuthen könne, das Nichtwissen der Schwangerschaft feiner Frau
zu beweisen, daß daher die Beweislast umzukehren, und der Frau der Beweis, daß der
Mann von ihrer Schwangerschaft Kenntniß gehabt habe, aufzuerlegen wäre. Professor Peer
in Innsbruck warf hierbei die Frage auf, ob dieses Ehehinderniß ..mit der Würde der
katholischen Ehe als Sacrament vereinbart werden könnte?" Die Professoren Hupka in Wien,
Groß und Wodiich in Prag, sowie das böhmische Gubernium meinten, daß der Mann
zum Eide darüber, daß er von der Schwangerschaft keine Kenntniß hatte, zugelassen werden
sollte. I n Innerösterreich, dann von einem Votanten in Wien wurde hervorgehoben, daß
das Recht, die Ehe anzufechten, durch die Fortsetzung der ehelichen Gemeinschaft auf»
gehoben werde.

Am 31. August 1793 wurde die vorstehende Bestimmung mit Hinweglassung des
von Martini beantragten Satzes, daß der Mann feine Unkenntniß der Schwangerschaft
eidlich zu betheuern hat, angenommen. Bei dieser Aenderung ging man von der Erwägung
aus, daß die Vermuthung dafür fpreche, daß der Mann nicht wissentlich die von einem
Dritten geschwängerte Frau heirathen werde.

') Die vorstehende Bestimmung wurde nach dem Antrage Martini's am ?. September
1793 angenommen. Hierbei betonte Martini insbesondere, daß das Eingehen bedingter
Ehen für alle Falle ausgeschlossen werden müsse.
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§. 11.'°) Hätte der Betrogene oder gezwungene Theil nach schon entdecktem
I r r thum oder nach ganz entfernter Gefahr den Ehestand fortgesetzt, mithin feine
Einwilligung entweder ausdrücklich nachgetragen, oder durch die eheliche Beiwohnung
ergänzt, so kann die Giltigkeit der Ehe nicht weiter bestritten werden.

§. 12 . " ) Unvermögenheit, die eheliche Pflicht zu leisten, gehört nicht weniger
als I r r thum und Zwang unter die Ehehindernisse; doch muß dieses körperliche
Gebrechen schon zur Zeit des geschlossenen Ehevertrags vorhanden gewesen, und
nicht mehr zu hoffen sein, daß solchem abgeholfen werden könne. Eine blos zeitliche,
oder in der Ehe zugestoßene, immerwährende oder aus dem Alter herrührende
unheilbare Unvermögenheit stehet der Giltigkeit der Ehe nicht entgegen.

§. 13.'°) Ein Mann darf nur mit einem Weibe, und ein Weib nur mit
einem Mann zu gleicher Zeit vermählet sein. Wer die Auflösung der vorhin ge-

'") Professor Iellenz in Freiburg betonte bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792, daß die Erben eines Ehegatten nicht befugt seien, die Giltigkeit einer Ehe
anzufechten. Professor Hupka in Wien hob dagegen hervor, daß die nachträgliche Convalidirung
einer ungi l t igm Ehe von Seite einer handlungsunfähigen Person nicht ohne Genehmigung
der hierzu Berechtigten vor sich gehen dürfe, widrigenfalls die für den Fal l einer ohne eine
solche Genehmigung eingegangenen Ehe festgesetzten Folgen einzutreten hätten.

A m 7. September 1793 wurde die vorstehende Bestimmung nach dem Antrage
Mar t in i ' s mi t einer unerheblichen redactionellen Aenderung angenommen. Bei den Be«
rathungen vom 14. und 2 1 . September 1793 wurde beschlossen, auszusprechen, daß nur
der schuldlose Theil die Giltigkeit der Ehe anfechten könne, und daß das Recht der An-
fechtung wegen des Maugels der für einen Minderjährigen, beziehungsweise für eine Mil i tär«
Person erforderlichen Einwil l igung nach Erreichung der Großjährigleit, beziehungsweise nach
dem Austreten aus dem Militärstande nicht mehr ausgeübt werden könne. Die Ausführung
dieses Beschlusses blieb einem späteren Zeitpunkte vorbehalten.

Der zur Sanction im Jahre 1794 vorgelegte Entwurf enthielt statt des Z. 11 die
§§. 96, 97 w. g. G. B .

I n der Directions-Commission wurde am 26. August 1796 beschlossen, die An-
fechtung der Ehe wegen I r r t h u m , abgesehen vom Falle des Unvermögens, innerhalb eines
Jahres nach erlangter Kennmiß der Sachlage zuzulassen.

" ) I n Schlesien wurde bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792
betont, daß das Ehehinderniß des Unvermögens schon vor dem Eingehen der Ehe vor-
handen gewesen sein muß.

Die am 7. September 1793 angenommene Bestimmung war von Mar t in i beantragt
worden; die das hohe Alter betreffende Stelle wurde aus Anlaß der Besprechung des § .39
am 21. September 1793 angenommen.

I n der Sitzung der Directions-Commission vom 26. August 1796 wurde für nöthig
erachtet, der Ehcunfähigkeit der Entmauuten, welche die Sinnlichkeit zu befriedigen nicht
unvermögend sind, insbesondere zu gedenken, uud dieselbe als ein von Amtswegen wahr-
zunehmendes Ehehinderniß zu behandeln.

" ) Professor Groß in Prag erinnerte bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre
1792, daß der Grundsatz der Ünauflöslichkeit des Ehebandes für Protestanten und nicht
unirte Griechen nicht gilt. Er schlug ferner vor, einen Ehegatten, welcher den anderen Theil
boshafterweise verlassen hat, nach zehnjähriger Abwesenheit, wenn er sich nicht nach drei-
maliger Ladung binnen drei Monaten meldet, für todt erklären zu lassen. I n Inneröster-
reich wünschte man ausgesprochen zu wissen, daß der schuldlose Theil im Falle der Auf-
lösung des Ehebandes Entschädigung fordern könne. E in Votant in Kram hielt dafür, daß
man vom Beweise des Todes auch dann nicht Umgang nehmen sollte, wenn dessen Noto-
rietät, die übrigens auch bewiesen werden müßte, behauptet wi rd. E in Votant in Wien
meinte, daß die Notorietät des Todes nur für denjenigen Seelsorger, welcher beim Be-
gräbnisse intervenirle, gelten könnte. !

Die vorstehende Bestimmung wurde nach dem Antrage Mar t in i 's am 7. September
1793 unverändert angenommen.

Bei der Directions-Commission wurde am 26. August 1797 die Nothwendigkeit von
Bestimmungen über die A r t , wie die Trennung des Ehebandes rechtmäßig darzuthun sei,
betont. Die zu diesem Zwecke eingeschalteten Bestimmungen beschäftigen sich mit dem Beweise
und mit der Vermuthung des Todes. Die Beweisführung wurde durch den Todtenschein
oder durch ein von zwei glaubwürdigen Zeugen ausgestelltes Zeugmß, welche Urkunden im
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Mossene« Ehe behauptet, und zu einer neuen Ehe schreiten w i l l , der muß die
erfolgte gänzliche Trennung des Ehebandes rechtmäßig darthun.

§. 14.'U) Zwischen Blutsverwandten in auf- und absteigender Linie, wie
auch zwischen zwei- oder einbändigen Geschwistern kann niemals ein Ehevertrag
bestehen; die Ehehinderniß der Blutverwandtschaft soll auch die Geschwisterkinder,
und umsomehr die näheren Grade der Seitenlinie in sich begreifen, sie mögen nun
aus ehelich- oder unehelicher Geburt herstammen.

§. 15 . " ) Mann und Weib werden in Rücksicht auf die eheliche Gesellschaft
als eine Person betrachtet. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so kann doch weder
der Mann die Verwandten seines Weibes, noch das Weib die Verwandten ihres
Mannes in den jetzt besagten verbotenen Graden ehelichen. Zwischen Verwandten
des einen und Verwandten des anderen Ehegatten, inwiefern sie als solche anbe-
trachtet werden, giebt es keine Schwägerschaft, mithin auch keine derlei Ehe-
hinderniß.

Falle der Verwendung außerhalb der Provinz von der Ortsobrigkeit bestätigt werden sollen,
zugelassen. Der Vermuthung des Todes gestattete man Raum zu geben, wenn der ab-
wesende Gatte, über welchen nichts „ in Erfahrung gebracht werden tonnte", seit zehn Jahren,
falls er aber bereits 60 Jahre alt wäre, seit fünf Jahren abwesend ist, oder sich in einer
nahen Todesgefahr befunden hat, und wenn in dem einen, sowie in dem anderen Falle
innerhalb einer dreijährigen Edictalfrist keine Nachricht über den Abwesenden eingelangt ist.
Bei der Aufstellung dieser Bestimmungen wurden die von der Gesetzgebungs-Commission in
dem ersten Hauptstücke ihres Entwurfes vorgeschlagenen Bestimmungen über die Todes«
erklärung getadelt, weil sie wegen der sehr großen Länge der Fristen in der Regel wenig
Hoffnung auf die Ermöglichung einer Wiederverehelichung geben.

" ) Die Stände in Tirol bemerkten bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre
1792, daß die Bestimmungen des Concils von Trient, welche vom Papst und von den
Regenten sanctionirt worden sind, für die Unterthanen verbindliche Kraft haben, daß sie
aber auch „mit gemeinschaftlicher Bewilligung oder stillschweigender Nachgedung und Einfluß
aufgehoben werden könnten". Professor Groß in Prag erinnerte, daß das Ehehinderniß der
Verwandtschaft für Juden enger begrenzt sei, und warf die Frage auf, ob eine Ehe unter
Geschwisterkindern nach dem Uebertritt der Eheleute zum Katholicismus giltig bleibe. Die
Stände in Oberösterreich betonten, daß, wenn die auf einer unehelichen Verbindung be-
ruhende Verwandtschaft in Frage komme, die Abstammung selbst in einer jeden Zweifel aus-
schließenden Weise bewiesen werden müsse.

Die Annahme der vorstehenden Bestimmung erfolgte am ?. September 1793 nach
dem Antrage Martini's, welcher nur unerhebliche redactionelle Aenderungen erfuhr.

I n der Sitzung der Directions-Commission vom 26. August 1796 wurde beschlossen,
das Ehehinderniß in der auf einer unehelichen Verbindung beruhenden Seitenverwandtschaft
auf Geschwister zu beschränken, weil die entfernteren Verwandten von der unehelichen Ver-
bindung keine Kenntniß haben, und daher auch nicht in vertraulichen Beziehungen stehen
dürften.

" ) Die Stände Tirols bezogen sich bei der Begutachtung der dem §. 19 I . G. B.
entsprechenden Stelle des Entwurfes vom Jahre 1792 auf die in der Anmerkung zu ß. 14
erwähnte Aeußerung. I n Innerösterreich wollte man das Ehehinderniß der Schwägerschaft
auf die aus einer unehelichen Verbindung entspringenden Beziehungen ausdehnen. I m ent-
gegengesetzten Sinne sprachen sich das böhmische Gubernium, dann die Professoren Borzaga
in Lemberg, Hupka in Wien und Wodrich in Prag aus; der letztere wies die Parteien,
„die eines zarten Gewissens sind", an, sich bei den Ordinarien um eine Dispens zu ver-
wenden. Prof. Iellenz in Freiburg meinte, daß das Ehehinderniß der Schwägerschaft zu
sehr ausgedehnt wurde, und daß man durch Erleichterung der Ehedispense werde Abhilfe
schaffen müssen, die namentlich im Interesse der Kinder, welche z. B. bei der Schweste'r
ihrer Mutter ein besseres Loos als bei einer fremden Stiefmutter erhoffen können, sehr
wünschenswerth wäre.

Die vorstehende Bestimmung wurde am 7. September 1793 nach dem Antrage
Martini's, welcher nur eine unerhebliche redactionelle Aenderung erfuhr, angenommen.
Martini betonte hierbei, daß die auf einer unerlaubten Verbindung beruhenden Beziehungen
im Gesctzbuche nicht berücksichtigt werden tonnten, und daß die Erörterung derselben in den
Beichtstuhl gehöre.
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§. 16.'^) Auch Eheverträge zwischen einem christlichen Einwohner dieser
Staaten mit einer Person, welche durch die Tauf in die christliche Gemeinde nicht
aufgenommen worden ist, müssen als null und nichtig angesehen werden.

§. 17.16) Ebensowenig soll den katholischen Geistlichen, welche die höheren
Weihen empfangen oder feierliche Gelübde abgeleget haben, die Schließung giltiger
Eheverträge gestattet werden.

§. 1 8 . " ) Das Wohl der Haushaltung erfordert auch jene Ehen zum voraus
als ungiltig zu erklären, welche zwei Personen nach einem unter sich begangenen
Ehebruch einzugehen beginnen; nur soll dieses Verbrechen entweder durch richter-
liches Urtheil, oder durch die gesetzmäßig erhobenen Anzeigen noch vor der ge-
schlossenen Vermählung erwiesen worden sein.

§. 19.'s) Hätten aber diese zwei Personen auch ohne Ehebruch die Ehe sich
einander versprochen, und wäre in dieser Absicht dem Ehegatten, der dieser zweiten

" ) Professor Groß in Prag gedachte bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre
1792 insbesondere des Falles, in welchem das Christenthum von einem Theile simulirt
wird, und wollte in diesem Falle die Ehe zwar für ungiltig erklären, die Kinder jedoch
wegen des guten Glaubens des unschuldigen Theiles als eheliche Kinder behandeln lassen.
Professor Borzaga in Lemberg und die Commission in Innerösterreich betonten, daß dieses
Ehehinderniß unabhängig von der Staatsbürgerschaft sei, und daher nicht blos für die
eigenen Unterthanen vorzuschreiben wäre. Die Commission in Innerösterreich wollte dem
unschuldigen Theile das Recht auf Entschädigung gewahrt wissen.

Angenommen wurde die vorstehende Bestimmung am 7. September 1793 nach dem
Antrage Martini's, welcher insbesondere hervorhob, daß die Taufe als das unterscheidende
Merkmal in den Vordergrund gestellt wurde, um zu verhindern, daß diejenigen getauften
Christen, „die der christlichen Religion gar nicht zugethan sind, ja wohl gar dieselbe ver-
leugnen", dies als Vorwand benützen, um eine Ehe als ungiltig erklären zu lassen.

" ) Die Annahme dieser Bestimmung erfolgte am 7. September 1793 nach dem
Antrage Martini's, welcher zur Motivirung ihrer Redaction hervorhob, daß „es nun von
der einsmals verumtheten Aufhebung des Cölibats gänzlich abgekommen ist".

Von der Directions-Commission wurde am 26. August 1796 hervorgehoben, daß
das Ehehindeiniß der höheren Weihen nur den katholischen Geistlichen „der lateinischen
Kirche" entgegensteht.

" ) Von der Commission in Innerösterreich war mit Beziehung auf den geänderten
Text des §. 58 des Entwurfes vom Jahre 1792, welcher den Beweis des Ehebruches
durch eine Untersuchung der politischen Behörde zuließ, bemerkt worden, daß ein den
begangenen Ehebruch constatirendes Erkenntniß vorliegen müsse, damit dieses Ehehinderniß
als bestehend angenommen werden könne.

Die am ?. September 1793 angenommene Bestimmung entspricht dem Antrage
Martini's.

I n der Sitzung der Directions»Commission vom 26. August 1796 wurde beschlossen,
dieses Ehehinderniß auch dann als vorhanden anzunehmen, wenn der Ehebruch bei was
immer für einem Anlasse gerichtlich eingestanden wurde; hierbei hatte man insbesondere die
in einem Alimentationsprocesse erfolgte Anerkennung der unehelichen Vaterschaft im Auge..

" ) Die Professoren Hupka in Wien und Borzaga in Lemberg meinten bei der
Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792, daß das Ehehinderniß nur dann als vor-
handen anzunehmen sei, wenn oer Mord in der Absicht, die neue Ehe zu ermöglichen,
begangen wurde. Professor Iellenz in Freiburg wollte dagegen ausdrücklich hervorheben
lassen, daß die Absicht, welche bei Verübung des Mordes bestand, gleichgiltig fei. I n
Böhmen wollte man das Ehehinderniß schon dann als vorhanden annehmen, wenn es auch
nur beim Versuche des Mordes geblieben ist. Professor Groß schlug insbesondere vor, jede
nach Verübung eines Ehebruches begangene Nachstellung nach dem Leben als Ehehinderniß
zu behandeln. Die Stände von Kärnthen wünschten dem unschuldigen Theile das Recht
auf Vergütung des äamuuin Linsr^eng sowie des luerum «essans zu wahren. Dies sollte
nach Ansicht der Commission in Innerösterreich dadurch erreicht werden, daß der Mord
als ein solcher, der aus bösem Vorsatz verübt wurde, bezeichuet wird.

Am 7. September 1793 wurde die vorstehende Bestimmung nach dem Antrage
Martini's, jedoch mit der Erweiterung auf Nachstellungen nach dem Leben angenommen.
Zur Begründung dieser Aenderung berief man sich darauf, daß nach dem Strafrechte „auch
der «onatu8 allein schon für sich selbst allerdings fehr strafbar sei".
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Ehe im Wege stand, mit Wissen und Willen auch nur des einen Theils von
ihnen nach dem Leben gestrebet, oder wohl gar der Mord vollbracht worden, so
kann unter denselben niemals eine rechtskräftige Heirath zu Stand kommen.

§. 20.'") Minderjährige oder auch Großjährige, die keine giltigen Verträge
für sich allein schließen können, können ohne Einwilligung des Vaters, oder wenn
dieser nicht mehr vorhanden ist, des väterlichen Großvaters, endlich in beider
Abgang, des ordentlichen Vertreters sowohl, als des Gerichtsstandes sich nicht
giltig vermählen.

§. 21.2°) Wirh die Einwilligung versagt, und glauben die Ehewerber andurch
beschwert zu sein, so steht es ihnen frei, die Hilfe des betreffenden Gerichtsstandes
anzurufen.

" ) Die Kommissionen in Galizien und Istiien, dann Professor Iellenz in Freiburg
empfahlen bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792 den Bestimmungen über
das Ehehinderniß der Minderjährigkeit die Festsetzung des heirathsfähigen Alters voran-
gehen zu lassen. I n Lemberg und in Trieft wollte man 14 Jahre für das männliche und
12 Jahre für das weibliche Geschlecht als Grenze der Heirathsfähigkeit bestimmen. Pro-
fessor Iellenz schlug zu gleichem Zwecke 18 Jahre für das männliche und 14 Jahre für
das weibliche Geschlecht vor. Die böhmischen Stände wünschten mit Berufung auf das
Hofb. vom 16. September 1785, I . G. S . Nr. 468, es ausgesprochen zu sehen, daß auch
die im Auslande befindlichen Minderjährigen der Einwilligung bedürfen. I n Kram hob
man hervor, daß diejenigen Minderjährigen, welche die Altersnachsicht erlangt haben, einer
Einwilligung zur Eheschließung nicht bedürfen. Gleichzeitig wurde betont, daß die Giltigkeit
einer ohne Einwilligung geschlossenen Ehe nur von dem minderjährigen Theile angefochten
werden dürfe, und daß diese Anfechtung ausgeschlossen sei, wenn der Minderjährige die
eheliche Gemeinschaft nach erreichter Großjährigteit fortgesetzt hat. I n Tirol wurde beantragt,
in Ermanglung des Vaters und des väterlichen Großvaters dem mütterlichen Großvater
das Recht der Einwilligung einzuräumen. Die Stände in Schlesien wollten das Recht der
Einwilligung überhaupt Demjenigen zugestehen, der den Minderjährigen erhalten hat, und
es unter dieser Voraussetzung auch den Pflegeeltern gewähren. Die Professoren Borzaga
in Lemberg und Hupka in Wien hielten es für uöthig, insbesondere auszusprechen, daß
das Ansuchen um die Einwilligung nicht genüge, und daß die Ertheilung derselben vor
Eingehung der Ehe abgewartet werden müsse. Professor Hupta und die böhmischen Stände
hoben übereinstimmend mit Beziehung auf das Hofd. vom 22. Mai 1789, I . G. S>
Nr. 1014, hervor, daß bei Beurtheilung des Ansuchens um die Einwilligung zur Ehe nicht
blos die Vermogensverhältnisse, sondern auch die Freiheit der Entschließung des Minder»
jährigen und der sittliche Charakter des anderen Theiles zu prüfen seicu. Das Land-
recht in Prag erachtete es für nöthig, die Parteien und Seelsorger im Falle einer ohne
Einwilligung geschlossenen Ehe mit Strafen zu bedrohen.

Bei der Berathung vom 7. September 1793 wurde insbesondere die Frage erörtert,
ob Verschwender einer Ehebewilligung bedürfen. Haan und Froidevo verneinten die Frage,
weil es sich nicht behaupten lasse, daß dem Verschwender die zur Eheschließung nöthige Ueber-
legung fehle, weil die persönliche Freiheit nicht mehr als unbediugt uöthig einzuschränken
sei, weil der Staat a» der Curatel wegen Verschwendung nur insofern interessirt sei, als
es sich darum handle, die vorhandenen Reste eines Vermögens vor weiterer Zersplitterung
zu bewahre«, uud weil es dem Interesse des Staates durchaus uicht entspreche, die Ehe-
schließungen zu erschweren. Die Mehrheit war jedoch mit dem Vorschlage Martini's ein-
verstanden, welcher die Verschwender auch in Beziehung auf die Notwendigkeit einer Ehe-
bewilligung den Minderjährigen gleichstellte. Mau meinte, daß ein Verschwender solche
Proben von Mangel an Ueberlegung abgelegt habe, daß man ihn bei einem der wichtigsten
Geschäfte umsoweniger sich selbst überlassen könne, als mit Grund zu besorgen sei, daß die
aus einer unüberlegte» Ehe entspringenden Kinder dem Staate zur Last fallen würden.
Die Mehrheit erachtete übrigens, daß es an einem Grunde fehle, sich insbesondere über
die Eheschließung von Verschwendern auszusprechen, und dehnte das Erforderniß der Ehe-
bewilligung auf alle Handlungsunfähigen aus.

'") Zu §§. 21, 22. I n Kärnthen hielt mau bei der Begutachtung des Entwurfes
vom Jahre 1792 dafür, daß eine gerichtliche Intervention in dem Falle, wenn die Ein«
willigung zur Ehe vom Vater, beziehungsweise vom Großvater verweigert wurde, nicht
zuzulassen sei. Professor Peer in Innsbruck meinte zur näheren Bestimmung der Gründe,
welche eine Verweigerung der Ehebewllligung rechtfertigen sollen, von der Vermuthuug
einer unglücklichen Ehe sprechen zu sollen. Er empfahl auch, sich auf die von ihm vor-
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§. 22. Die rechtmäßigen Ursachen, aus welchen den Minderjährigen die Ein-
willigung zum Heirathen verweigert wird, sind vorzüglich Mangel am nöthigen
Auskommen, ferners, wenn der andere Theil einer schlechten Aufführung über-
wiesen, oder mit einer ansteckenden Krankheit behaftet wäre.

§. 23.°') Auch die Ehen der Militärspersonen sind ungiltig, wenn es ihnen
an schriftlicher Erlaubniß von ihren Regimentern, Corps oder sonst von ihren
vorgesetzten Obrigkeiten fehlt.

§. 24.22) Steht kein der obbestimmten Ehehindernissen im Wege, so ist ein

geschlagenen Gründe, welche das Zurüstreten vom Eheverlöbnisse rechtfertigen sollen, zu
beziehen. Die böhmischen Stände meinten, daß das Gericht die Bewilligung nicht zu
verweigern habe, wenn die Brautleute ein eigenes Vermögen oder einen zum anständigen
Lebensunterhalte ausreichenden „Erwerbungs- oder Nahrungszweig" haben. Ein Votant
in Innerösterreich vertrat die Ansicht, daß es nicht unbedingt nöthig sei, daß das Gericht
vor feiner Entscheidung deu Vormund höre. I n Böhmen und Steiermark sprach man
sich gegen die im ß. 12 I . G. B. enthaltene Bestimmung aus, welche die ohne Einwilli«
gung des Vaters, beziehungsweise Großvaters, vorgenommene Eheschließung als Enterbungs-
ursache behandelt. I n Innerösterreich widerrieth man die Beibehaltung der Bestimmung
des §. 13 I . G. B. über die Bestrafung Derjenigen, welche an dem Zustandekommen
einer ohne Einwilligung geschlossenen Ehe Schuld tragen, weil diese Bestimmung in den
Bereich der Strafgesetze über politische Verbrechen falle.

Die vorstehenden Bestimmungen wurden am 7. September 1793 nach den Anträge»
Martini's mit der Aenderung angenommen, daß man die Standesungleichheit aus der
eremplificativen Aufzahlung der Gründe, welche zur Verweigerung der Ehebewilligun^
berechtigen, ausschied. Es wurde insbesondere des Falles gedacht, in welchem ein junger
Cavalier sich erbietet, „ein vorher zum Falle gebrachtes Bürgermädchen aus Zärtlichkeit
des Gewissens und zur Herstellung der ihr benommenen Ehre" zu heirathen, und bemerkt,
daß eine solche Ehe zu bewilligen sei, „wegen der darin liegenden guten Handlung und
da für den Staat solche Ehen ganz gleichgiltig sind".

" ) I n Inncrösterreich wurde bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre
1792 angeregt, darüber zu entscheiden, ob auch die nicht im active« Dienste stehenden
Militärpersonen einer Ehebewilligung bedürfen.

Die vorstehende Bestimmung wurde am 7. September 1793 nach dem Antrage
Martini's mit einer redactionellen Äenderung angenommen, welche die zur Motivirung der
Forderung der Ehebewilligung vorgenommene Gleichstellung der Militärpersonen mit
Minderjährigen beseitigte.

Von der Directions-Commission wurde die Redaction am 26. August 1796 geändert,
und uur auf die für Militärpersoneu geltenden Vorschriften Bezug genommen, weil das
bgl. Gesetzbuch für Militärpersonen keine verbindliche Kraft habe.

Sonnenfels vertrat die Ansicht, daß die Eheschließung im öffentlichen Interesse dann
zu verhindern sei, wenn anzunehmen ist, daß es an der Möglichkeit oder an dem Willen,
die Kinder gut zu erziehen, fehlen werde. Mi t Berufung auf die an einzelnen Orten und
insbesondere in Wien hinsichtlich der Handwerksgesellen bestehenden Anordnungen über die
Einholung von Ehebewilligungen, sowie auf die bereits angenommene Bestimmung, daß
der Maugel an nöthigem Einkommen einen zureichenden Grund bilde, um einem Minder-
jährigen die Bewilligung zur Eheschließung zu versagen, schlug Sounenfels vor, «Hand-
wertsgesellen, wie auch alle Diejenigen, welche keine bestimmte Erwerbung haben", nur
dann zur Eheschließung zuzulassen, wenn sie die Bewilligung hierzu von der Ortsobrigkeit
erhalten haben, die Verweigerung der Ehcbewilligung aber nicht zu gestatten, wenn die
Ehewerber arbeitsfähig sind, und sich in den letzten zwei Jahren durch ihre Arbeit erhalten
haben. Sonnenfels setzte große Hoffnungen auf den sittigenden Einfluß einer Maßregel,
welche die Ehe als einen Preis hinstellt, welcher nur durch Fleiß und ehrbare Arbeit
errungen werden kann, der aber dem fleißigen Arbeiter nicht entzogen werden darf. Diese
Anträge fanden nur getheilte Zustimmuug; die Mehrheit erklärte sich im Principe dafür,
wollte jedoch die Detailbestimmungen und namentlich die Festsetzung der Bedingungen,
unter welchen der Eheconsens nicht verweigert werden darf, theils ausscheiden, theils an die
zu erlassenden politischen Vorschriften verweisen.

" ) Diefe am 7. September 1793 angenommene Bestimmung beruht auf dem Antrage
Martini's; aus der Redaction derselben wurden aber die Worte, welche die Befugniß der
Eheschließung nur Demjenigen zuerkennen, »der mündig und mannbar geworden ist", als
überflüssig weggelassen.
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Jeder befugt, in den Ehestand zu treten. Da aber manches Ehehinderniß öfters
unbekannt, auch der Ehevertrag für den Staat höchst wichtig ist, so werden zur
Giltigkeit desselben das Aufgebot und die feierliche Trauung noch erfordert.

§. 25.°2) Das Aufgebot besteht in der Verkündung der bevorstehenden Ehe
mit dem Namen, Zunamen, Stande und Wohnorte beider Verlobten; sie hat in
der Pfarrkirche sowohl des Bräutigams als der Braut , und zwar in drei Sonn-
oder Feiertagen bei der gewöhnlichen Kirchenversammlung zu geschehen.

§. 26.24) W m n die Brautleute oder Eines von ihnen in dem Pfarrbezirke,
wo die Trauung vor sich gehen soll, noch keine drei Monate sich aufgehalten hätten,
so ist die Verkündigung auch noch in ihrem vorigen Aufenthaltsorte, darin sie
schon längere, als die vorbenannte Zeit verweilt haben, zu veranstalten.

§. 27.25) Die Trauung muß vor dem ordentlichen Seelsorger der Gemeinde,
wohin der eine oder andere Theil gehört, er möge Pfarrer, Pastor, Popv oder
wie immer heißen, oder vor dessen bevollmächtigten Stellvertreter im Beisein noch
zweier Zeugen vollzogen werden.

" ) Die Commission in Tirol empfahl bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792 hervorzuheben, daß das Aufgebot nicht an Werktagen erfolge. Die böhmischen
Stände betonten, daß die Sonn» und Feiertage, an denen das Aufgebot vorgenommen
wird, nicht zu nahe auf einander folgen sollen. I n Innerösterreich wollte man die Vornahme
der Trauung am Tage des Aufgebotes ausschließen. I n Beziehung auf Mischehen betonte
die Commission in Böhmen, daß das Aufgebot auch in dem nichtkatholischen Gotteshause
vorgenommen werden solle, während Professor Hupka in Wien hervorhob, daß das Auf«
gebot von Ehen von Nichtkatholiken auch in der katholischen Kirche zu erfolgen habe.

Am 7. September 1793 wurde die vorstehende Bestimmung nach dem Antrage
Martini's mit einer unwesentlichen redaktionellen Aenderung angenommen. I n der Sitzung
vom 14. September 1793 wurde berathen, ob man die Vornahme der Trauung am Tage
des letzten Aufgebotes untersagen solle. Man entschied sich dagegen, da der bisherige Usus
keine nachtheiligen Folgen nach sich gezogen habe, und da die zwischen dem ersten Auf»
geböte und der Trauung, welche sich in keinem Falle unmittelbar dem letzten Aufgebote
anschließe, liegende Zeit für die Mittheilung von Ebehindernissen ausreiche.

" ) Das böhmische Gubernium regte die Frage an, ob nicht in Ansehung der
Vagabunden eine besondere Verfügung zu treffen fei. Professor Wodlich in Prag empfahl,
das Aufgebot der Eheschließung eines Vagabunden nur am Orte des letzten Aufenthaltes
vorzunehmen, demselben jedoch die eidliche Versicherung, daß ihm kein Ehehinderniß bekannt
sei, abzunehmen.

I n der Sitzung vom 7. September 1793, in welcher §. 26 angenommen wurde,
fand eine Debatte über die Dauer des letzten Wohnsitzes statt. Martini beantragte eine
Dauer vou sechs Monaten. Haan und Froidevo wollten mit besonderer Rücksicht auf Dienst-
boten bei der im I . G. B. bestimmten Frist von sechs Wochen bleiben; die Mehrheit
erachtete mit Rücksicht auf den Zweck des Gesetzes eine Frist von wenigstens drei Monaten
für nöthig.

" ) Zu §§. 27, 28. Professor Groß in Prag bemerkte bei der Begutachtung des
Entwurfes vom Jahre 1792, daß die Stellvertretung des ordentlichen Seelsorgers bei der
Trauung nach den Vorschriften des canonischen Rechtes geregelt werden müsse. Professor
Wodrich in Prag erinnerte, daß der ordentliche Seelsorger nur der Hilfspriester des
Ordinarius sei, und daß diesem zunächst das Recht zustehe, über die Stellvertretung des
ordentlichen Seelsorgers zu verfügen. Ein Votant in Wien beantragte, den Seelsorgern
insbesondere aufzutragen, sich, weun ein Theil zögert, feine Einwilligung zur Ehe zu
erklären, des Zuredens zu enthalten, und auch nicht zuzulassen, daß von anderer Seite
Ueberredung zu üben versucht werde.

Die vorstehenden Bestimmungen wurden nach dem Antrage Martini's mit unerheb-
lichen textuelle» Aenderungen am 7. September 1793 angenommen. Am 14. September 1793
winde die Frage erwogen, ob eine Intervention des Seelsorgers vorzuschreiben sei, wenn
einem Brauttheile bei der Trauung zugesprochen wird, das Jawort abzugeben. Diese Frage
wurde jedoch verneint, da die Einmengung des Seelsorgers zu unerwünschten Resultaten
führen könnte, und da, wenn wirklich Zwang geübt würde, für den Seelsorger das Vor-
handensein eines Ehehindernisses außer Zweifel stände.
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H. 28. Wäre jedoch der Ehcvertrag zwischen einer katholischen und einer
nicht katholischen Person zu schließen, so hat die Trauung vor dem katholischen
Pfarrer zu geschehen; gleichwohl kann auf Verlangen des anderen Theils auch der
nichtkatholische Seelsorger zu dieser feierlichen Handlung erscheinen.

§. 29.26) Ohne schriftliches Zeugniß, daß die ordentliche Verkündung erfolgt
fei, darf der Seelforger bei schwerer Verantwortung die Trauung nicht vor sich
gehen lassen. Auf gleiche Art wäre damit zurückzuhalten, wenn von Militärpersonen
oder von Minderjährigen die schriftliche Erlaubniß, sich zu verehelichen, nicht vor-
gewiesen, oder sonst eine Ehehinderniß rege gemacht werden sollte. I n diesen Fällen
ist die Pflicht der Brautleute, den Anstand aufzuklären und zu berichtigen.

§. 30 . " ) Damit für alle künftigen Fälle ein dauerhafter und bündiger Beweis
des geschlossenen Ehevertrags vorhanden sein möge, sind die Pfarrvorsteher ver-
pflichtet, solchen in die Trauuugsbücher einzutragen; daraus muß der Namen,
Zunamen und, Stand der Eheleute und der beistehenden Zeugen, dann der Tag
der Trauung und der Seelsorger, von welchem dieselbe verrichtet worden, deutlich
zu ersehen sein.

§. 31."2) So weit die Aufhebung der Ehehindernisse Platz haben mag,
kann solche zwar aus wichtigen Ursachen angesucht werden, doch ist die Lossprechung
von dem Gesetze, oder die sogenannte Dispensation lediglich der gesetzgebenden Ge-
walt vorbehalten.

§. 32. Nur auf den Fal l , daß nach schon geschlossener Ehe ein vorhin noch
unbekannt gewesenes Hinderniß sich hervorthun sollte, dürfen die Parteien selbst,
oder durch ihre Seelforger in geheim, und auch mit Verfchweigung des Namens

^ Das böhmische Gubernium meinte bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792 mit Berufung auf das Patent vom 7. August 1783, I . G. S. Nr. 173, daß
an dieser Stelle von den geheimen Ehen zu sprechen wäre. Die böhmischen Stände
empfahlen unter Hinweisung auf das Hofd. vom 16. September 1785, I . G. S . Nr. 468 u,
auszusprechen, daß der Mangel des Aufgebotes eine im Auslande geschlossene Ehe nur
insoweit ungiltig mache, als dies durch das fremde Recht vorgeschrieben werde.

Am 7. September 1793 wurde die vorstehende Bestimmung nach dem Antrage
Martini's mit unerheblichen redaktionellen Aenderungen angenommen.

Die Directions-Commission erachtete in der Sitzung vom 26. August 1796 für
nöthig, den Seelsorger, welcher gegen die Vorschrift der vorstehenden Bestimmung verstößt,
mit dem Verluste seines Amtes zu bedrohen.

" ) Professor Iellenz in Freiburg bemerkte bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792, daß man vom Seelforger nicht fordern tonne, daß cr alle Eintragungen in
das Trauuugsbuch eigenhändig vornehme. Die Commission in Kram verlangte die Mit»
fertigung der Eintragung in das Trauungsbuch durch die Zeugen.

Die vorstehende Bestimmung wurde am 7. September 1793 nach dem Antrage
Martini's mit unerheblichen textuellen Aenderungen angenommen.

" ) Zu 8Z. 31, 32. Die Stände in Tirol erinnerten bei der Begutachtung des
Entwurfes vom Jahre 1792 an die den Ordinarien in Beziehnng auf die Dispense von
Ehehindernissen zustehenden Befugnisse. Von den böhmischen Ständen wurde mit Berufung
auf die Landesverfassung bemerkt, daß die Ehedispeuse bei den Ordinarien anzusuchen
seien. I n Kärnthen wurde dagegeu die Einschaltung des Hofd. vom 28. April 1785,
I . G. S . Nr. 416, welches das Aufdringen der geistlichen Ehediöpense abwehrt, empfohlen.
Das böhmische Gubernium meinte, daß an dieser Stelle die politischen Verordnungen über
die Ertheilung von Ehedispensen einzuschalten wären. Professor Wodlich beantragte, den
Ordinarien zu gestatten, von „heimlichen Ehehindernissen" ohne vorhergehende landesfürstliche
Erlaubniß pro laro eanFoiLntia« zu dispensiren.

Die vorstehenden Bestimmungen wurden am 14. September 1793 nach den Anträgen
Martini's mit unerheblichen redactionellen Aenderungen angenommen.

Die Directions-Commission erachtete es für unmöglich, daß man Gesuche um Ehe«
dispense an den Landesfiirsten verweise, und beschloß darum am 26. August 1796 die Landes»
stelle als die zur Entscheidung zuständige Behörde zu bezeichnen.
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bei der politischen Landesstelle nm die Dispensation einkommen, welche auch von
dort aus unmittelbar zu ertheilen ist.

§. 33."") Uuch in Rücksicht auf das Aufgebot wird bei dringenden Um-
ständen in den Hauptstädten der politischen Landesstelle, und auf dem Lande den
Kreisämtern die Macht eingeräumt, die zweite und dritte Verkündigung für den
Fall nachzusehen, daß die Brautleute eidlich betheuern, es feie ihnen von einem
vorwaltenden Ehehinderniß gar nichts bewußt.

§. 34.2") Da die Trennung der Eheleute weder für den Staat, noch für
die etwa erzeugten Kinder gleichgiltig ist, so sind Eheleute, wenn sie auch darüber
unter sich einig wären, nicht befugt, sich eigenmächtig zu trennen, es möge die
Ungiltigkeit des Vertrags behauptet, oder die giltige Eheverbindung gänzlich auf-
gehoben, oder vom Tisch und Bette abgesondert werden wollen.

" ) Die Stände in Tirol erinnerten bei ver Begutachtung des Entwurfes vom Jahre
1792 an den Wirkungskreis der kirchlichen Organe. Von der Commission in Tirol wurde die
Aufnahme der Bestimmung beantragt, daß im Falle des Ansuchens um die Dispens von allen
drei Aufgeboten die Unkenntniß eines Ehehindernisses eidlich zu versichern sei. Die böhmischen
Stände wollten die Befugniß zur Ertheilung von Dispensen nur der geistlichen Behörde
einräumen. Ein Votant in Wien meinte, wenn die Brautleute im Sprengel verschiedener
Behörden wohnen, so genüge es, die Dispens bei einer derselben zu erwirken, da sonst
divergirende Entscheidungen erfolgen könnten, wenn das Ansuchen bei beiden Behörden
gestellt werden müßte. Professor Peer in Innsbruck bemerkte, daß die Landesstelle und die
Kreisämter, welche Behörden durch den Entwurf vom Jahre 1792 ausschließlich zur Er-
theilung der Dispens vom Aufgebote berufen wurden, für die Parteien zu sehr entfernt
seien, daß daher auch die Obrigkeiten am Lande und in den Landstädten ermächtigt werden
sollten, die Dispens vom Aufgebote bei Gefahr am Verzüge zu ertheilen. Die Stände in
Schlesien wollten die Dispens vom Aufgebote durch das Gesetz für den Fall ertheilen, als
Jemand „seine Geschwächte sich auf dem Sterbebette antrauen lassen wil l".

Bei der Berathung vom 14. September 1793 wurde die vorstehende Bestimmung
nach dem Antrage Martini's mit einer unerheblichen redactionellen Aenderung angenommen.
Haan und Stupan wollten die Möglichkeit zulassen, daß bei Gefahr am Verzüge von allen
drei Verkündigungen dispensirt werde, und wiesen insbesondere auf die Fälle hin, in
welchen eine Trauung am Todtenbette vorgenommen werden foll. Sie meinten, der Vor-
theil, welchen eine einmalige Verkündigung gewähren könne, werde durch die augenscheinliche
Gefahr, die Eheschließung bei einer nur kurzen Zögerung zu verhindern, nicht aufgewogen.
Die Mehrheit hielt dagegen dafür, daß das wenn auch nur einmalige Aufgebot die Mög-
lichkeit eröffne, von einem vorhandenen Ehehindernisse Kenntniß zu erlangen, und daß es
mit dem Grundsätze, welcher das Aufgebot als ein für die Giltigkeit der Ehe wesentliches
Erforderniß behandelt, unvereinbar wäre, das Aufgebot in einzelnen Fällen gänzlich zu
unterlassen. Die Rücksicht auf die gewiß sehr seltenen Fälle von Trauungen auf dem
Todtenbette könne das Aufgeben einer grundsätzlichen Bestimmung nicht rechtfertigen. Die
Commission war in keiner Beziehung geneigt, Ausnahmen vom Gesetze oder weitere Er.
leichterungen in Beziehung auf Dispense vom Aufgebote zuzulassen, und sprach sich auch
dafür aus, daß die Dispens vom Aufgebote für zwei Brautleute, welche in den Sprengeln
von zwei verschiedenen Behörden wohnen, nur insoweit als ertheilt gelte, als sie von beiden
Behörden ausgesprochen wurde.

'") Professor Hupka in Wien erinnerte bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792, daß der Gruudsatz der Unauflöslichkeit der Ehe nur für Katholiken gilt. Vom
Landrechte in Krain wurde betont, daß die katholische Lehre über die Uuauflöslichkeit des
Ehebande« auch dann zur Geltung kommt, wenn auch nur ein Theil der katholischen Kirche
angehört. Professor Groß in Prag nahm die Anwendung des Grundsatzes der Unauflöslichkeit
des Ehebandes auch für die Fälle in Anspruch, wenn einer oder beide Ehetheile aus der katho-
lischen Kirche austreten, sowie wenn die Ehe irrthümlich für ungiltig erklärt worden ist, und
in der Folge von beiden Theilen neue eheliche Verbindungen eingegangen wurden, welche
nach der Aufhebung der früheren Ungiltigkeitöerklärung nichtig werden sollen. Ein Votant
in Wien beantragte die Aufnahme der Bestimmung, daß eine noch nicht vollzogene Ehe durch
Ablegung eines Qrdensgelübdes, oder durch die mit landesfürstlicher Erlaukmiß eingeholte
Päpstliche Dispens aufgelöst werden kann. Das Landrecht in Prag sprach sich dafür aus, die
Auflösung des Ehebandes wegen Nachstellung nach dem Leben, wegen boshafter, durch drei
Jahre andauernder Verlafsung, wegen Verurtheilung zu einer entehrenden Strafe zu gestatten,
und meinte, daß die „Unauflösbarleit der Ehe weder den religiösen noch politischen Grund-
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§. 35."') Die Ungiltigkeit des Ehevertrags kann nur wegen eines zur Zeit
der Trauung schon bestandenen Ehehindernisses stattfinden; eine solche Behauptung
soll allemal vor den Landrechten der Provinz, wo die Ehegatten ihren ordentlichen
Wohnsitz haben, angebracht, und ohne Einleitung zu einem förmlichen Proceß von
Amtswegen untersucht und entschieden werden.

§. 36.22) Die Vermuthung stehet immer für die Giltigkeit der Ehe; das
Ehehinderniß muß also vollständig bewiesen werden, wozu weder das einstimmige
Einbekenntniß der Eheleute, noch ihre Eidschwüre schicklich sind.

§. 37.^) Vielmehr sind in allen derlei Vorfallen!)eiten die Landrechten ver-
pflichtet, einen rechtschaffenen und sachkundigen Mann zur genauen Erforschung
der Umstände und zur Verteidigung der Ehe zu bestellen, oder dem Fiscalamte
diese Vertheidigung aufzutragen.

sähen angemessen wäre". Die Unvereinbarkeit mit religiösen Grundsätzen betreffend, wurde
nur bemerkt, daß den Unschuldigen keine Strafe — als solche wurde die erzwungene Fort-
dauer der Ehe aufgefaßt — treffen solle. Als die zu berücksichtigenden Momente von poli»
tischer Bedeutung wurden angeführt, daß der Ehegatte, welcher seiner natürlichen Unter-
stützung beraubt werde, und den man hindere, eine neue Verbindung einzugehen, in Gefahr
komme, sowohl in socialer als in vermögensrechtlicher Beziehung in's Verderben zu gerathen,
und daß, falls Kinder vorhanden sind, diese darunter empfindlich leiden müßten. Vom
juristischen Standpunkte wurde bemerkt, daß der bürgerliche Tod nicht minder als der
natürliche Tod eine das Eheband lösende Wirkung haben müsse, ferner daß, wenn ein Theil
einen Vertrag nicht erfüllen könne oder wolle, man auch dem anderen Theile gestatten
müsse, „seine ihm durch das Naturgesetz selbst gebührende Freiheit zu vindiciren", endlich
daß es inconsequent wäre, dem Manne zu gestatten, die Ehe wegen der zur Zeit der Ehe»
schließung bestandenen Schwangerschaft seiner Frau, also wegen einer „Schwachheit" als
ungiltig erklären zu lassen, dagegen aber die Aufhebung des Ehebandes in anderen, viel
schwerer gravirenden Fällen unbedingt zu verwehren.

Am 21. September 1793 wurde die vorstehende Bestimmung nach dem Antrage
Martini's mit einer unerheblichen redactionellen Aenderung angenommen.

Der Aufzählung der absolut trennenden Ehehindernisse, welche in dem vorliegenden
Entwürfe in §§. 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 23, 51 ausgesprochen sind, ließ die
Directions-Commission in der Sitzung vom 26. August 1796 eine Bestimmung folgen,, welche
das Gericht verpflichtet, wenn es auf was immer für eine Weise von einer Verbindung
Kenntniß erhält, der ein solches Ehehinderniß entgegensteht, von Amtswegen vorzugehen,
und auf Trennung einer ungiltigen Ehe zu erkennen. I n einer folgenden Bestimmung
wurde hervorgehoben, daß solche Ehehindernisse, welche nicht als absolut trennende behandelt
wurden, die Auflösung der Ehe nur in Folge der Einwendung einer Partei nach sich
ziehen können.

" ) Die böhmischen Stände verwiesen bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre
1792 die Streitigkeiten über die Giltigkeit des Ehebandes an die geistliche Behörde und
beriefen sich hierbei auf die Stadtrechte.

Die vorstehende Bestimmung wurde am 21. September 1793 nach dem Antrage
Martini's, welcher nur eine unwesentliche redactionelle Aenderung erfuhr, angenommen. Bei
diesem Anlasse wurde die Frage aufgeworfen, welches Gericht über die Giltigkeit der Ehe
einer Militärperson zu entscheiden habe. Die Commission war der Ansicht, es sei „sich in
Rücksicht der Militärjnrisdiction in diesem bürgerlichen Gesetzbuche gar in nichts einzulassen,
sondern sich nur überhaupt an die bürgerlichen Rechte zu halten".

' ' ) Bei Erörterung der im §. 150 des Entwurfes vom Jahre 1792 enthaltenen Be-
stimmung über die Bestrafung von Eheleuten, welche die Ungiltigkeitserklarung einer Ehe
zu erschleichen trachten, bemerkte das böhmische Landrecht, daß das Verhängen von Strafen
nicht zum Wirkungskreise des Civilrichters gehöre.

Diese Bestimmung wurde am 21. September 1793 nach dem Antrage Martini's,
welcher nur unerhebliche textuelle Aenderungen erfuhr, angenommen.

^) Diese am 21. September 1793 angenommene Bestimmung entspricht dem Antrage
Martini's, welcher jedoch insofern abgeändert wurde, als Martini mit der Vertheidigung des
Ehebandes sowohl das Fiscalamt, als einen besonders zu bestellenden Vertheidiger betrauen
wollte. Die Commission hielt jedoch dafür, daß es einer Intervention des Fiscalamtes nicht
bedürfe, wenn ein anderer geeigneter Vertheidiger des Ehebandes aufgestellt wird.
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§. 38 .^ ) I s t es um ein Ehehinderniß zu thun, welches durch die oben
erwähnte Dispensation gehoben werden kann, so ist ungesäumt das Nöthige zu
deren Auswirkung vorzukehren; sollen aber die Eheleute zur Fortsetzung des Ehe-
standes nicht mehr zu bereden sein, oder ein nicht auflösbares Ehehinderniß vor-
walten, dann muß der landrechtliche Spruch darüber gefällt werden.

S. 39.25) Muß ein Urtheil über die vorausgegangene und immerwährende
Unvermögenheit, die eheliche Pflicht zu leisten, gesprochen werden, so soll der Beweis
durch Kunstverständige, nemlich durch erfahrene Aerzte und Wundärzte, und nach
Umständen durch Wehemütter eintreten.

§. 40. Ließ sich durch die äußerlichen Zeichen nicht zuverlässig bestimmen,
ob die Unvermögenheit zeitlich oder fortwährend sei, so liegt den Eheleuten ob,
noch durch drei Jahre beisammen zu wohnen, und wenn durch diese Zeit die Un-
vermögenheit fortdauert, dann ist kein Bedenken mehr, den Ehevertrag als ungiltig
zu erklären.

§. 41.2°) Wird es bei Verhandlung des Streites wegen der Giltigkeit des
Ehestandes sich darthun, daß ein oder beide Theile das Ehehinderniß gewußt, und
solches vorschlich verschwiegen haben, so ist der Schuldige nach Maß des unter-
laufenen Verbrechens zu bestrafen; dem schuldigen Theile bleibt es anHeim gestellt,
den Schadenersatz zu fordern. Uebrigens muß auch für die etwan erzeugten Kinder
nach den im folgenden Hauptstücke von den Pflichten der Eltern bestimmten Grund-
sätzen gesorget werden.

§. 42.67) Die Anfangs giltig geschlossene Ehe katholischer Personen, wenn

" ) Die innerösterreichische Commission vermißte bei Besprechung des §. 46 I . G. B.
eine nähere Bestimmung darüber, bei welchen Ehehindernissen, wenn sie nicht zum Gegen-
stände einer gerichtlichen Verhandlung gemacht wurden, die Ehe fortdauern könne, ohne
einer Erneuerung der Eheschließung zu bedürfen, bei welchen Ehehindernisseu dagegen eine
neuerliche Eheschließung nach Behebung des Hindernisses immer stattfinden müsse.

Diese Bestimmung wurde nach dem Antrage Martini's am 21. September 1793
angenommen. Eine hierbei vorgenommene redactionelle Aenderung ließ die Worte, welche
nur die durch das bürgerliche Gesetz eingeführten Ehehindernisse als dispensabel bezeich»
neten, weg.

" ) Zu §8- 39, 40, Professor Wodiich in Prag, das böhmische Gubernium und die
böhmischen Stände wünschten bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre 1792 die
Aufnahme einer Bestimmung, welche die Wiederverehelichnng im Falle der absoluten
Impotenz verwehrt, dieselbe dagegen bei relativer Impotenz gestattet. Für den Fall , als
die Heilung der Impotenz nach der Ungiltigkeitserklärung erfolgt, meinten die böhmischen
Stände, könne die Behörde dem Geheilten gestatten, »zur vorigenEhe in jenem Falle zurück-
zutreten, wenn der andere getrennte Ehegatte nicht schon mittlerweile zu einer anderen Ehe
geschritten wäre".

Am 21. September 1793 wurden diese Bestimmungen nach dem Antrage Martini's
angenommen; man zog nur vor, im ß. 39 den Ausdruck „unheilbares" durch „immer-
währendes" zu ersetzen.

Die Mehrheit der Directions-Commission beschloß am 26. August 1796 die Zeit der
erzwungenen Gemeinschaft auf ein Jahr herabzusetzen. Hierbei wurde gegen das justinianische
Recht polemisirt, welches diese Probezeit mit Berufung auf vereinzelte Ausnahmsfälle von
zwei auf drei Jahre ausgedehnt hatte. Ferner wurde betont, daß mau bei der Gesetz-
gebung nur die Wahrscheinlichkeit im Auge zu behalten habe, und aus Rücksicht für den
anderen Ehetheil die »qualvolle Probezeit" nicht über das Maß der unausweichlichen Noth-
wendigkeit ausdehnen dürfe.

'°) Diese am 2! . September 1793 angenommene Bestimmung entspricht dem Antrage
Martini's. Eine redactionelle Aenderung desselben erfolgte aus dem Grunde, um hervor-
zuheben, daß die Bestrafung des Schuldigen nur nach der Schwere des Verschuldens zu
erfolgen habe. Man meinte hierbei, daß eine strafgerichtliche Verfolgung überhaupt nicht am
Platze wäre, wenn es sich nur um ein dispensableS Ehehinderniß handelt, und dasselbe in
der That auch durch Dispens beseitigt wird.

" ) Bei der Berathung vom 21. September 1793 wurde der Antrag Martini's,
welcher nur Ehen unter Katholiken im Auge hatte, auf gemischte Ehen ausgedehnt.
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auch nur ein Theil dieser Religion zugethan ist, kann in Rücksicht auf das Ehe-
band selbst nur durch den Tod aüfgelöset werden.

§. 43.26) Wohingegen die Scheidung vom Tisch und Bette entweder, wenn
beide Theile einig sind, mit der gehörigen Vorsicht geduldet, oder im Falle eines
Widerspruches aus rechtmäßigen Gründen dem beschwerten Theile gerichtlich zuer-
kannt werden muß.

§. 44.22) Sind die Ehegatten über ihre Scheidung vom Tisch und Bette,
und über die übrigen Bedingungen schon unter sich und allenfalls mit den gesetz-
mäßigen Vertretern einverstanden, dann liegt ihnen ob, sich an ihren Pfarrer zu
wenden, nnd demselben den gefaßten Trenmmgsentschluß mit ihren Bewegungs-
gründen zu eröffnen.

§. 45. Die Pflicht des Pfarrers ist, den Ehegatten das bei der Trauung
einander gemachte Versprechen vorzuhalten, die Folgen der Scheidung mit allem
Nachdrucke zu Gemüthe zu führen, und zu Behebung der vorgebrachten Beweg-
gründen allen Fleiß anzuwenden. Wenn aber diese, wenigstens in drei verschiedenen
Malen wiederholten Vorstellungen nicht fruchten, muß der Pfarrer ihnen ein schrift-
liches Zeugniß ausfertigen, daß die Parteien ohngeachtet aller Bemühung auf der
Trennung beharren.

§. 46. M i t diesem. Zeugnisse sollen beide Eheleute bei ihrem ordentlichen
Gerichte persönlich erscheinen, nnd ein schriftliches Scheidungsgesuch einreichen. Das
Gericht wird darauf, ohne die Beweggründe und Bedingungen zu erforschen, die

" ) Die innerösterreichische Commission hielt bei der Begutachtung des Entwurfes
vom Jahre 1792 dafür, daß jeder Ehetheil zur Gemeinschaftlichkeit des Lebens nur mso<
weit verpflichtet sei, als dies „mit seiner Lebenserhaltung und nöthigen Nahrungsstande
vereinbarlich ist". Als Beispiel einer berechtigten Ablehnung der Gemeinschaftlichkeit wurde
der Fall angeführt, „wenn der Mann einen Wohnort wählen würde, wo das Weib ihrer
Gesundheit halber nicht bleiben könnte". Professor Groß in Prag führte als Scheidungs-
gründe an, wenn „Mann oder Weib wider die wesentliche Pflicht der Ehe handelt, oder
durch ein ««christliches Betragen des Einen die gesellschaftliche Beiwohnung dem Andern
unerträglich oder allzu beschwerlich wird". Er erachtete es auch für nöthig, sich zur Recht-
fertigung der Vorschriften über die Scheidung im Gesetze auf das Kirchenrecht zu berufen.

Der §. 43 wurde nach dem Antrage Martini's am 21. September 1793 angenommen.

" ) Zu §8. 44—46. Von der niederösterreichischen Commission wurde bei der Begut-
achtung des Entwurfes vom Jahre 1792 betont, daß Scheidungen nicht zum Wirkungs-
kreise der politischen Behörden gehören, und daß daher die Parteien ausschließlich vor die
Gerichte zu verweisen wären. Professor Huftka in Wien meinte, daß eine Scheidung nicht
zuzulassen sei, wenn nicht auch wegen der Erziehung und Erhaltung der Kinder aus<
reichende Vorsorge getroffen wurde. Dieselbe Ansicht wurde auch von der innerösterreichischen
Commission ausgesprochen, welche überdies in Ansehung minderjähriger Eheleute die
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter zur Scheidung verlangte, und zur Verhütung späterer
Streitigkeiten wünschte, daß das unter den Eheleuten geschlossene Übereinkommen bei
Gericht zu Protokoll genommen werde. Die schleichen Stände gingen von der Voraus-
setzung aus, daß das Zeugniß des Seelsorgers sich auch darüber auszusprechen habe,
„daß man die Absonderung für billig oder doch rathsam hielte".

Die vorstehenden Bestimmungen wurden am 21. September 1793 nach den Anträgen
Martini's, welche aber einige Aenderungen erfuhren, angenommen. Dem §. 44 wurde
nemlich eine Hinweisung auf die Intervention eines gesetzlichen Vertreters in der Er-
wägung eingeschaltet, daß bei einer Scheidung auch Vermögensfragen zu lösen sind, wobei
minderjährige Eheleute der Mitwirkung des gesetzlichen Vertreters nicht entbehren können.

I n §. 45 wurde eine Bestimmung aufgenommen, welche den Seelsorger verpflichtet,
sich nicht mit allgemeinen Vorstellungen zu begnügen, sondern sich zu bemühen, die vor»
gebrachten Motive der Scheidung zu entkräften. Die Schlußbestimmnng des §. 45 forderte
nach dem Antrage Martini's, daß der Seelsorger sich in seinem Zeugnisse darüber aus-
spreche, «ob die Trennung zulässig oder doch zu Vermeidung schlimmerer Folgen klüglich
sei". Die Commission erachtete, daß der Seelsorger zu diesem Ausspruche nicht berufen sei,
und bezeichnete als Inhalt des Zeugnisses nur die Constatirung der Vergeblichkeit der
Versöhnungsversuche. ,
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Scheidung bewilligen, und solche bei den Gerichtsacten vormerken. Sind Kinder
vorhanden, da wird das Gericht nach Vorschrift des vierten Hauptstücks auch sein
Amt verwalten.

§. 4 7 / " ) Kann die Einwilligung des einen Theils in die Scheidung vom
Tisch und Bette nicht erhalten werden, und hat der andere Theil rechtmäßige Ur-
sachen auf solche zu dringen, so muß zwar allemal die gütliche Einvernehmung
mit dem Pfarrer vorausgehen; wenn aber diese fruchtlos ist, oder der beschuldigte
Theil dabei gar nicht erscheint, dann ist die ordentliche Klage mit des Pfarrers
Zeugniß, und allen nöthigen Beweisbehelfen bei dem ordentlichen Gerichte einzu-
reichen, und im Uebrigen, wie in allen anderen Rechtsstreitigkeiten zu verfahren.

§. 4 8 . " ) Die rechtmäßigen Ursachen, aus welchen die Scheidung vom Tisch
und Bette auf Begehren des einen Ehegatten auch ohne Einwilligung des anderen

" ) Die Commission in Tirol beantragte bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792, daß die Verhandlung über die Scheidung nicht „ in ein förmlich rechtliches
Verfahren einzuleiten" sei, da ein solches nicht einmal für Streitigkeiten über Ungiltigkeit
einer Ehe nöthig befunden wurde, und daß gleichzeitig auch über die Lösung der Ver-
mögensfrage entschieden werde. Professor Peer in Innsbruck sprach sich dafür aus, daß,
wenn die Scheidung zugelassen wird, gleichzeitig auch über die Entschädigung des unschul»
digen Theiles erkannt werden solle. Professor Hupka in Wien erinnerte an die Noth»
wendigkeit der Entscheidung über die zur Erhaltung der Kinder erforderlichen Leistungen;
er empfahl auch, dem Richter die Befugniß einzuräumen, den Parteien zu gestatten,
während des Processes getrennt zu leben. Tas Bedürfnis nach provisorischen, den Schutz
des gefährdeten Ehegatten bezweckenden Maßregeln wurde auch von den Ständen sowie
vom Gubernium in Böhmen, dann von einem Votanten in Galizieu betont. Professor
Iellenz in Freiburg hob hervor, daß in Scheidungsangelegenheiten nur nach Billigkeit zu
entscheiden sei.

Die von Martini beantragte Bestimmung wurde am 21. September 1793 mit der
Aenderung angenommen, daß man Scheidungsklagen nicht an das Landrecht, welchem nur
Verhandlungen über Ungiltigkeit oder Trennung einer Ehe vorbehalten bleiben sollten,
fondern nur an den ordentlichen Richter verwies.

I n der Sitzung der Directions'Commission vom 26. August 1796 wurde beschlossen,
die Versöhnungsversuche vor dem Seelsorger nicht vorzuschreiben, wenn die Scheidung nur
von einem Theile aus „rechtmäßigen Gründen" begehrt wird, „weil es gegen den Zweck
und die Würde der Gesetzgebung streitet, rechtmäßigen Gründen in den Weg treten zu
wollen".

" ) Professor Groß in Prag ging bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre
1792 von der Ansicht aus, daß eine Ehe unter Katholiken nur durch ein von der geist-
lichen Obrigkeit gefälltes Erkenntuiß geschieden werden könne, und daß ein Grund zum
Anrufen dieser Entscheidung dann vorliege, wenn die Verführung zum Unglauben oder zu
unchristlicher Sitte zu besorgen sei, und daher die Verpflichtung entstehe, diese Gefahr des
Heils zu fliehen. I n allen übrigen, über diese Frage abgegebenen Gutachten wurde dagegen
beantragt, die Scheidung von Tifch und Bett in denjenigen Fällen zu gestatten, in welchen
Z. 100 I . G. B. dem beleidigten Theile das Recht einräumt, Hilfe'und Sicherheit auf
dem gewöhnlichen Rechtswege zu suchen. Gleichzeitig wurde die Redaction des §. 139 des
Entwurfes vom Jahre 1792, welche das einseitige Begehren um eine gerichtliche Scheidung
davon abhängig macht, daß die Einwilligung zur Scheidung „aus vorsätzlicher Bosheit"
verweigert wurde, bemängelt, weil die Weigerung der Einwilligung zur Scheidung bei
dem schuldigen Theile eine sehr erklärliche und wohl motivirte sein könne. Von mehreren
Seiten, insbesondere aber von der innerösterreichischen Commission, wurde empfohlen, die
Scheidung auch wegen Ehebruches zuzulassen, weil derselbe schwerer als die gröblichste
Mißhandlung verletze, und weil der dem unschuldigen Theile auferlegte Zwang, „beständig
mit dem ehebrecherischen zu leben, zu bitter wäre". Diese Commission hatte auch die
Gestattung der Scheidung wegen boshafter Verlassung angeregt.

Bei der Berathung am 21. September 1793 wurde Martini's Redaction infofern
beanständet, als nach derselben die Meinung hätte entstehen können, daß die für das
Erscheinen des abwesenden Ehegatten bestimmte Frist eines Jahres erst nach der dritten
Einschaltung des Edictés zu laufen beginne, was man als eine unnöthige Verzögerung
ansah, und darum vermieden wissen wollte. Der von Martini gewählte Ausdruck „schlechte
Behandlung" wurde als zu unbestimmt befunden, und die gröbliche Mißhandlung als
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gestattet werden muß, sind folgende: a) Wenn ein Ehegatt sich eines Ehebruchs
schuldig macht, k) wenn ein Theil den andern boshafterweise verläßt, und nach
einer auf ein ganzes Jahr geschehenen Edictalvorladung nicht erscheint, «) wenn
ein Theil von dem andern gröblich mißhandelt, oder Leben, Gefundheit, oder ein
beträchtlicher Theil des Vermögens, oder auch die guten Sitten gefährdet werden.

§. 49.4°) Die itzt angeführten Urfachen, welche einem katholischen Einwohner
nur zur Trennung vom Tisch und Bette berechtigen, mögen bei Ehen anderer
Religionsverwandten auch zur gänzlichen Auflösung des Ehebandes gelten. Solche
Fälle sind so zu behandeln, wie oben für die Fälle, wo die Ungiltigkeit der Ehe
behauptet werden wi l l , geordnet worden ist.

H. 50 . " ) Den nur vom Tisch und Bette getrennten Ehegatten stehet es
frei, sich wiederum eigenmächtig zu vereinigen. Wäre aber nach den Religions-

ScheidungsgrunV angeführt. Der von Keeß gestellte Antrag, die Scheidung auch dann
zuzulassen, „wenn ein Ehegatte als Criminalverbrecher schuldig erkannt wird, wurde nicht
angenommen, weil man dafür hielt, daß das Scheidungsbegehren im Falle einer Strafe
von kurzer Dauer unbegründet wäre, daß möglicherweise bei Zulassung dieses Scheidung«»
grundes strafbare Handlungen in der Absicht begangen werden könnten, um eine Scheidung
herbeizuführen, und daß man jedes sicheren Anhaltspunktes entbehren würde, wenn man
die zur Rechtfertigung eines Scheidungsbegehrens nöthige Dauer der Freiheitsstrafe
bestimmen sollte.

Von der Directions-Commission wurde am 26. August 1796 beschlossen, das Be-
gehen eines mit entehrender Strafe bedrohten Verbrechens als Scheidungsgrund anzu-
erkennen.

" ) Die Commission in Galizien meinte bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792, daß auch die nichtunirten Griechen die Ehe als ein Sacrament betrachten,
und daß daher das Eheband für dieselben unauflöslich sein sollte. I n Böhmen wurde
bemerkt, daß der nachträgliche Austritt eines oder beider Ehegatten aus der katholischen
Kirche das Eheband nicht lösbar mache. Professor Hupka in Wien wünschte mit Berufung
auf das Hofd. vom 17. Jul i 1788, I . G. S . Nr. 857, die Aufnahme einer Bestimmung,
welche ausspricht, daß der Uebertritt eines Ehegatten zur katholischen Kirche dem nicht«
katholischen Ehegatten das Recht nicht entzieht, die Trennung der Ehe, falls der andere
Theil Schuld daran trägt, zu begehren. I n Inuerösterreich wurde betont, daß die
Trennung wegen Ehebruches nur dann begehrt werden könne, wenn derselbe weder
ausdrücklich noch stillschweigend nachgesehen worden ist. Professor Groß empfahl den
Trennungsgrund der beiderseitigen Abneigung dadurch näher zu bestimmen, daß sie „durch
häßliches und halsstarriges Betragen" entstanden und unversöhnlich geworden sei. Hie
Commission in Böhmen nahm Anstoß an der in §. 108 I . G. B. enthaltenen Bestim-
mung, welche es zur Vorbedingung der Trennung macht, daß den Kindern „dadurch kein
Nachtheil zugezogen wird", und meinte, daß man sich, um nicht die vom Gesetze erlaubte
Trennung unversöhnlicher Feinde zu vereiteln, begnügen könne, wenn für Unterhalt und
Erziehung der Kinder die nöthige Vorsorge getroffen wird.

Martini hatte vorgeschlagen, die Beurtheiluug der Trennbarkeit der Ehe bei Nicht»
katholiken der Einsicht und Gewissenhaftigkeit der geistlichen Vorsteher zu überlassen und
für die richterliche Competenz nur die Entscheidung über Vermögensfragen, sowie über die
Versorgung der Kinder in Anspruch zu nehmen. I n der Sitzung vom 28. September
1793 wurde aber im Einklänge mit den bisher angenommenen Grundsätzen beschlossen,
einer Jurisdiction geistlicher Organe für keine Confession Raum zu geben, und die Ver-
handlungen über die Trennung der Ehe bei Gericht in derselben Weise wie die Streitig«
leiten über die Giltigkeit der Ehe durchführen zu lassen.

I n der Sitzung der Directions.Commission vom 26. August 1796 wurde betont,
daß ein Vertreter des Ehebandes auch für Streitigkeiten über die Ehetrennung, die ja
einverständlich nie erfolgen darf, zu bestellen sei, und daß es hierbei nicht blos auf die
Wahrung der unter Katholiken geschlossenen Ehen ankommen könne, denn „der Vertreter
wird nicht dem Sacramente, er wird dem bürgerlichen Vertrage gegeben, an dessen Auf»
rechthaltung dem Staate bei allen Religionsverwandten gleich wesentlich gelegen ist".

" ) Die innerösterreichische Commission ging von der Ansicht aus, daß im Falle der
Wiedervereinigung der einverständlich geschiedenen Ehegatten die Ehepacten fortdauern, daß
hingegen, wenn auf die Scheidung durch Urtheil erkannt worden war, die Ehepacte mit
der Ausnahme wieder aufleben, daß eine früher verabredete Gütergemeinschaft nicht wieder
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grundsätzen zweier nicht katholischer Eheleute die Trennung des Ehebandes selbst
geschehen, so muß ihre neue Ehe mit allen bei der ersten gebrauchten Feierlichkeiten
vorgenommen werden. Diesen wird auch gestattet, einen anderen Ehegatten sich
zuzugesellen; doch werden die Personen ausgeschlossen, welche durch Ehebruch oder
andere Aufhetzungen die vormalige Ehescheidung veranlasset hätten.

§. 5 1 . " ) Derlei geschiedene, oder andere durch den Tod des Ehemanns in
Witwenstand gerathene Weiber sollen zur zweiten Ehe so lang nicht schreiten, als
ein Zweifel über Schwangerschaft aus der vorigen Ehe entstehen könnte. Die Außer-
achtlassung dieses Gesetzes soll zwar die Ungiltigkeit der Ehe nicht nach sich ziehen;
die Uebertreterin hingegen aller von dem vorigen Manne erhaltenen Vortheile ver-
lustiget und nach Umständen bestrafet werden.

§. 5 2 . " ) Bei jedem Trennungsgeschäfte sollen die Streitigkeiten zwischen den
Eheleuten, welche auf einen weiteren geschlossenen Vertrag, auf die Absonderung
ihres Vermögens, auf den Unterhalt der Kinder, oder andere Federungen und
Gegenfoderungen einen Bezug haben, durch gütlichen Vergleich, allenfalls durch

hergestellt wird, und daß diejenigen Rechte, welche einem Ehegatten in dem Scheidungs»
urtheile aus dem Grunde abgesprochen worden sind, weil er die Scheidung verschuldet hat,
demselben entzogen bleiben. I n Böhmen wurde erinnert, daß ein Ehegatte, dessen Ehe
durch Trennung aufgehoben wurde, sich mit einem Katholiken nicht vermählen dürfe.

Die vorstehende Bestimmung wurde am 28. September 1793 nach dem Antrage
Martini's unverändert angenommen.

Von der Directions-Commission wurde am 26. August 1796 beschlossen, den Ehe«
leuten, welche sich nach einer Scheidung wieder vereinigt haben, eine einverständliche
Scheidung nicht mehr zu gestatten, und die nicht einverständliche Scheidung nur aus
solchen Gründen zu erlauben, welche der Wiedervereinigung nachgefolgt sind.

" ) Das böhmische Landrecht wünschte aus Anlaß der Begutachtung des Entwurfes
vom Jahre 1792 den Seelsorgern zu verbieten, eine Witwe zu trauen, wenn diese nicht
früher die Zweifel, „die über die Schwangerschaft aus der vorigen Ehe entstehen könnten",
durch Beweise behebt. Vom böhmischen Gubernium wurde die Fixirung der Zeit befür-
wortet, welche vor der Wiederverehelichung verstreichen soll. Professor Hupka in Wien
beantragte zu diesem Zwecke die Festsetzung einer Frist von vier Monaten, welche die
Witwe, falls deren Schwangerschaft überhaupt möglich wäre, abzuwarten hätte, widrigens
alle bei der Eheschließung Mitwirkenden zu bestrafen wären, uud das binnen neun Monaten
nach dem Tode des früheren Mannes geborne Kind als dessen Kind gelten sollte. I n
Trieft und vom Vertreter der niederösterreichischen Stände wurde eine Frist von zehn
Monaten vorgeschlagen. Die Commission in Innerösterreich verlangte nur die Erwirlung
einer obrigkeitlichen Erlaubniß, falls die Witwe vor Ablauf von zehn Monaten nach dem
Tode ihres früheren Gatten sich wiederverehelichen will.

Die vorstehende Bestimmung wurde am 28. September 1793 nach dem Antrage
Martini's mit einem die Bestrafung zulassenden Zusätze angenommen.

I n der Sitzung der Directions-Commission vom 26. August 1796 erachtete man
es für nöthig, zur Vermeidung von Zweifeln die Frist festzusetzen, vor deren Ablauf eine
zweite Ehe nicht geschlossen werden darf. Diese Frist wurde mit sechs Monaten bestimmt,
um zugleich den Rücksichten des Auslandes zu genügen, denn für den eigentlichen Zweck
dieser Bestimmung, meinte man, würde eine Frist von drei Monaten genügt haben. Diese
Vorschrift wurde ferner zu einem kennenden Eh e Hindernisse gemacht, weil man die Ungiltig-
keit der Ehe als die natürliche Folge der Uebertretung der gesetzlichen Vorschrift ansah,
und es im Interesse der betheiligten Kinder für unzulässig hielt, die Folgen der vorzeitigen
Eheschließung auf die Entziehung der von dem früheren Manne zugedachten Bortheile zu
beschränken.

" ) Professor Hupka in Wien beantragte bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792 die Aufnahme der Bestimmung, daß im Falle der Ehetrennung die Frau,
welche keine Schuld daran trägt, die Wahl zwischen ihrem ursprünglichen Namen und dem
ihres Mannes hat.

I n der Sitzung vom 28. September 1793 wurde der Antrag Martini's nur insofern
modificirt, als die Streitigkeiten über Vermögensfragen an die Personalmstanz verwiesen
wurden, damit die Landrechte nicht aus Anlaß von Ehestreitigleiten zu sehr in Anspruch
genommen würden.
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gerichtliche Mitwirkung beigelegt werden. W i l l hingegen die Güte nicht verfangen,
so sind die Parteien auf ein ordentliches Verfahren bei dem Perfonalgerichtsstande
zu verweisen.")

Viertes Hauptstück.

Mon den Kechten zwischen Ottern und Amdern.

§. 1.') Werden die Eheleute mit Kindern gesegnet, so entstehet eine neue
Gesellschaft, nemlich eine Familie, welche auch neue Rechte und Pflichten hervor-
bringt. Schon die Erzeugung der Kinder schließet die natürliche Pflicht der Eltern
in sich, dieselben zu erziehen, das ist, ihnen nebst Nahrung, Kleidung und Unter-
kommen, auch Anleitung zur künftigen Wohlfahrt, Unterricht und Versorgung nach
ihren Kräften zu verschaffen.

§. 2. Die Erfüllung dieser Pflicht geloben sich die Eltern ebenfalls durch
den Ehevertrag mit Mund und Hand einander, und sie geloben es dem Staate
durch die feierliche Trauung.

§. 3.°) Beiden Eltern gebühret demnach das Recht, das Thun und Lassen
der Kinder zur Erzielung diefes Endzweckes einverständlich zu bestimmen, ein Recht,
welches nach dem Maß , als die Kinder zu mehreren Gebrauch der Vernunft ge-
langen, auch engere Schranken erhält; da übrigens der Mann das Haupt der
häuslichen Gesellschaft und ihm das Weib untergeordnet ist, so wird auch dieses
Recht eigentlich väterliche Gewalt genannt.

" ) Die böhmischen Stände hatten bei der Begutachtung des Entwurfes vom Jahre
1792 mit Berufung auf das Patent vom 3. Mai 1786, I . G. S . Nr. 543, vorgeschlagen,
am Schlüsse dieses Hauptstiickes die Sonderbestimmungen aufzunehmen, welche hinsichtlich
des Eherechtes der Juden zuzulassen feien. Der meritorische Inhalt der von den Ständen
gleichzeitig in Beziehung auf die Ehehindernisse der Verwandtschaft und der Schwägerschaft,
die Trennung der Ehe und den politischen Eheconsens beantragten Bestimmungen steht
mit Z§. 124, 125, 133-135 a. b. G- B. im Einklänge.

') Zu s§. 1, 2. Professor Hupka in Wien empfahl bei der Begutachtung des Ent-
wurfes vom Jahre 1792 die Aufnahme einer besonderen Bestimmung über die religiöse
Erziehung der Kinder. I n gemischten Ehen sollten, wenn der Vater katholisch ist, alle Kinder
in der katholischen Religion erzogen werden; wenn aber nur die Mutter der katholischen
Kirche angehört, fo sollten, in Ermanglung der Zustimmung des Vaters zur Erziehung der
Söhne in der katholischen Religion, nur die Töchter katholisch erzogen werden.

Die Annahme der ßß. 1. 2 erfolgte nach dem Antrage Martini's am 28. September
1793; nur Keeß hatte die Weglassung des §.2 empfohlen, weil derselbe keinen dispositiven
Inhalt habe, und daher nicht in ein Gesetz gehöre.

') Die Commission in Oberösterreich hielt bei der Begutachtung des Entwurfes vom
Jahre 1792 dafür, daß die Consequenzen der väterlichen Gewalt nickt als Rechte, sondern als
Pflichten zu charakterisiren seien. Die Stände in Tirol meinten, daß die väterliche Gewalt nur
so lange daure, als die Kinder «ganz oder zum Theile im väterlichen Unterhalt sind". Professor
Huftka wollte dagegen an dieser Stelle aussprechen, daß die väterliche Gewalt bis zur
Erreichung der Großjährigkeit fortdaure, weil sonst Zweifel hinsichtlich derjenigen minder»
jährigen Kinder auftauchen könnten, welche sich verehelichen, „eigene Wirtschaften führen,
öffentliche Aemter betleiden." Ein Votant in Krain beantragte,, hier auch des dem Vater
zustehenden Rechtes zu gedenken, seinen unvogtbaren Kindern „die Erben zu schreiben."

Die Annahme der vorstehenden Bestimmung erfolgte nach dem Antrage Martini's am
28. September 1793. u , u ^




